
Die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

Verfassungsgerichtshof NRW • Postfach 6309 • 48033 Münster 
Landtag 
Nordrhein-Westfalen 
P latz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

I n  dem verfassungsgerichtl ichen Verfahren 

Hausanschrift 
Aegidiikirchplatz 5 
48143 Münster 
Telefon 
(0251) 505-0 
Durchwahl 
(0251) 505-250 
Telefax 
(0251) 505-253 
e-mail: verfgh@ovg.nrw.de 

Datum: 31. Juli 2015 

Geschäfts-Nr.: VerfGH 8/15 
(Bitte bei allen Schreiben angeben) 

wegen der Behauptung der Gemeinde Augustdorf sowie weiterer 5 1  Städte und Ge

meinden, 

das Erste Gesetz zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention in den Schu

le� (9. Schu lrechtsänderungsgesetz) vom 5. November 20 1 3  (GV. NRW. S. 6 1 8) ver

letze d ie Vorschriften der Landesverfassung über das Recht der gemeindl ichen 

Selbstverwaltung, 

- VerfGH 8/1 5 -

übersende ich als An lage einen Abdruck der Verfassungsbeschwerde vom 28. Jul i  

20 1 5  nebst Anlagen, die am 29. Jul i  20 1 5  beim Verfassungsgerichtshof eingegangen 

ist. Das Verfahren wird unter dem o.g. Aktenzeichen geführt. 

Gemäß § 52 Abs. 3 i.v . m. § 48 VerfGHG gebe ich Gelegenheit, bis zum 30. Oktober 

201 5  zu der Verfassungsbeschwerde Stellung zu nehmen. 

Ich bitte, künftige Eingaben in d ieser Sache in 1 4  Exemplaren einzureichen . 

Dr. Brandts 
':��;��E\N_WESTF�LEN 
16. W�HLPER\ODE 
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Beglaubigt 

Schmid, VG-Beschäftigte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 



U niversitätsp rofessor 
Dr. inr. Wolfram Höfling 

An die Präsidentin des 
Verfassungs gerichtshofs für das 
Land Nordrhein-Westfalen 
Frau Dr. Ricarda Brandts 
Aegidiikirchplatz 5 

48143 Münster 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

Dienstanschrift: 
Universität zu Köln 

Institut für Staatsrecht 
Albertus-Magnus-Platz 

50923 Köln 
Institut-staatsrecht@uni-koeln.de 

28.7.2015 

.. ___ !.�� & ci:' i) � 
i Venassungsg6,;·:ht· cf 
� t. d. L2f',(j t\Jardrhe!n.. Ge.i�3!en 
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in der Anlage übersende ich Ihnen - zunächst in einfacher Ausfertigung - die An

tragsschrift betreffend die Verfassungsbeschwerden von 52 Städten und Gemein

den, mit denen eine Verletzung des Konnexitätsprinzips bei der Einführung der 

inklusiven Schule in NR W gerügt wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

.-, 
/-\ ./:::" 

, \�0J��i;; �\,����; -{ �. \ I 
(Prof. Dr. Wolfra Höfling, " A.) 

J ( 





Universitätsprofessor 

Dr. iur. Wolfram Höfling M.A.  

An den 

Verfassungsgerichtshof für das 

Land Nordrhein-Westfalen 

Aegidi ikirchplatz 5 

48143 M ünster 

Verfassungs beschwerde 

der Städte und Gemeinden 

Dienstanschrift: 

Universität zu Köln 

Institut für Stpatsrecht 

Albertus-Magnus-Platz 

50923 Köln 

institut-staatsrecht@ 
institut-staatsrecht. de 

28. Ju l i  201 5 

1 .  Augustdorf, vertreten durch den Bürgermeister Dr. Andreas J .  Wulf, Pivitsheider· 
Str. 1 6, 32832 Augustdorf 

2.  Bad Lippspringe, vertreten durch den Bürgermeister Andreas Bee, d ieser ver
treten durch d ie Allgemeine Vertreter in Erika Josephs, Friedrich-Wilhelm
Weber-Platz 1 , 331 75 Bad Lippspringe 

3. Bad Sassendorf, vertreten durch den Bürgermeister Malte Dahlhoff, E ichen
dorffstr. 1 ,  59505 Bad Sassendorf 

4. Blankenheim , vertreten durch den Bürgermeister Rolf Hartmann, d ieser vertre
ten durch den Allgemeinen Vertreter Erwin Nel les, Rathausplatz 1 6 , 53945 
Blankenheim 

5. Bornheim, vertreten durch den Bürgermeister Wolfgang Henseler, Rathausstr. 
2, 53332 Bornheim 
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6. Brakel ,  vertreten durch den Bürgermeister Hermann T emme, Am Markt 12,  
33034 Brakel 

7. Breckerfeld , vertreten durch den Bürgermeister Klaus Baumann,  F rankfurter 
Straße 38, 58339 Breckerfeld 

8. Bri lon, vertreten durch den Bürgermeister Dr. Christof Bartsch ,  Am Markt 1 ,  
59929 Brilon 

9. Bünde,  vertreten durch den Bürgermeister Wolfgang Koch , Bahnhofstr. 1 3  + 15, 
32257 Bünde 

1 0 . Coesfeld , vertreten durch den Bürgermeister Heinz Öhmann,  Markt 8, 48653 
Coesfeld 

1 1 .  Emsdetten,  vertreten durch den Bürgermeister Georg Moenikes, Am Markt 1 ,  
48282 Emsdetten 

1 2 . Erftstadt, vertreten durch den Bürgermeister Volker Erner, Holzdamm 1 0 , 50374 
Erftstadt 

1 3 . Erwitte, vertreten durch den Bürgermeister Peter Wessei ,  Am Markt 1 3, 59597 
Erwitte 

1 4. Geldern , vertreten durch den Bürgermeister Ulrich Janssen,  Issumer Tor 36, 
47608 Geldern 

1 5 . Geseke, vertreten durch den Bürgermeister Dr. Remco van der Velden , An der 
Abtei 1 ,  59590 Geseke 

1 6. Grevenbroich , vertreten durch d ie Bürgermeisterin Ursula Kwasny, Am Markt 1 ,  
41 51 3  Grevenbroich 

1 7 . Gronau,  vertreten durch d ie Bürgermeisterin Sonja Jürgens, d iese vertreten 
durch d ie Erste Beigeordnete Sandra C ichon,  Konrad-Adenauer-Str. 1 ,  48596 
Gronau 

1 8 . Harsewinkel , vertreten durch d ie Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide, 
Münsterstraße 1 4, 33428 Harsewinkel 

1 9 . Hattingen , vertreten durch d ie Bürgermeisterin Dr. Dagmar Goch , Rathausplatz 
1 ,  45525 Hattingen 

20. Schloß Holte-Stukenbrock, vertreten durch den Bürgermeister Hubert Erich
landwehr, Rathausstraße 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock 

21 . Höxter, vertreten durch den Bürgermeister Alexander Fischer, d ieser vertreten 
durch d ie Erste Beigeordnete Maria Schmidt, Westerbachstraße 45, 37671 
Höxter 
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22. Isse l burg,  vert rete n durch den Bürge rme ister Rudolf Geukes, Mine rvast r. 1 2 , 
4641 9  Isse lburg 

23. Jüchen ,  vertreten durch den Bürgerme ister Harald Zi l l ikens, Am Rathaus 5, 
41 363 Jüche n  

24. Kevelaer, ve rt reten durch de n Bürgerme ister Dr. Axe l St ibi ,  Pete r-Plümpe-Platz 
1 2 , 47623 Kevelaer, d ieser  vert rete n durch den Ersten Be igeordneten Marc 
Buchholz, Hoogeweg 71 , 47623 Kevelaer  

25 .  Kleve , vert rete n durch den Bürge rme ister Theodor Brauer, d ieser  vert reten 
durch de n Erste n Be igeordneten Wil l ibrord Haas, Landwehr  4 - 6, 47533 Kleve 

26 . Langenbe rg,  vert rete n durch d ie Bürgerme isterin Susanne M ittag, d iese vert re
te n durch de n Allgeme ine n  Vert reter Dirk Vogt , Klute nbrinkst r. 5, 33449 Lan
ge nberg 

27. Lind lar, vert rete n durch den Bürge rme iste r Dr. Georg Ludwig , d ieser  vertreten 
durc h  den Kämmerer  und Abwese nhe itsve rt reter  Werne r Hütt , Borromäusst ras
se 1 ,  51 789 Lindlar 

28. Meschede , vertreten durch den Bürgerme ister Ul i  Hess, Franz-Stahlmecke 
Platz 2, 59872 Meschede 

29. Moe rs, vert reten durch de n Bürgerme ister Christoph Fle ischhauer, d ieser  ve r
t rete n durch den Erste n Be igeordnete n Hans-Gerhard Rötters, Rathausplatz 1 ,  
4744 1 Moe rs 

30. Morsbach, vert reten durch de n Bürgermeiste r Jörg Bukowski, Bahnhofst r. 2,  
51 597 Morsbach 

31 . Nette rsheim,  vert reten durch den Bürge rme ister Wilfried Pracht , d ieser  ve rtre
te n durch den Allgeme ine n Ve rt reter Alfred Pieh ie r, Krausst raße 2, 53947 Net
te rshe im 

32 . Oe r-E rkenschwick, vert rete n durch de n Bürgerme iste r Ach im Menge ,  Rat haus
plat z  1 ,  45739 Oe r-Erkenschwick 

33. Olpe, vert rete n durch de n Bürge rme ister Horst Mül le r, Franziskanerst raße 6, 
574620lpe 

34. Olsbe rg,  vertrete n durch de n Bürgermeister Wolfgang Fischer, Bigge r  Platz 6, 
59939 Olsberg 

35. Pade rborn , vert reten d urch de n Bürgerme iste r M ichael Dre ie r, Am Abd inghof 
1 1  , 3 3098 Pade rborn 

36. Rade vormwald , vert rete n durch de n Bürgerme ister Dr. Josef Korste n ,  Hohen
fuhrst r. 1 3, 42477 Radevormwald 
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37. Rheda-Wiedenbrück, vert rete n durch de n Bürgerme ister T heo Mettenborg, d ie
ser vert reten durch den Städt ischen Le ite nden Rechtsdirektor E berhard Greufe ,  
Rathausplatz 1 3, 33378 Rheda-Wiedenbrück 

38. Riet berg , ve rt rete n durch de n Bürge rmeiste r Andreas Sunder,  Rathausst r. 31 , 
33397 Rietberg 

39. Rüthen ,  vert rete n durch den Bürge rmeister Peter Weiken ,  Hochst raße 1 4, 
59602 Rüthen 

40. Schalksmühle ,  vert reten durch de n Bürgermeister Jörg Schöne nbe rg, Rathaus
platz 1 ,  58579 Schalksmühle 

41 . Schermbeck, vert rete n durch den Bürgermeister M ike Rexforth ,  Wese ie r  St raße 
2 , 4651 4 Schermbeck 

42 . Schmallenberg ,  ve rt rete n durch den Bürgerme ister Bernhard Halbe ,  Unterm 
Werth 1 ,  57392 Schmal lenbe rg 

43. Schwerte , ve rt rete n durch den Bürgerme ister He inrich Böckelühr, d ieser  ve rt re
te n durch den Erste n Be igeordneten Hans-Georg Winkler, Rathausst r. 31 , 
58239 Schwerte 

44. Simmerath ,  vert rete n durch de n Bürgerme ister Karl-He inz Hermanns, Rathaus, 
52 1 52 Simmerath 

45. Ste infurt ,  vert rete n durch de n Bürgerme ister Andreas Hoge , E msdettene r St r. 
40, 48565 Ste infurt 

46 . Ste inhagen ,  ve rtrete n durch den Bürgerme iste r Klaus Besser ,  Am Pulve rbach 
25, 33803 Ste inhage n 

47. Unna, vert reten durch de n Bürgerme ister Werne r Kolte r, d iese r  ve rt rete n durch 
den Erste n Be igeordnete n Karl-Gustav Möl le ,  Rat hausplatz 1 ,  59423 Unna 

48 . Vlotho, vert rete n durch den Bürgermeiste r Bernd St ute , Lange St raße 60 , 
32602 Vlot ho 

49. Voerde , vertrete n durch de n Bürge rme ister Dirk Haarmann,  Rathausplatz 20, 
46562 Voerde 

50 . Wadersloh ,  vert rete n durch den Bürgerme iste r C hrist ian Thege lkamp,  Liesbor
ner St r. 5 ,  59329 Wade rsloh 

51 . Werme lskirche n ,  ve rt rete n durch de n Bürgerme iste r Eric Walk, Telegrafe nst r. 
29-33, 42929 Werme lskirche n 

52 . Wil lebadessen ,  vert rete n durch den Bürgerme ister Hans Hermann Bluhm , Ab
dinghofweg 1 , 34439 Wil lebadessen 

Beschwe rdeführe rinnen ,  
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Verfahrensbevollmächtigter: Universitätsprofessor Dr. Wolfram Höfl ing, M .A. 

wege n :  E rstes Gesetz zur Umsetzung der VN-Behinde rte nrechtskonvent ion in de n 
Schulen  (9. Schu lre chtsänderungsgesetz) vom 5. Nove m ber  201 3  (GVBI .  NW S.  
61 8) 

Ich ze ige an,  dass m ich d ie Beschwe rdeführe rinnen m it de r Wahrnehmung ihre r  Inte
resse n beauftragt habe n .  Die Vol lmachte n sind be igefügt . 
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Gliederungsübersicht 

A. Sachverhalt 

I .  Von der Integrat ion zur Inklusion:  der völkerrecht l iche Hintergrund 
1 1 .  Zur innerst aat l ichen Umsetzung der BRK 

B.  Zur Zu lässigkeit der Verfassungsbeschwerde 
C .  Zur Begründetheit 

I .  Zur dreigl iedrigen Tat bestandsst ruktur  des Art . 78 Abs. 3 LV N RW 

1 .  M it der Schu lt rägerschaft unmittelbar verknüpfte Aufgaben : Sachauf
wandtragung 

a) Konnexitätsrelevante Verpfl ichtung seitens des Landesgesetzgebers 

aa) Völkerrecht l icher Regelungszusammenhang 
bb) Weitere untaugl iche Abwehrversuche 

b) Konnexitätsrelevante Aufgabenübert ragung 
c) Konnexitätsrelevante Mehrbelastung 

2 .  N icht- lehrendes Personal i .S .d .  § 92 Abs. 3 SchulG NRW und Int egrat ions
hilfe 

a) N icht-lehrendes Personal i.S .d .  § 92 Abs. 3 SchulG 
b) Integrat ionshi lfe 

aa) Zur Problemeinordnung :  Integrat ionshilfe "zwischen"  Sozialrecht und 
Schu lrecht 

bb) Konnexitätsrelevante Verpfl ichtung 

(1 ) Landesrecht l iche Verursachung: grundsätzliche Aspekte 
(2) Akt ive landesrecht l iche Einwirkung auf bundesrecht l ich 

geregelte  Sachverhalte 

cc) Konnexitätsrelevante Aufgabenerweiterung 
dd) Konnexitätsrelevante Mehrbelastung 

11 . Rechtsfolgen des Art .  78 Abs. 3 LV NRW 

1 .  Rechtsfolgenaspekte der Aufgabenerweiterung im Schulbereich 

a) "Gleichzeit igkeit "  von Aufgabenübert ragung und Kostendeckungsregelung 

aa) Grundsätzliche Überlegungen 
bb) Subsumt ion 

b) Entsprechender finanzieller und pauschal zu leistender Ausgleich für d ie 
entstehenden notwendigen, durchschnitt l ichen Aufwendungen auf der 
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Grundlage e iner Kostenfolgeabschätzung 

aa) Zur Notwe ndigke it e iner  Koste nfolgeabschätzung 

( 1 ) Met hodische Mänge l de r Koste nfolgeabschätzung 
(2) Zur Bede utung des erste n Evaluat ionsbe richts 

bb) Defizitäre Rege lung des Be lastungsausgle ichs in § 1 des Gesetzes 
zur Förderung kommunaler  Aufwendungen für d ie schul ische Inklusion 

( 1 ) Ke in vol lständ iger Me hrbe lastungsausgle ich 
(2) Erhe bunge n  der Beschwerdeführednnen 

2 .  N icht-lehre ndes Personal  LS .d .  § 92 Abs. 3 SchulG N RW und I nte
grat ionshilfe 

a)  Finanzie l le Zuwe ndunge n ohne Anerke nnung e ine r konnexitätsre levante n 
Verpflichtung: verfassungswidrig 

b) "Gle ichze it igke it "  de r Rege lung übe r  die Koste nde ckung 
c) Entspreche nde r finanzie l le r und pauschal zu le iste nder Ausgle ich für d ie 

entste he nden notwe ndige n, durchschnitt l ichen Aufwendunge n 

3. Zusammenfasse nde Be merkung zu de n d ie gravierende Unterdeckung 
be legende n Erhe bunge n de r Beschwe rdeführerinne n  

1 1 1 .  Ergebnis 
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Namens und im Auftrag der Beschwe rdeführerinne n  e rhebe ich 

Verfassungsbeschwerde 

gege n das Erste Gesetz zur Umsetzung der VN-Be hinde rtenrechtskonve nt ion in den 

Schulen  (9. Schulrechtsänderungsgesetz) vom 5. Nove mber 201 3 (GV. NRW S. 61 8) 

und ste l le de n Antrag festzuste l len :  

( 1 ) Das 9. Schulrechtsänderungsgesetz verletzt d ie Beschwerdeführe rinnen in ihrem 

Recht auf Se lbstverwaltung ge rn.  Art .  78 Abs. 1 LV  N RW ,  insbesondere i n  se iner  

Ausprägung durch d ie Konnexitätsbest immungen des Art .  78  Abs. 3 LV NRW 

dadurch, dass d ie ve rfassungsrecht l ichen Vorgabe n  für e ine Regelung des erforder

l iche n  Be lastungsausgle ichs missachtet worde n sind. 

(2) Das Land NRW hat de n Beschwerdeführerinne n  d ie notwend igen Auslagen zu 

erstatten.  

8 



A. Sachverhalt 

I. Von der Integration zur Inklusion : der völkerrechtliche Hintergrund 

Seit einigen Jahren wird d ie schu lpol itische Debatte in Deutschland wesentlich ge

prägt durch den - mehr oder wen iger intensiv betriebenen - Prozess der Umsetzung 

von Art. 24 des Übereinkommens über d ie Rechte von Menschen mit Behinderungen 

(Convent ion on the Rights of Persons with Disabi l ities) der Vereinten Nationen. 

Im Folgenden abgekürzt als BRK. 

In der internationalen bildungspol itischen bzw. erziehu ngswissenschaftl ichen Diskus

sion lässt sich bereits seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts eine immer 

stärkere Neuorientierung verzeichnen, in  der das lange Zeit vorherrschende med izi

n ische Modell von Behinderung, das d ie körperlichen , psychischen oder kognitiven 

Beeinträchtigungen des Einzelnen fokussiert, in Frage gestellt wird . I n  den Mittel

punkt rückte dabei eine menschenrechtliche Perspektive;  sie anerkennt jeden Men

schen und dam it auch jedes Kind als ein Subjekt mit einmaligen Eigenschaften ,  I nte

ressen ,  Fäh igkeiten und Lernbedürfn issen und fordert ein grundsätzliches Recht auf 

B ildung für alle ein .  

Siehe dazu Andreas Hinz, I nklusion - h istorische Entwicklungslinien 

und internationale Kontexte,  in: H inzl Körner/N iehoff (Hrsg . ) ,  Von der In

tegration zur Inklusion .  Grundlagen - Perspektiven - Prax is, 2008, S. 

33 ff. ; Klaus Klemm/Ulf Preuss-Lausitz, Gutachten zum Stand und zu 

den Perspektiven der sonderpädagogischen Förderung in den Schu len 

der Stadtgemeinde Bremen , 2008, S.  3 ff. ; ferner Jochen von Bernst

orff, Menschenrechte und Betroffenenrepräsentation , ZaöRV 67 (2007), 

1 047 ff. ; zum Begriff der Inklusion ferner Markus Dederich, "I nklusion", 

ZME 60 (20 1 4), 237 ff. 

I n  d iesem Prozess markiert die BRK eine überaus bedeutsame Etappe und nicht zu

letzt für das Bi ldungssystem in der Bundesrepubl ik Deutschland eine nachhaltige 

Zäsur. Erwägungsgrund g) der Präambel der BRK hebt nachdrückl ich "the im

portance of mainstreaming d isabi l ities issues as an integral part of relevant strategies 

of sustainab le development" hervor. 

Mit dem Begriff "mainstreaming" sol l  ein Thema gleichsam vom Rand in d ie Mitte der 

Gesellschaft gerückt werden.  "Disab i l ity mainstream" bedeutet dementsprechend , 

dass d ie Anl iegen von Menschen mit Behinderungen zu e.inem wichtigen I nhalt al ler 
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Entscheidungs(findungs)prozesse in Staat und Gesellschaft werden sol len. Der da

mit eingeleitete Parad igmenwechsel ist verknüpft mit einer menschenrechtl ichen 

(und damit rechtsbasierten)  Fokussierung. In Abgrenzung zu einem an Bedürftigkeit 

orientierten Fürsorge- und Wohlfahrtsansatz, der behinderte Menschen als "Objekte" 

der Sozialpol itik verstand/versteht, rücken nunmehr deren (Menschen-)Rechte in den 

Mittelpunkt. 

Mit der Resolution vom 1 9 . Dezember 2001 beschloss d ie Generalversammlung der 

Vereinten Nationen d ie Einsetzung eines Ad-Hoc-Ausschusses zur Sammlung von 

Vorschlägen für eine umfassende und integrale internationale Konvention zur Förde

rung und zum Schutz der Rechte und der Menschenwürde von Personen mit Behin

derungen. 

Resolution 56/1 68, UN-Doc. A1RES/56/1 68. Zu Politik und Recht in 

der Europäischen Union und im Europarat im Interesse von Men

schen mit Behinderungen siehe den Überblick bei Bernd Schulte, 

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über d ie Rechte von 

Menschen mit Behinderungen,  ZFSH/SGB 201 0,  657 (663 ff. ) .  

Nach acht Sitzungen des Ausschusses wurden d ie Verhandlungen am 25. August 

2006 m it der Verabschiedung des Konventionsentwurfs und eines separaten Fakulta

tivprotokolls über d ie Kompetenzen des Ausschusses für Menschen mit Behinderun

gen abgeschlossen .  Die BRK wurde schl ießl ich am 1 3. Dezember 2006 durch d ie 

Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen. Die seit dem 30 . März 

2007 zur Unterzeichnung ausgelegte Konvention 

d ie Bundesrepublik Deutschland hat das Übereinkommen bereits an 

diesem ersten Tag unterzeichnet 

ist nach der zwanzigsten Ratifikation am 3. Mai 2008 in Kraft getreten .  Durch das 

"Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 1 3 . Dezember 2006 

über d ie Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokol l  

vom 1 3. Dezember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über d ie 

Rechte von Menschen m it Beh inderungen" vom 21 . Dezember 2008 hat d ie Bundes

republ ik Deutschland der BRK zugestimmt. 

Siehe BGBI .  11 S. 1 4 1 9. 
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Zuvor hatte d ie Ständige Vertragskommission der Länder , die auf der Grundlage des 

so genannten Lindauer Abkommens innerstaatlich im Ratifizierungsprozess zu betei

l igen ist, dem federführenden Bundesministerium mit Schreiben vom 23. Februar 

2007 mitgeteilt, dass die Länder keine Einwände gegen d ie Zeichnung erheben wür

den . 

Siehe h ierzu und zu weiteren Einzelheiten Latham&Watkins, Völker

recht l iche Fragen des inklusiven Unterrichts in Deutschland im Zu

sammenhang mit dem Inkrafttreten des Übereinkommens der Ver

einten Nationen über d ie Rechte von Menschen mit Behinderungen . 

Gutachten für d ie Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam Leben

Gemeinsam Lernen e. V. , April 2009, S. 24; h ierauf Bezug nehmend 

Eibe RiedeI, Gutachten zur Wirkung der I nternationalen Konvention 

über die Rechte von Menschen mit Behinderung und ihres Faku lta

tivprotokolls auf das deutsche Schulsystem, erstattet der Landesar

beitsgemeinschaft Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen Nord

rhein-Westfalen in Projektpartnerschaft mit der Bundesarbeitsge

meinschaft Gemeinsam Leben,  Gemeinsam Lernen und dem Sozial

verband Deutschland (SoVD), 20 1 0 , S. 34; ferner Julia Platter, 

Rechtsfragen zur Implementierung der UN

Behindertenrechtskonvention (BRK) in das Brandenburgische Lan

desrecht, Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes des 

Landtages Brandenburg ,  201 0 , S. 4 .  

Mit der Ratifikation trat d ie BRK gemäß Art. 45 Abs. 2 BRK auch für d ie Bundesre

publ ik Deutsch land am 26. März 2009 

in Kraft. 

Bekanntmachung des I nkrafttretens, siehe BGBI.  11 S. 81 8 

Siehe h ierzu auch Platter, Rechtsfragen zur Implementierung der 

UN- Behindertenrechtskonvention (BRK) in das Brandenburgische 

Landesrecht, S .  3. 

Der Inhalt der BRK lässt sich grob wie folgt skizzieren: Nach Art. 8 BRK ist es ihr 

Zweck, "den vol len und gleichberechtigten Genuss al ler Menschenrechte und Grund

freiheiten durch al le Menschen mit Behinderungen zu fördern ,  zu schützen und zu 

geWährleisten und d ie Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern". Die 
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BRK zielt auf den Übergang von der Ex klusion zur sozialen Inklusion und d iskrimin ie

rungsfreien Partizipation. Menschen mit Behinderungen sol len n icht lediglich als "Ob

jekte" von Fürsorge und medizin ischer Behandlung wahrgenommen werden , sondern 

als Träger von Rechten . 

Siehe United Nations (ed .) ,  From Exclusion to Equality. Real izing the 

Rights of Persons with Disabil ities. Handbook for Parl iamentarians 

on the Convention on the Rights of Persons with Disabil ities and its 

optional Protocol ,  No. 1 4, 2007, 7 ff. ; siehe auch m it weiteren Nach

weisen Ralf Poscher/Thomas Langer/Johannes Rux, Gutachten zu 

den völkerrechtlichen und innerstaatl ichen Verpflichtungen aus dem 

Recht auf Bi ldung nach Art. 24 des UN-Abkommens ü ber die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen und zur Vereinbarkeit des deut

schen Schulrechts mit den Vorgaben des Übereinkommens, 2008, S .  

8 f .  - Zu einem Überbl ick über den Inhalt der  BRK etwa Theresia 

Degener, Die UN-Behindertenrechtskonvention als Inklusionsmotor, 

RdJB 2009, 200 ff. 

Art. 2 BRK enthält Begriffsbestimmungen, Art. 3 formul iert d ie allgemeinen Grund

sätze des Übereinkommens und Art. 4 d ie allgemeinen Verpfl ichtungen für die Ver

tragsstaaten. Neben zahlreichen anderen bereichsspezifischen Regelungen formu

liert Art. 24 BRK sodann ein Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bi ldung.  

Dazu siehe etwa Markus Krajewski, Ein Menschenrecht auf integrati

ven Schulunterricht, JZ 201 0 , 1 20 ff. ; aus pädagogischer Perspektive 

Sieglind Ellger-Rüttgardt, Die U N-Konvention über d ie Rechte von 

Menschen mit Behinderungen und ihre Herausforderungen an  d ie 

deutsche B ildungspolitik , Rehabil itation 48 (2009), 369 ff. 

Die Vorschrift lautet: 

"Artikel 24 - Bildung 

( 1 ) D ie Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen m it Behinderungen 

auf B ildung. Um dieses Recht ohne Diskrimin ierung und auf der Gru ndlage der 

C hancengleichheit zu verwirklichen ,  gewährleisten d ie Vertragsstaaten ein integrati

ves B ildungssystem auf al len Ebenen und lebenslanges Lernen m it dem Ziel , 
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a) die menschl ichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das 

Selbstwertgefüh l  des Menschen vol l  zur Entfaltung zu bringen und d ie Achtung vor 

den Menschenrechten ,  den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stär

ken ;  

b )  Menschen mit Behinderungen ihre Persönl ichkeit, i h re Begabungen und ihre Krea

tiv ität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten vol l  zur Entfaltung bringen zu 

lassen;  

c) Menschen mit Behinderungen zur wirkl ichen Tei lhabe an einer freien Gesellschaft 

zu befähigen .  

(2 )  Bei der  Verwirkl ichung dieses Rechts stellen d ie  Vertragsstaaten sicher, dass 

a) Menschen mit Beh inderungen n icht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen 

Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht 

aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulun

terricht oder vom Besuch weiterführ.ender Schulen ausgeschlossen werden; 

b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, 

in der sie leben , Zugang zu einem integrativen,  hochwertigen und unentgeltl ichen 

Unterricht an Grundschu len u nd weiterführenden Schu len haben; 

c) angemessene Vorkehrungen für d ie Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden; 

d)  Menschen mit Behinderungen innerhalb des al lgemeinen Bildungssystems die 

notwend ige Unterstützung geleistet wird , um ihre erfolgreiche Bi ldung zu erleichtern; 

e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vol lständigen I ntegration wirksame indiv idu

ell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld , das d ie bestmögliche 

schul ische u nd soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden. 

(3) Die Vertragsstaaten ermögl ichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische 

Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben ,  um ihre volle und g leichberech

tigte Tei lhabe an der Bi ldung und als Mitgl ieder der Gemeinschaft zu erleichtern . Zu 

d iesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem 

a) erleichtern sie das Erlernen von Brai l leschrift, alternativer Schrift, ergänzenden 

und alternativen Formen ,  Mitteln und Formaten der Kommunikation ,  den Erwerb von 

Orientierungs- und Mobil itätsfertigkeiten sowie d ie Unterstützung durch andere Men

schen mit Behinderungen und das Mentoring ;  
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b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und d ie Förderung der sprachl i

chen Identität der Gehörlosen ;  

c)  stel len sie sicher, dass bl inden , gehörlosen oder taubbli nden Menschen, i nsbe

sondere Kindern , Bi ldung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den 

Kommunikationsmitteln ,  die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in  ei

nem Umfeld vermittelt wird , das d ie bestmögliche schu l ische und soziale Entwicklung 

gestattet. 

(4) Um zur Verwirkl ichung d ieses Rechts beizutragen, treffen d ie Vertragsstaaten 

geeignete Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften , einschl ießlich solcher m it 

Behinderungen, d ie in Gebärdensprache oder Brai l leschrift ausgebildet sind , und zur 

Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und M itarbeiterinnen auf allen Ebenen 

des Bi ldungswesens. Diese Schulung schließt d ie Schärfung des Bewusstseins für 

Behinderungen und d ie Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer For

men, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Ma

terialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein .  

(5) Die Vertragsstaaten stel len sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Dis

krimin ierung und g leichberechtigt mit anderen Zugang zu al lgemeiner Hochschu lbil

dung, Berufsausbi ldung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben.  Zu 

d iesem Zweck stel len d ie Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinde

rungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden . "  

11. Zur innerstaatl ichen Umsetzung der BRK 

I n  den Bundesländern sind die Bemühungen zur Umsetzung der BRK für den schul i

schen Bereich untersch iedlich weit fortgeschritten .  Zum Teil sind die Schulgesetze 

bereits geändert worden. 

In Nordrhein-Westfalen 

zur parlamentarischen Diskussion siehe L T -Drs. 1 5/26,  1 5/680 , 1 571 8, 

1 5/763, 1 5/1 793 und 1 5/2361 

gestaltete sich d ie Suche nach einem pol itischen Konsens zwischen der Minderheits

regierung von SPD und Bündnis 90/Die Grünen einerseits und der Opposition als 

schwierig .  
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Bereits im November 201 0  hatte der Ausschuss für Schule und Weiterbi ldung des 

Landtages eine Beschlussempfehlung verabschiedet, d ie der Landtag am 1 .  Dezem

ber 20 1 0  einstimmig bei Enthaltung der Fraktion der FDP angenommen hat. 

Siehe LT-PlenarprotokoIl 1 5/1 6 ,  S. 1 2 1 5  ( 1 230). 

In dem Antrag, der mit der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Schu le und 

Weiterbi ldung angenommen wurde, heißt es: "Menschen mit Behinderungen haben 

einen Anspruch auf vol le Teilhabe an der Gesellschaft. Voraussetzung und Element 

dieser Tei lhabe ist ihre I ntegration in das al lgemeine Schulwesen.  [ . . .  ] Es ist deshal b  

notwendig ,  die ind iv iduel le Förderung i n  der Schule i m  Sinne der Inklusion so umzu

gestalten, daß al le Schülerinnen und Schüler in den allgemeinen Schulen optimal 

gefördert werden können. [ . . .  ] Die al lgemeine Schu le ist der Regelförderort. Eltern 

können weiterhi n für ihr Kind eine Förderschule wählen. [ . . .  ] Alle allgemei nen Schu

len sollen dazu befähigt werden, sich zu öffnen und mit der Verschiedenheit al ler 

Schülerinnen ' und Schüler konstruktiv umzugehen . Die Verwirkl ichung des Rechtsan

spruchs der Schü lerinnen und Schü ler mit Behinderungen muß mit einer deutlichen 

Verbesserung der Rahmenbed ingungen einhergehen. [ . . .  ] Auch Förderschulen kön

nen eine i nklusive Schule für Kinder mit und ohne Behinderung werden.  [ . . .  ]" 
Darüber hinaus wird d ie Landesregierung aufgefordert, "den Kommunen nach Ermitt

lung der Kosten einen verlässlichen Ressourcen- und Zeitrahmen zu geben für 

kommunale Inklusionspläne im Rahmen ihrer Schulentwicklungsplanung". 

Siehe L T -Drs. 1 5/680 , S .  6 f. - Hervorhebung hinzugefügt. 

Zur Umsetzung des Art. 24 BKR legte d ie Landesregierung schl ießl ich den Entwurf 

eines Ersten Gesetzes zur Umsetzung der U N-Behindertenrechtskonvention in den 

Schulen (9. Schulrechtsänderungsgesetz) vor. 

L T -Drs. 1 6/2432. 

Inklusive B ildung und Erziehung werden danach im Schulgesetz als Regelfal l  veran

kert. Eltern haben daher grundsätzl ich das Recht, dass ihre Kinder auch mit einer 

Behinderung eine al lgemeine Schu le besuchen können. 

L T -Drs. 1 6/2432, S. 1 .  

Anders als nach der bisherigen Rechtslage müssen die Eltern auch n icht länger d ie 

Tei lnahme ihrer Kinder m it festgestel ltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstüt

zung an einer allgemeinen Schule beantragen . Vielmehr benennt d ie Schu laufsicht i n  
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Abstimmung mit den Schulträgern allgemeine Schulen, d ie für eine sonderpädagogi

sche Unterstützung personell und sächl ich ausgestattet sind . 

L T-Drs. 1 6/2432, S. 41 . 

Das Angebot für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Un

terstützung, anstelle einer al lgemeinen Schule eine Förderschule zu besuchen, sol l  

daneben einstweilen bestehen bleiben . 

L T-Drs. 1 6/2432, S .  43. 

Im Einzelnen wird § 2 SchulG N RW um einen Absatz 5 erweitert, wonach d ie Schule 

die vorurteilsfreie Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung fördert. 

Festgeschrieben wird ferner, dass Menschen mit und ohne Behinderung in der Schu

le in der Regel gemeinsam unterrichtet und erzogen werden ( inklusive Bi ldung) .  

Schülerinnen und Schü ler, d ie auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen 

sind , werden nach ihrem individuellen Bedarf al lerd ings besonders gefördert, um 

ihnen ein mögl ichst hohes Maß an schul ischer und berufl icher Eingl iederung, gesell

schaftlicher Tei lhabe und selbstständiger Lebensgestaltung zu ermögl ichen. 

Nach der Begründung des Gesetzentwurfs folgt indes n icht aus jeder 

Beh inderung ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, siehe 

L T-Drs. 1 6/2432, S. 45 f. 

Darüber hinaus wird § 1 9  Abs. 1 SchulG NRW - der zuvor ausd rücklich bestimmte, 

dass Schülerinnen und Schüler, d ie wegen ihrer körperl ichen, seelischen oder geisti

gen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht 

am Unterricht einer allgemeinen Schule tei lnehmen können, nach ihrem individuellen 

Bedarf sonderpädagogisch gefördert werden - nunmehr ganz allgemein wie folgt 

gefasst: "Schü lerinnen und Schüler, d ie auf Grund einer Behinderung oder wegen 

einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen, werden 

nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert." Daran zeigt sich nach 

der Begründung des Gesetzentwurfes das gewandelte Verständnis der sonderpäda

gogischen Förderung: N icht die Schülerinnen und Schüler müssten sich an das Bil

dungsangebot der Schule anpassen , sondern umgekehrt d ieses an d ie Bedürfnisse 

der Schülerinnen und Schüler. 

LT-Drs. 1 6/2432, S. 45. 
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Die sonderpädagogische Förderung g liedert sich gemäß § 1 9  Abs. 2 SchulG N RW 

( nach wie vor) in verschiedene Förderschwerpunkte - gemäß § 1 9  Abs. 4 SchulG 

N RW werden d ie Schü lerinnen und Schü ler im Förderschwerpunkt "Lernen" sowie im 

Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" allerd ings - abweichend vom grundsätz

lich zielgleichen Unterricht im Sinne des § 1 9  Abs. 3 SchulG NRW - zu eigenen Ab

schlüssen geführt. Demzufo lge werden Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an son

derpädagogischer Unterstützung,  die zielg leich gefördert werden, insbesondere beim 

Übergang in weiterführende Schu len unter Berücksichtigung der Empfehlungen der 

Grundschule entweder im Bi ldungsgang der Haupt-, der Realsc hule oder des Gym

nasiums sowie der Schulformen des längeren gemeinsamen Lernens unterrichtet 

(wie auch Schüler innen und Schüler ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unter

stützung); bei zield ifferenter Förderung in den Förderschwerpunkten "Lernen" und 

"Geistige Entwicklung" wird den Eltern h ingegen eine al lgemeine Schu le in zumutba

rer Entfernung vorgeschlagen ,  d ie die erforderl iche Unterstützung anbieten kann .  

Dazu LT-Drs. 1 6/2432, S .  47 f. 

Im Übrigen wird auch das Verfahren zur Feststel lung des Bedarfs an sonderpädago

gischer U nterstützung modifiziert: Gemäß § 1 9  Abs. 5 SchulG NRW entscheidet auf 

Antrag der Eltern d ie Schulaufsichtsbehörde über den Bedarf an sonderpädagogi

scher U nterstützung und d ie Förderschwerpunkte; besteht ein Bedarf an sonderpä

dagogischer Unterstützung,  schlägt sie den Eltern mit Zustimmung des Schulträgers 

mindestens eine al lgemeine Schu le vor, an der ein Angebot zu m Gemeinsamen Ler

nen eingerichtet ist. Ledigl ich in Ausnahmefällen kann gemäß § 1 9  Abs. 7 SchulG 

N RW auch eine al lgemeine Schu le einen entsprechenden Antrag stel len, insbeson

dere wen n  ein zielgleicher Unterricht ausscheidet oder bei einem vermuteten Bedarf 

an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt "Emotionale und so

ziale Entwicklung", der mit einer Selbst- oder Fremdgefährdung einhergeht. 

Zentrale Ä nderungen erfährt auch § 20 SchulG N RW, nach dessen Absatz 1 d ie Orte 

der sonderpädagogischen Förderung zu künftig d ie al lgemeinen Schulen (al lgemein 

Q ildende Schulen und Berufskol legs), d ie Förderschulen sowie d ie Schu len für Kran

ke sind . N ach § 20 Abs. 2 SchulG N RW findet sonderpädagogische Förderung in der 

Regel al lerd ings in der al lgemeinen Schule statt. Das Recht der Eltern , abweichend 

hiervon d ie Förderschule zu wählen,  bleibt ausdrücklich unberührt. Nach Absatz 5 

richtet die Schulaufsichtsbehörde Gemeinsames Lernen mit Zustimmung des Schu l-
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trägers an einer allgemeinen Schule ein, es sei denn, d ie Schule ist dafür personell 

und sächl ich n icht ausgestattet und kann auch n icht mit vertretbarem Aufwand dafür 

ausgestattet werden . Schließlich können nach Absatz 6 Schulträger m it Zustimmung 

der oberen Schulaufsichtsbehörde allgemeine Schulen als Schwerpunktschulen be

stimmen. 

Bereits im Vorfeld der Beratungen zum Schulrechtsänderungsgesetz wurde d ie Kon

nexitätsrelevanz der schul ischen I nklusion kontrovers d iskutiert. 

Wolfram Höfling, Rechtsfragen zur Umsetzung der Inklusion im Schul

bereich unter besonderer Berücksichtigung der Konnex itätsproblematik, 

Rechtsgutachten erstattet im Auftrag des Städtetages Nordrhein

Westfalen, 201 2; Kyrill-A. Schwarz, Gutachten zur Konnex itätsrelevanz 

einer Umsetzung der U N-BRK in  nordrhein-westfäl isches Landesrecht, 

erstattet im Auftrag des Min isteriums für Schule und Weiterbi ldung des 

Landes Nordrhein-Westfalen, 201 2; ders., I nklusion als "neue" Landes

aufgabe, NWVBI .  20 1 3, 81 ff. 

Die Begründung des Entwurfs des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes reagiert darauf 

und bemüht sich , die Kon nex itätsirrelevanz seiner Regelungen zu belegen: 

Zum Folgenden LT-Drs. 1 6/2432 , S. 4 ff. 

Nordrhein-Westfalen habe bereits eine langjährige Tradition gemeinsamen Lernens, 

die Einführung der schu l ischen Inklusion bed inge daher keine strukturel le Neuerung. 

Darüber hinaus hätten auch der Zust immungsvorbehalt des Schu lträgers bei der be

darfsgerechten Ausweitung von Angeboten des Gemeinsamen Lernens und seine 

Gestaltungsspielräume bei der Schulentwicklungsplanung (einschließl ich der Einrich

tung von Schwerpunktschulen) sowie das elterl iche Wahlrecht Einfluss auf d ie Auf

gabenerfül lung. Diese Einflüsse könnten dem Land nicht zugerechnet werden.  Au

ßerdem gebe das 9. Schulrechtsändetungsgesetz den Gemeinden und Gemeinde

verbänden keine verbindl ichen Anforderungen für d ie Aufgabenerfül lung vor - weder 

für den Schulbereich im Allgemeinen noch speziel l mit B l ick auf den Ausbau des 

Gemeinsamen Lernens. Mit steigenden Kosten für I ntegrationshelfer und sonstige 

Leistungen der Eingl iederungshilfe nach Maßgabe des SGB VI I I  und XI I  lasse sich 

schl ießl ich ebenfal ls eine Ausgleichspfl icht des Landes n icht begründen: Hinsichtlich 

der sozialgesetzl ichen Vorschriften habe das Land näml ich keine Gestaltungsspiel

räume, sodass ein konnex itätsrelevanter Verursachungsbeitrag fehle. Ganz grund-
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sätzlich erlaubten d ie verfügbaren Erkenntnisse aber ohnehin keine belastbare Aus

sage darüber, ob d ie Einführung der inklusiven Schulbi ldung zu einer wesentl ichen 

finanziel len Belastung führe. 

Während des Gesetzgebungsverfahrens wurden d ie gegenläufigen Auffassungen -

die mit der auch in anderen Ländern geführten Auseinandersetzung oftmals überein

stimmen -

bekräftigt. 

siehe dazu etwa schon früh  Angela FaberNerena Roth, Die Umsetzung 

der UN-Beh indertenrechtskonvention durch die Schulgesetzgebung der 

Länder, DVBI . 201 0 , 1 1 93 ff. ; ferner Andreas Engels, Herausforderungen 

der schu lischen Inklusion ,  ZG 201 5, 1 28 ff. 

S iehe einerseits Schwarz, NWVBI .  201 3, 8 1  ff. ; Werner van den Hövel, 

I nklusion statt Integration: Zur Umsetzung von Art. 24 der UN

Behindertenrechtskonvention in NRW, RdJB 201 4, 1 83 ( 1 88 ff. ); ande

rerseits Wolfram Höfling/Andreas Engels, Schul ische Inklusion und fi

nanzverfassungsrechtl iche Konnex ität, NWVBI . 201 4, S. 1 ff. ;  Angela 

Faber, Die Umsetzung der Inklusion durch das Neunte Schulrechtsän

derungsgesetz in Nordrhein-Westfalen, NWVBI .  201 4, S. 8 ff. ; ausführ

l ich ferner Wolfram Höfling, Zur Konnex itätsrelevanz der Einführung 

schul ischer Inklusion i n  N RW unter Berücksichtigung verfassungspro

zessualer Aspekte der Geltendmachung entsprechender Ansprüche 

seitens kommunaler Gebietskörperschaften, Rechtsgutachten im Auf

trag des Städte- und Gemeindebundes N RW,  201 5 . 

Nachdem die Kommunalen Spitzenverbände angekünd igt hatten, im Falle einer un

veränderten Verabschiedung des Gesetzentwurfs ihren Mitgl iedskommunen eine 

kommunale Verfassungsbeschwerde vor dem Landesverfassungsgerichtshof zu emp

fehlen , kam es seitens der regierungstragenden Landtagsfraktionen zu einem Vorstoß 

mit dem Ziel einer außergerichtl ichen Einigung. Dieser Vorstoß führte schl ießl ich zu 

folgendem - Gesetz gewordenen - "Kompromiss": 

Dazu Angela Faber, I nklusion und Konnex ität - Bericht über einen Ver

handlungsprozeß in Nordrhein-Westfalen, Der Landkreis, 201 4, 228 ff. 
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Das Inkrafttreten der Änderungen des nordrhein-westfälischen Schulgesetzes wurde 

um ein Jahr auf den 1 .  August 201 4  verschoben . Zugleich wurde vorgesehen, dass 

das Schulministerium im Rahmen einer gesonderten, unter Beteil igung der Kommuna

len Spitzenverbände zu erstellenden Untersuchung ermitteln sol le, ob und ggf. welche 

finanziellen Auswirkungen für d ie Kommunen im Rahmen der Einführung des inklusi

ven Schulunterrichts entstünden. Darüber hinaus wurde d ie Landesregierung - vor

sorgl ich - ermächtigt, eine Kostenausgleichsregelung im Verordnungswege zu schaf

fen ,  sol lten d ie Voraussetzungen der §§ 1 , 2 KonnexAG NRW vorl iegen. 

Art. 4 des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes lautet: ,,§ 1 Dieses Gesetz 

tritt am 1 .  August 201 4  in Kraft; Artikel 2 bleibt h iervon unberührt. Die 

Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention vom 1 3. Dezember 

2006 durch Artikel 1 und 2 wird wissenschaftl ich begleitet und ausge

wertet. § 2 Das für Schule zuständige Ministerium berichtet namens der 

Landesregierung dem Landtag darüber bis zum 31 . Dezember 20 1 8 . 

Der Bericht erstreckt sich auch auf d ie Veränderung des regionalen 

Schulangebots (allgemeine Schulen als Orte der sonderpädagogischen 

Förderung, Schwerpunktschulen , Förderschulen), d ie I nanspruchnahme 

der Öffnungsklausel gemäß § 1 32 Absätze 1 bis 3 Schulgesetz N RW 

und auf die Ausnahmeentscheidungen gemäß § 20 Absätze 4 und 5 

Schu lgesetz N RW. Die Kommunalen Spitzenverbände sind an der Er

stel lung des Berichts zu betei l igen .  § 3 ( 1 ) Das für Schule zuständige 

Ministerium ermittelt im Rahmen einer gesonderten, unter Betei l igung 

der Kommunalen Spitzenverbände zu erstellenden Untersuchung, ob 

und gegebenenfalls welche finanziel len Auswirkungen für d ie Kommu

nen im Rahmen ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Verände

rung des regionalen Schulangebots durch' dieses Gesetz entstehen . (2) 

Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Ein

vernehmen mit dem Landtag bei Vorl iegen der Voraussetzungen der §§ 

1 ,  2 KonnexAG NRW auf der Grundlage der in der Untersuchung ermit

telten Kosten durch eine Kostenausgleichsregelung den Ersatz der a) 

durch Übertragung neuer Aufgaben oder b) durch Veränderung beste

hender Aufgaben für den kommunalen Aufgabenträger entstehenden 

notwend igen durchschnittl ichen Aufwendungen in pauschal ierter Form 

zu regeln .  Eine entsprechende Kostenausgleichregelung kann unter 

20 



den gleichen Voraussetzungen auch durch Gesetz erfolgen . (3) Eine 

solche unter Berücksichtigung der Untersuchung nach Absatz 1 zu er

stellende Kostenausgleichregelung hat rückwirkenq auf d ie entstande

nen durchschnittl ichen Kosten eines bestimmten Zeitraumes, der nicht 

mehr als d rei Jahre nach I nkrafttreten d ieses Gesetzes umfassen darf, 

abzustel len. Zur Ermittlung der Kosten kann auf Durchschnittsbetrach

tungen repräsentativer Kommunen abgestellt werden,  wenn d ie Aus

wahl  der Kommunen im Einvernehmen mit den Kommunalen Spitzen

verbänden in Nordrhein-Westfalen erfolgt; ebenso kann d ie Erhebung 

und Ermittlung der Kosten durch einen geeigneten sachkundigen Drit

ten erfolgen,  wenn d ie Auswahl des Dritten nach Anhörung mit den 

Kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen erfolgt. In die 

Rechtsverordnung sind auch der Verteilschlüssel und Regelungen zum 

Verfahren der Kostenermittlung aufzunehmen ." 

Das 9 .  Schulrechtsänderungsgesetz wurde sodann in d ieser geänderten Fassung be

schlossen u nd verkündet. 

GV. NRW 201 3 S. 61 8 .  

Zugleich wurde auf der Grund lage des § 82 Abs. 10 SchulG NRW die Verordnung 

über die Mindestgrößen der Förderschu len und der Schu len für Kranke vom 1 6 . Okto

ber 2013 erlassen.  

GV. NRW 201 3  S .  621 . 

Mit dem lnkrafttreten dieser Verordnung trat die Sechste Verordnung zur Ausführung 

des Schulverwaltungsgesetzes vom 1 7. Oktober 1 978 außer Kraft. Damit wurden d ie 

Schü lerzahlen der Förderschu len und der Schulen für Kranke angehoben.  Dies führt 

dazu , dass zahlreiche Förderschulen mangels Erreichen der Mindestgrößen geschlos

sen oder zusammengelegt wer:den müssen.  

Siehe Faber, NWVBI. 201 4, 8 (9 f. ) 

Flankiert wurden d ie Änderungen des ursprüngl ichen Gesetzentwurfs durch eine Ver

einbarung zwischen der Landesregierung, den regierungstragenden Fraktionen und 

den Kommunalen Spitzen verbänden. Die Beteil igten verständ igten sich auf nachgela

gerte Konsensgespräche, in der der Versuch einer einvernehml ichen abschl ießenden 

Klärung der Konnexitätsfrage unternommen werden sol lte. Auf d ieser Grundlage wur-
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de eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die zu Beginn der Gespräche d ie Einholung eines 

weiteren Gutachtens 

zuvor hatten d ie Kommunalen Spitzenverbände ein Gutachten eingeholt; 

siehe Alexandra Schwarz/Horst WeishauptiKerstin Schrieider/Anna Mak

les/Mareike Tarazona, Mögl iche kommunale Folgekosten der Umsetzung 

der Inklusion im Schulbereich in Nordrhein-Westfalen am Beispiel der 

Stadt Essen und des Kreises Borken,  Gutachten im Auftrag des Städte

tages Nordrhein-Westfalen, des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 

und des Städte- und Gemeindebundes Nord rhein- Westfalen, 201 3 

vereinbarte. Beauftragt wurde insoweit der Bi ldungsökonom Klaus Klemm, der bereits 

zuvor für das Schulministerium ein Gutachten erstellt hatte. 

Siehe Klaus Klemm/Ulf Preuss-Lausitz, Auf dem Weg zur schu l ischen 

I nklusion in Nordrhein-Westfalen. Empfehlungen zur Umsetzung der UN

Behindertenrechtskonvention im Bereich der al lgemeinen Schulen, Gut

achten erstattet im Auftrag des Ministeriums für Schule und Weiterbil

dung des Landes Nordrhein-Westfalen , 201 1 .  

Das Gutachten,  das beispielhaft zwei Gebietskörperschaften - d ie kreisfreie Stadt Kre

feld sowie den Kreis Minden-Lübbecke - h insichtl ich der Kostenentwicklu.ng unter

suchte, wurde vereinbarungsgemä ß im Januar 201 4  präsentiert. 

Klaus Klemm, Mögl iche finanzielle Auswirkungen einer zunehmenden 

schul ischen Inklusion in den Schuljahren 20 1 4/1 5 bis 20 1 6/1 7 - Analy

sen am Beispiel der Stadt Krefeld und des Kreises Minden-Lübbecke, 

201 4. 

Die exemplarisch für zwei unterschied l iche Regionen ermittelten inklusionsbedingten 

Bildungsausgaben für d ie Referenzjahre lassen sich zwar n icht ohne weiteres auf das 

gesamte Land hochrechnen , 

siehe Klemm, Mögl iche finanzielle Auswirkungen einer zunehmenden 

schu l ischen Inklusion ,  S .  2 f. 

doch hat der Gutachter nach eigener Einschätzung eine vorsichtige Abschätzung vor

genommen, um "eine Vorstel lung von den während der betrachteten drei Jahre auf d ie 

Schulträger zukommenden inklusionsbedingten Bi ldungsausgaben zu gewinnen". 
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Klemm, Mögl iche finanzielle Auswirkungen einer zunehmenden schu li

schen I nklusion ,  S. 2 f. 

Das Gutachten kommt bei der Bi ldung eines M ittelwertes aus beiden Regionen ange

sichts der zugrunde gelegten Inklusionsanteile in den ins Auge gefassten drei Jahren 

zu einem landesweiten Kostenvolumen von 76 M il l ionen Euro im investiven Bereich 

(so genannter Topf I )  und 37,5 Mi l l ionen Euro im Bereich der Kosten des nichtlehren

den Personals (so genannter Topf 1 1 ) .  

Klemm, Mögl iche finanziel le Auswirkungen einer zunehmenden schul i

schen I nklusion ,  S. 2 f. 

Das im Auftrag der Kommunalen Spitzenverbände erstel lte Gutachten kommt demge

genüber zu anderen Ergebn issen . 

Näher Schwarz/WeishauptJSchneideriMakleslT arazona, Mögl iche kom

munale Folgekosten der Umsetzung der Inklusion im Schulbereich , S. 

1 04 ff. , 1 40 ff. 

I n  der Folge kam es zu erneuten intensiven Gesprächen und zahlreichen Verhand

lungsrunden zwischen der Landesseite und den Kommunalen Spitzenverbänden. Sie 

mündete schl ießl ich am 8. April 201 4  in eine Vereinbarung zwischen der Landesregie

rung,  den d ie Regierung tragenden Landtagsfraktionen und den drei Kommunalen 

Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen .  

Siehe L T-Drs. 1 6/5751 , S .  5 ff. 

"Gemeinsam getragene Grundlage" der Vereinbarung 

so heißt es unter Punkt 2 . 1  der Vereinbarung 

ist, "daß d ie Schulträgeraufgaben bei Anwendung des 9 .  Schulrechtsänderungsgeset

zes der Konnexität gem . Art. 78 Abs. 3 LVerf N RW LV.m.  § 1 , 2 Kon nexAG N RW un

terfal len". Darüber h inaus heißt es in der Vereinbarung,  daß eine gelingende Inklusion 

auch von mögl ichst guten Rahmenbedingungen abhängig sei .  H ierzu zähle vor al lem 

"die system ische Unterstützung der Schu len durch nicht-lehrendes Personal". Deshalb 

erklärt d ie Landesseite " ihre Bereitschaft, d ie Kom munen h ierfür unbefristet durch eine 

I nklusionspauschale in Höhe von 1 0 M i l l ionen Euro zu unterstützen",  wobei d iese n icht 

der Finanzierung etwaiger Ind ividualansprüche gegen den Träger der örtl ichen Sozial

bzw. Jugendhi lfe d iene. 
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So unter Punkt 2.2 der Vereinbarung. 

Zugleich verpfl ichtet sich die Landesseite, dem Landtag vor Inkrafttreten des 9. Schul

rechtsänderungsgesetzes eine entsprechende gesetzliche Regelung zuzuleiten.  I n  

Umsetzung d ieser Verpfl ichtung kam es  schl ießl ich zur Verabschiedung des Gesetzes 

zur Förderung kommunaler Aufwendungen für d ie schu l ische I nklusion - das Gesetz 

wurde am 3. Ju l i  201 4  beschlossen ,  am 1 8. Jul i  201 4  verkündet und trat am 1 .  August 

201 4  in Kraft. 

GV. N RW 20 1 4  S. 404. 

Für wesentliche Belastungen der Gemeinden und Gemeindeverbände als Schulträ

ger infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes - die nunmehr ausdrücklich als 

konnexitätsre/evant im Sinne des Art. 78 Abs. 3 LV NRW qual ifiziert werden -

L T-Drs. 1 6/5751 , S. 6 

wird danach ein finanziel ler Ausgleich gewährt. Wesentliche Belastungen ergeben 

sich danach bei den Sachkosten der Schulträger. Der auszugleichende Aufwand wird 

pauschaliert, d ie jährl iche Gesamthöhe beträgt 25 M il l ionen Euro. Zur Förderung wei

terer kommunaler Aufwendungen für d ie schul ische Inklusion gewährt das Land den 

Gemeinden und Gemeindeverbänden überd ies eine jährl iche Inklusionspauschale in 

Höhe von 1 0  M il l ionen Euro.  Dabei wird ausweisl ich der Begründung des Gesetz

entwurfs al lerd ings n icht d ie Konnexitätsrelevanz der Kosten der Integrationshilfe 

anerkannt -

L T-Drs. 1 6/5751 ,  S. 9 

d ie I nklusionspauschale dient al lein der M itfinanzierung der Unterstützung der Schu

len durch nicht-lehrendes Personal der Kommunen, soweit d iese Kosten n icht der 

Finanzierung individuel ler Ansprüche nach § 35a SGB VI I I  und § 54 SGB XI I d ienen. 

Darüber hinaus überprüft nach § 1 Abs. 7 des Gesetzes das für Schule zuständ ige 

M in isterium den Belastungsausgleich auf der Grundlage der von den Kommunalen 

Spitzenverbänden übermittelten Angaben und betei l igt sie daran.  Es berichtet dem 

Landtag über das Ergebnis; nach § 2 Abs. 6 des Gesetzes untersucht ferner die 

Landesregierung gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden auf der 

Grundlage kommunaler Angaben d ie Entwicklung der kommunalen Aufwen9ungen 

für d ie Erfül lung individueller Ansprüche nach § 35a SGB VI I I  und § 54 SBG XI I .  Die 

24 



Berichte werden sowohl für den Belastungsausgleich als auch für d ie I nklusionspau

schale erstmals zum Stichtag 1 .  Juni  20 1 5  fäl l ig. 

Vor d iesem Hintergrund hat das Min isterium für Schu le und Weiterbildung unter Be

tei l igung anderer Ressorts eine Arbeitsgruppe mit den Kommunalen Spitzenverbän

den gebildet, die den Evaluationsprozess begleitet. Das M in isterium hat im Einver

nehmen mit den Kommunalen Spitzenverbänden ferner d ie Bi ldungsökonomen Ale

xandra Schwarz und Klaus Klemm als Gutachter beauftragt. Diese haben ihren ers

ten Evaluationsbericht am 20. Mai 201 5 vorgelegt. 

Alexandra Schwarz/Klaus KlemmlThomas Kemper, Erster Bericht zur 

Evaluation des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für 

die schu l ische Inklusion in Nordrhein-Westfalen , 201 5 . 

Gegenstand der Evaluation nach § 1 Abs. 6 des Gesetzes waren dabei d ie Sachkos

ten von Schulträgern im Sinne von § 94 SchulG .  Untersucht wurden tatsächl iche 

Ausgaben für Schulen des Gemeinsamen Lernens im Sinne von § 20 Abs. 3 und 5 

Schu lG N RW, dazu wurden Daten zu inklusionsbedingten Ausgaben , Schülerfahr

kosten ,  Raumbestand und Barrierefreiheit erhoben . Diese Kosten wurden in Abstim

mung m it dem Ministerium und den Kommunalen Spitzenverbänden an hand von re

präsentativen ,  ausgewäh lten Kommunen für den Zeitraum vom 1 5 . Oktober 201 3 bis 

30. Oktober 201 4  ermittelt, d ie Ergebn isse wurden sodann auf das Land hochge

rechnet. 

Gegenstand der Evaluation nach § 2 Abs. 6 des Gesetzes waren d ie Kosten der I n

tegrationshilfe. Auf Vorschlag der Kommunalen Spitzenverbände wurde eine VolIer

hebung bei deren M itgliedern vereinbart. Erhoben werden sol lten d ie Zah l  der Schü

lerinnen u nd Schüler mit genehmigter I ntegrationshi lfe an al lgemeinen Schulen und 

an Förderschulen und jeweils d ie Ausgaben für d iese Leistungen zu den Stichtagen 

1 5. Oktober 201 3  und 1 5 . Oktober 20 1 4. 

Die für d ie Evaluation des Belastungsausgleichs repräsentativen,  ausgewählten 

Kommunen haben umfangreiche ,  aber nicht zu al len Fragen vol lständ ige Daten 

übermittelt. 

SchwarziKlemm/Kemper, Erster Bericht zur Evaluation des Gesetzes 

zur Förderung kommunaler Aufwendungen für d ie schu lische I nklusion, 

S . 9 .  
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Gleichwohl wurde auf deren Grundlage festgestellt, dass d ie Ausgaben der unter

suchten Gemeinden in Höhe von 8,6 M il l ionen Euro unter der Höhe der Zuweisungen 

des Landes vom Januar 2015 lagen. 

SchwarziKlemm/Kemper, Erster Bericht zur Evaluation des Gesetzes 

zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schu lische Inklusion, 

S . 1 2 . 

Die Gutachter erklären d ies allerd ings mit praktischen Problemen bei der Erhebung 

der Ausgaben und mit Unsicherheiten beim Vol lzug des 9 .  Schulrechtsänderungsge

setzes in der Anfangsphase.  Die Kommunen hätten näml ich erst zum Jahreswechsel 

201 4/201 5  d ie Höhe ihres Anteils am Belastungsausgleich gekannt. I m  Zeitraum vom 

15 .  Oktober 2013 bis zum 30. Oktober 2014 seien daher keine höheren inklusions

bed ingten Ausgaben der Kommunen zu erwarten gewesen .  

SchwarziKlemm/Kemper, Erster Bericht zur Evaluation des Gesetzes 

zur Förderung kommunaler Aufwendungen für d ie schu l ische Inklusion, 

S . 1 2 . 

Die Gutachter gehen für d ie nächsten Jahre dementsprechend von höheren Sach

ausgaben und Investitionen für die Umsetzung der Inklusion an den Schulen aus, da 

mit den Zahlungen durch das Land nun zusätz! iche M ittel zur Verfügung stünden und 

bislang aufgeschobene Maßnahmen umgesetzt würden .  Daraus ziehen d ie Gutach

ter d ie Schlussfolgerung, dass die von kommunalen Schulträgern berichteten A usga

ben für die schulische Inklusion im Zeitraum vom 15. Oktober 2013 bis zum 30. Ok

tober 2014 noch nicht belastbar zu den im Gesetz geregelten pauschalen Zuweisun

gen des Landes in Beziehung gesetzt werden könnten. 

SchwqrzlKlemm/Kemper, Erster Bericht zur Evaluation des Gesetzes 

zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schul ische Inklusion,  

S . 1 3. 

An der auf Vorschlag der Kommunalen Spitzenverbände vereinbarten Vollerhebung 

hinsichtl ich der Inklusionspauschale haben sich 1 48 Kommunen betei l igt, in denen 

nach den Feststel lungen der Gutachter d ie Zah l  der Schülerinnen und Schüler an  

allgemeinen Schulen, d ie I ntegrationshi lfeleistungen bezogen haben, im Schu ljahr 

20 1 4/201 5  gegenüber dem Schu ljahr 201 3/201 4  um 734 gestiegen ist. Dieser Zu

wachs, so d ie Gutachter, hätte nur bei 305 gelegen,  wenn die Schülerinnen und 

Schü ler an der Förderschule unterrichtet worden wären: Im Schu ljahr 201 4/201 5  lag 
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nach dem Gutachten die relative I nanspruchnahme von I ntegrationshilfen an al lge

meinen Schu len bei 12,7 %, an Förderschulen bei 5 ,3 % der Schülerinnen und Schü

ler mit festgestel ltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung . Daraus errech

nen d ie Gutachter (als Ausgabenansatz pro Fall wurden 14.700 Euro an allgemeinen 

Schulen und 14.804 Euro an Förderschulen zugrunde gelegt) für das Schuljahr 

2014/2015 Mehrkosten in Höhe von 6 ,27 M il l ionen Euro. Unter der doppelten An

nahme einer vol lständigen Rücklaufquote und vergleichbarer Fallzahlen und Ausga

ben wären - ü bertragen auf das Land - d ie Ausgaben nach Berechnung der Gutach

ter etwa 1 0 ,8 M il l ionen Euro höher als in der Alternativkonstellation ,  bei der die Schü

lerinnen u nd Schüler al lgemeiner Schu len Förderschulen besuchen würden . 

SchwarziKlemm/Kemper, Erster Bericht zur Evaluation des Gesetzes 

zur Förderung kommunaler Aufwendungen für d ie schul ische Inklusion,  

S . 17 .  

Dieses Ergebnis muss nach Auffassung der  Gutachter aber korrigiert werden , da 

sich an der  Erhebung tendenziell größere Kommunen betei l igt hätten .  Die Kommu

nen, die n icht teilgenommen hätten ,  verein igten wen iger als 42 % der Schülerschaft 

auf sich , weswegen insgesamt mit etwas geringeren Mehrkosten im Bereich der In

tegrationshilfe zu rechnen sei .  

SchwarziKlemm/Kemper, Erster Bericht zur Evaluation des Gesetzes 

zur Förderung kommunaler Aufwendungen für d ie schul ische Inklusion ,  

S . 18.  

Die Entwicklu ngen der letzten Monate haben nun aber eindeutig ergeben, dass der 

in Gesetzesform gegossene Kompromiss vom 8. April 2014 zu einer erhebl ichen Un

terdeckung der den kom munalen Gebietskörperschaften entstehenden Mehrkosten 

führt. 

Dazu näher unten sub 1 1 .  3. 

Dies und die weiterhin aufrecht erhaltene Weigerung der Landesseite, die Konnexi

tätsrelevanz der Kosten (u . a . )  für d ie I ntegrationshilfe anzuerkennen, haben d ie Be

schwerdeführerinnen dazu veranlasst, kommunale Verfassungsbeschwerde zu erhe

ben .  
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B. Zur Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 

Die kommunalen Verfassungsbeschwerden sind zulässig. Die Städte und Gemein

den zäh len als Träger der kommunalen Selbstverwaltung zum Kreis der Beschwer

deberechtigten. Sie richten sich gegen d ie einschlägigen Vorschriften des Ersten 

Gesetzes zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention in den Schulen (9. 

Schulrechtsänderungsgesetz) vom 5 .  November 201 3 

GV. NRW S.  61 8 .  

zur Einführung des Gemeinsamen Unterrichts in den Schulen. Die Beschwerdeführe

rinnen machen geltend , dass sie infolge der durch das 9. Schulrechtsänderungsge

setz bewirkten Aufgabenänderung in ihrem durch d ie Landesverfassung gewährleis

teten Selbstverwaltungsrecht verletzt worden sind. Der Landesgesetzgeber hat es 

nämlich versäumt, den von Verfassungs wegen geforderten entsprechenden Belas

tungsausgleich gemäß Art. 78 Abs. 3 S .  2 LV N RW vorzunehmen. Soweit die Ver

fassungsbeschwerden das gänzl iche Fehlen eines Mehrbelastungsausgleichs rügen, 

wenden d ie Beschwerdeführerinnen sich gegen ein so genanntes unechtes Unter

lassen des Gesetzgebers, das nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts

hofes für das Land NRW einen taugl ichen Eingriffsgegenstand der kommunalen Ver

fassungsbeschwerde bildet. 

Siehe jüngst VerfGH N RW,  NVwZ 201 5 ,  368 ff. , wonach der Begriff des 

Landesrechts im Rahmen von § 52 Abs. 1 VerfGHG dahingehend zu 

verstehen ist, dass er auch unterlassenes Landesrecht umfasst, · soweit 

geltend gemacht wird , dass d ie Verfassung eine klar bestimmte gesetz

geberische Handlungspfl icht enthält und anderweitige Rechtsschutz

mögl ichkeiten n icht bestehen. 

Die Beschwerdeführerin nen können im Übrigen geltend machen, durch d ie Änderung 

des 9.  Schulrechtsänderungsgesetzes selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen 

zu sein .  

Schließlich ist die Jahresfrist des § 52 Abs. 2 VerfGHG gewahrt. Gem. Art. 4 § 1 Satz 

1 1 .  HS des 9 .  Schulrechtsänderungsgesetzes ist d ieses am 1 .  August 201 4  in Kraft 

getreten.  
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c.  Zur Begründetheit 

Die Verfassungsbeschwerden sind begründet. 

Die e inschlägigen Bestimmungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes verletzen 

die Beschwerdeführerinnen in ihrem Recht auf Selbstverwaltung nach Art. 78 Abs. 1 

LV N RW, insbesondere in seiner Ausprägung durch d ie Kon nexitätsbestimmungen in 

Art. 78 Abs. 3 LV N RW. Sowohl d ie Veränderungen der Schulträgeraufgaben ein

schließl ich der Schülerbeförderung 

dazu sub I . 1 .  

als auch d ie Einwirkungen auf die Integrationshilfeaufgabe sowie die Gestellung 

nicht-lehrenden Personals 

dazu unten sub I .  2.  

sind konnexitätsrelevante Verpfl ichtu ngen und Aufgabenänderungen , 

dazu unten sub I .  1 .  a)  b) sowie sub I .  2 .  a) b) bb) cc) 

d ie zu einer konnexitätsrelevanten Belastung führen. 

Dazu unten sub I .  1 .  c) sowie sub I .  2 .  a) b) dd) 

Dennoch ist der Landesgesetzgeber seiner Verfassungspfl icht zur g leichzeitigen Re

gelung einer entsprechenden Kostendeckung nicht nachgekommen. 

Dazu unten 1 1 .  

29 

", ',. / j:;; 



I. Zur dreigliedrigen Tatbestandsstruktur des Art. 78 Abs. 3 LV NRW 

Der Tatbestand des Art. 78 Abs. 3 LV N RW ist dreigl iedrig strukturiert. 

VerfGH NRW,  DVBI .  20 1 0, 1 561  ( 1 562) .  

In  den Worten des Verfassungsgerichtshofes: 

"Ein konnexitätsrelevanter Sachverhalt im Sinne von Art. 78 Abs. 3 Satz 1 und 2 LV 

NRW setzt voraus, dass d ie Übernahme und Durchführung bestimmter öffentl icher 

Aufgaben auf einem Landesgesetz oder einer Landesrechtsverordnung beruht (Satz 

1 ) . Die Aufgabenübertragung muss auf eine Entscheidung des Landesnormgebers 

zurückgehen, also ihm ursächl ich zuzurechnen sein (konnexitätsrelevante Verpflich

tung). Des Weiteren muss eine konnexitätsrelevante Aufgabenübertragung vorl iegen. 

Dies ist der Fal l ,  wenn den Gemeinden oder Gemeindeverbänden neue Aufgaben 

übertragen werden oder wenn bestehende Aufgaben verändert werden (Satz 2) .  

Schl ießl ich bedarf es einer konnexitätsrelevanten finanziellen Belastung der Ge

meinden oder Gemeindeverbände. Art. 78 Abs. 3 Satz 2 LV N RW schränkt d ie Ver

pfl ichtung zu einer Kostenausgleichsregelung dahingehend ein,  dass sie nur bei ei

ner wesentl ichen Belastung der von der Aufgabenübertragung betroffenen Kom mu

nen ausgelöst wird . Nach dem Willen des verfassungsändernden Gesetzgebers l iegt 

eine wesentliche Belastung vor, wenn eine Bagatel lschwelle überschritten ist". 

VerfGH NRW ,  NVwZ 20 1 5, 368 (370) - Hervorhebung hinzugefügt. 

Die nachfolgenden Überlegungen unterscheiden bei der Prüfung der drei Tatbe

standsvoraussetzungen des Art. 78 Abs. 3 LV N RW noch einmal zwischen zwei Ar

gumentationsebenen:  

1 .  Zunächst werden d ie Schu lträgeraufgaben einschließl ich der Beförderungs

kosten im Bl ick auf d ie Konsequenzen des 9 .  Schulrechtsänderungsgesetzes 

näher betrachtet. 

Dazu nachfolgend sub I .  1 .  

2 .  Sodann werden die besonders umstrittenen Bereiche des n icht-lehrenden 

Personals im Sinne des § 92 Abs. 3 SchulG NRW und der I ntegrationshilfe in 

den Bl ick genommen. 

Dazu unter sub I 2. 
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1 .  Mit der Schulträgerschaft unmittelbar verknüpfte Aufgaben : Sachaufwand

tragung 

a) Konnexitätsrelevante Verpflichtung seitens des Landesgesetzgebers 

I nzwischen dürfte weitgehend unumstritten sein ,  dass das 9. Schulrechtsänderungs

gesetz eine konnexitätsrelevante Verpfl ichtung seitens des Landesgesetzgebers 

darstel lt. Zu den ursprüngl ich umstrittenen, 

siehe oben A. 1 1 .  

inzwischen aber weitgehend konsentierten Gesichtspunkten zählen insbesondere, 

dass 

weder d ie völkerrechtliche "Veran lassung" 

noch der Zustimmungsvorbehalt zugunsten der Schulträger 

noch d ie Gewährleistung eines so genannten Elternwahlrechts 

noch der - aus anderen Gründen verfassungsrechtlich zweifelhafte - Verzicht 

auf d ie Vorgaben von inhaltl ichen Standards für den inklusiven Schulunterricht 

d ie prinzipiel le Konnexitätsrelevanz des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes in Frage 

stel len . 

aa) Völkerrechtlicher Regelungszusammenhang 

Grundsätzlich sind d ie Vorgaben der B RK mit Vertragsgesetz vom 21 . Dezember 

2008 Bestandtei l  der innerstaatlichen Rechtsordnung geworden . 

Nochmals BGB! .  " S . 1 4 1 9 .  

Dies g ilt jedenfal ls, sofern man davon ausgeht, dass das Zustimmungsgesetz gemäß 

Art. 59 Abs. 2 GG als umfassender Anwendungsbefehl für d ie gesamte deutsche 

Rechtsordnung zu verstehen ist. 

In vorl iegendem Zusammenhang Jochen von Bern storff, Anmerkungen 

zur innerstaatl ichen Anwendbarkeit ratifizierter Menschenrechtsverträ

ge: Welche Rechtswirkungen erzeugt das Menschenrecht auf inklusive 

Schulbi ldung aus der U N-Beh indertenrechtskonvention im deutschen 

Sozial- und B ildungsrecht? , RdJB 201 1 , 203 (206 ff. ) . 

Allerd ings wird in  der Judikatur hervorgehoben , dass d ie BRK Zielvorstel lungen für 

die Ausgestaltung der öffentlichen Schulen sowie Programme über Lerninhalte for

mul iere und dementsprechend d ie Kultushoheit der Bundesländer betreffe. Aus d ie-
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sem Grund seien ausschl ießl ich d ie Landesgesetzgeber dazu berufen, das Schulan

gebot für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogtschem Förderbedarf zu re

geln.  Dementsprechend sei d ie BRK mit dem deutschen Ratifizierungsgesetz nur 

insoweit Bestandteil des Bundesrechts gemäß Art. 59 Abs. 2 GG geworden, als dem 

Bund die Gesetzgebungskompetenz zusteht. Art. 24 BRK bedürfe vor seiner An

wendbarkeit demgegenüber grundsätzl ich der Umsetzung durch den Landesgesetz

geber. 

HessVGH ,  NVwZ-RR 20 1 0 , 602 (603); NdsOVG, Beschluss vom 1 6. 

September 201 0, Az. :  2 ME 278/1 0 ,  Rn . 1 1  ff. Uuris); VGH BW, VBIBW 

20 1 3, 386 (390); ferner BVerwG, Beschluss vom 1 8. Januar 20 1 0, Az.:  
6 B 52/09 , Rn. 4 Uuris): "Doch bedarf das Übereinkommen, soweit es in 

d ie ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder fallende Fra

gen regelt, der Transformation durch den zuständ igen Landesgesetz

geber" ; dazu auch Eibe Riedel/Jan-Michael Arend, Im  Zweifel Inklusion: 

Zuweisung an eine Förderschule nach Inkrafttreten der BRK, NVwZ 

201 0 , 1 346 ( 1 348). 

Darüber hinaus erfü l lt Art. 24 BRK - nach Auffassung der Rechtsprechung - auch 

nicht d ie Voraussetzungen für eine unmittelbare Anwendbarkeit. 

BVerwG, Beschluss vom 1 8 . Januar 201 0 ,  Az. : 6 B 52/09, Rn. 4 Uuris); 

HessVGH, NVwZ-RR 20 1 0, 602 (603 f. ); NdsOVG, Beschluss vom 1 6. 

September 201 0 , Az. : 2 ME 278/1 0 ,  Rn. 1 4  f. Uuris); VGH BW, VBIBW 

201 3 , 386 (390) ;  siehe aber auch Riedel/Arend, NVwZ 201 0 , 1 346 

( 1 347 f. ). 

Eine solche unmittelbare Anwendbarkeit wäre nur dann zu bejahen ,  wenn ,,[d]ie Ver

tragsbestimmung [ . . .  ] nach Wortlaut, Zweck und Inhalt geeignet [ . . .  ] [ist] , rechtliche 

Wirkungen auszulösen . Insbesondere ist eine unmittelbare Vol lzugsfähigkeit einer 

. Vertragsbestimmung (sog. ,self-executing') nur gegeben,  wenn sie zur Entfaltung 

rechtlicher Wirkungen hinreichend bestimmt ist. Dagegen fehlt d ie unmittelbare An

wendbarkeit einer Vertragsbestimmung, wenn d iese zu ihrer Ausführung noch einer 

normativen Ausfü llung bedarf. " 

VGH BW, VBIBW 20 1 3, 386 (390) .  

Diesen Anforderungen genüge Art. 24 BKR nicht. Die Regelung sei "von ihrem Wort

laut her lediglich auf ein vereinbartes Ziel ausgerichtet, ohne eine bestimmte Art und 
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Weise der Zielerreichung festzu legen" ;  es bleibe der Handlungsfreiheit der Vertrags

staaten überlassen,  welche geeigneten Maßnahmen sie ergreifen, um die genannten 

Ziele zu erreichen .  

HessVGH ,  NVwZ-RR 20 1 0 , 602 (603 f. ) ;  NdsOVG, Beschluss vom 1 6 . 

Septem ber 201 0 ,  Az. :  2 ME 278/1 0 ,  Rn . 1 4  Uuris); VGH BW, VBIBW 

20 1 3, 386 (390 ). 

Allenfal ls im Rahmen einer völkerrechtsfreundl ichen Auslegung von Art. 3 Abs. 3 S.  2 

G G  könne Art. 24 BRK unmittelbar wirkende Bedeutung zukommen. 

HessVGH ,  NVwZ-RR 20 1 0 , 602 (606); Riedel/Arend, NVwZ 201 0, 1 346 

( 1 349) .  

Dies gelte - ebenso im Bl ick auf das Diskriminierungsverbot der BRK -

HessVGH,  NVwZ-RR 201 0 ,  602 (605) 

für d ie Maßgabe, dass Menschen mit Beh inderungen n icht aufgrund von Behinde

rung vom allgemeinen Bi ldungssystem ausgeschlossen werden. 

VGH BW, VBIBW 20 1 3, 386 (390 f. ) ;  ferner Krajewski, JZ 201 0 , 1 20 

( 1 23). 

Die übrigen Regelungsinhalte des Art. 24 BRK l ießen bei der Schaffung eines inklu

siven Bi ldungssystems hingegen einen Umsetzungsspielraum. Zudem verpfl ichte Art. 

4 Abs. 2 BRK ledigl ich dazu , unter Ausschöpfung der verfügbaren Mittel Maßnahmen 

zu treffen,  um nach und nach d ie vol le Verwirkl ichung der Vorgaben der BRK zu er

reichen . Es bestehe somit d ie Verpfl ichtung , voranzuschreiten, wobei h insichtl ich der 

Geschwindigkeit der Umsetzung d ie verfügbaren Mittel berücksichtigt werden kön-

nen.  

VGH BW, VBIBW 20 1 3, 386 (39 1 ); ferner Markus KrajewskilThomas 

Bernhard, I nklusive Schule im Freistaat Bayern?,  BayVBI. 20 1 0 , 1 34 

( 1 38 f. ) ;  FaberiRoth, DVBI .  20 1 0 ,  1 1 93 ( 1 1 98 f. ) .  

Im  Bl ick auf das Tatbestandsmerkmal einer konnexitätsrelevanten Verpfl ichtung sei

tens des Landesgesetzgebers werfen d ie völkerrechtlichen Überlegungen d ie Frage 

auf, ob und inwieweit Art. 78 Abs. 3 LV N RW überhaupt Konstel lationen völkerrecht

l ich "veranlasster" Verpfl ichtungen - wie d ie Umsetzung der BRK - erfasst. Art. 78 

Abs. 3 LV N RW knüpft näml ich an eine landesrechtl iche Aufgabenerweiterung an: 
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Nur solche Aufgabenerweiterungen ,  d ie dem Land zuzurechnen sind , vermögen d ie 

Rechtsfolgen des Art. 78 Abs. 3 LV N RW auszulösen. 

S iehe dazu nunmehr ausdrücklich auch VerfGH NRW, NVwZ 20 1 5 , 368 

ff. 

§ 2 Abs. 1 S .  2 KonnexAG N RW greift d iesen Gedanken auf und bestimmt: "Wenn 

aufgrund europa- oder bundesrechtl icher Regelungen eine Aufgabe unmitte lbar den 

Gemeinden oder Gemeindeverbänden übertragen wird , findet das Konnexitätsprinzip 

nur insoweit Anwendung, als dem Land zur Umsetzung ein eigener Gestaltungsspiel

raum bleibt und d ieser genutzt wird" .  

Der nordrhein-westfäl ische (verfassungsändernde) Gesetzgeber ist 

wohl auch über § 2 Abs. 1 S. 2 KonnexAG NRW hinaus von einem 

durch entsprechend� Spielräume begrenzten Anwendungsbereich des 

Art. 78 Abs. 3 LV N RW ausgegangen , siehe LT-Drs. 1 3/551 5, S .  23. 

Solche Spielräume sind bei der Umsetzung von Art. 24 BRK indes gegeben . Sie be

treffen organisationsstrukturel le Gestaltungsspielräume sowie eine Instrumentelle 

Maßnahmenvarianz. 

Dazu Klemm/Preuss-Lausitz, Auf dem Weg zur schu l ischen Inklusion 

in Nordrhein-Westfalen, S. 72 ff. 

Art. 4 Abs. 2 BRK spricht selbst ausdrücklich davon, dass d ie Vertragsstaaten Maß

nahmen zu treffen haben, "um nach und nach" d ie vol le Verwirklichung der garantier

ten Rechte zu erreichen . Hinzu kommen behindertentypusspezifische Differenzie

rungsspielräume: Für d ie BRK ist, wie insbesondere die Präambel sowie Art. 1 Abs. 

2 BRK deutlich machen , zwar von einem offenen und flexiblen Begriff der Behinde- . 
rung auszugehen, der in den in Art. 1 Abs. 2 BRK ausd rücklich - aber n icht ab

schl ießend - genannten Beeinträchtigungen seinen Mindestschutzbereich findet. 

Näher Riedei, Gutachten zur Wirkung der I nternationalen Konvention 

über d ie Rechte von Menschen mit Behinderung und ihres Fakulta

tivprotokol ls auf das deutsche Schulsystem, S. 2 ff. , 7 

Trotz d ieser Konzeption verbleiben Korikretisierungsschwierigkeiten,  d ie durch d ie 

Defizite in der Diagnostik verstärkt werden. 

Klemm/Preuss-Lausitz, Auf dem Weg zu schul ischen Inklusion in 

Nordrhein-Westfalen, S .  22 ff. 
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Diese verweisen erneut auf die erheblichen Gestaltungsspielräume und Entschei

d ungsoptionen des Landesgesetzgebers bei der Umsetzung der BRK. 

Dennoch bleibt zu klären, ob und inwieweit der völkerrechtl iche Hintergrund in d ie 

Regelungskonzeption des § 2 Abs. 1 S .  2 KonnexAG NRW passt, der auf "europa

oder bundesrechtl iche Regelungen" Bezug n immt. Völkerrechtl iche Problemlagen 

lassen sich m it Hi lfe dieser Regelung bewältigen , wenn man auf das innerstaatliche 

I ngeltungsetzen der BRK Bezug n immt. Beschränkt man den Anwendungsbefehl für 

d ie deutsche Rechtsordnung im Vertragsgesetz vom 21 . Dezember 2008 insoweit, 

a ls dem Bund d ie Gesetzgebungskompetenz h insichtl ich der materiel len Vorgaben 

des BRK zusteht, können d ie schulrechtl ichen Regelungen der BRK ohne einen ent

sprechenden Rechtsanwendungsbefehl der Länder n icht Bestandtei l  des Landes

rechts geworden sein.  Denkbar wäre al lenfal ls, dass dort, wo die Schulgesetze ein

zelner Länder inzwischen an d ie Vorgaben des Art. 24 BRK angepasst worden sind , 

d ieser Legislativakt zugleich als landesgesetzl icher Rechtsanwendungsbefehl gedeu

tet wird . Derartige Regelungen könnten dann ( in Verbindung mit der konkretisieren

den Schulgesetzgebung) als eigenständ ige landesrechtliche Übertragung von Auf

gaben auf d ie Gemeinden und Gemeindeverbände qualifiziert werden. In d iesem Fall 

ist nach dem Wortlaut des § 2 Abs. 1 S. 2 KonnexAG NRW ein Gestaltungsspielraum 

schon keine Voraussetzung für d ie Anwendbarkeit des Konnexitätsprinzips. 

G eht man demgegenüber davon aus, dass das Zustimmungsgesetz gemäß Art. 59 

Abs. 2 GG als umfassender Anwendungsbefehl für die gesamte deutsche Rechts

ordnung zu verstehen ist, markiert das Vertragsgesetz vom 2 1 . Dezember 2008 den 

innerstaatlichen Rechtsanwendungsbefehl . Dann wäre d ie landesrechtl iche Umset

zungsgesetzgebung im Schulbereich eine konnexitätsrelevante Verpfl ichtung auf

gru nd bundesrechtl icher Regelungen im Sinne des § 2 Abs. 1 S .  2 KonnexAG NRW. 

Manfred RiederlelGerhard Dix, Die Position von Städtetag und Ge

meindetag zum Inklusionsgesetz im Schulbereich , BayBgm 201 1 , 282 

(284), die ergänzend auch auf eine Zustimmung des Bundesrates zur 

Ratifikation von Art. 24 BRK hinweisen ; der Verfassungsgerichtshof 

geht indes davon aus, dass d ie Zustimmung im Bundesrat keine kon

nexitätsrelevante Verpfl ichtung darstel lt, siehe VerfGH N RW, NVwZ 

201 5, 368 (372) .  
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Angesichts der bestehenden Spielräume bei der Umsetzung der Vorgaben der BRK 

sind dessen Anwendungsvoraussetzungen indes gegeben. 

Im Ergebnis bestehen daher keine Zweifel, dass der völkerrechtliche "Veranlas

sungsgrund" der schulischen Inklusion der Annahme einer konnexitätsrelevanten 

Verpfl ichtung im Sinne von Art. 78 Abs. 3 LV NRW nicht entgegensteht. 

Im Ergebnis u. a. auch Wissenschaftlicher Dienst des Landtages Rhein

land-Pfalz, Konnexitätsrelevanz der durch d ie Einführung der schul i

schen Inklusion verursachten Kosten , 201 4, S .  1 2  ff. unter Hinweis auf 

Höfling/Engels, NWVBI.  201 4, 1 (4). 

bb) Weitere untaugliche Abwehrversuche 

Eine konnexitätsrelevante Verpfl ichtung lässt sich auch n icht mit einem Verweis auf § 

20 Abs. 5 SchulG NRW verneinen, wonach d ie schul ische Inklusion nur mit Zustim

mung des Schulträgers an einer al lgemeinen Schule ver:wirkl icht werden kann ,  es sei 

denn, d ie Schule ist dafür personell und sachl ich n icht ausgestattet und kann auch 

n icht mit vertretbarem Aufwand dafür ausgestattet werden . 

Kritisch zur vergleichbaren Regelung in Art. 30a Abs. 4 BayEUG Rie

derle/Dix, BayBgm 20 1 1 , 282 (285). 

Völkerrechtl ich besteht nämlich eine Verpfl ichtung zur Umsetzung der BRK, sodass 

die Bundesländer den kommunalen Schulträgern keine substantiel len Entschei

dungskompetenzen einräumen dürfen ,  d ie die Umsetzung der Vorgaben der BRK 

gefährden oder zu unterlaufen drohen. 

Siehe auch Höve/, RdJB 201 4, 1 83 ( 1 90) mit dem Hinweis, dass derar

tige Vorbehalte ledigl ich " in Einzelfäl len" eine Rolle spielen könnten.  

Oer Zustimmungsvorbehalt des § 20 Abs. 5 SchülG NRW kann dementsprechend 

nicht über den Ressourcenvorbehalt des Art. 4 Abs. 2 BRK hinausgehen . 

Siehe auch Faber/Roth, OVBI. 201 0 , 1 1 94 ( 1 200). 

Unerheblich ist ferner, dass der Gesetzgeber darauf verzichtet hat, verbindl iche Qua

l itätsstandards für die schu l ische Inklusion festzuschreiben. 

Siehe aber LT-Ors. 1 6/2432, S.  6 ;  ferner Schwarz, NWVBI.  201 3, 81 

(85 f. ) .  
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Eine solche "Standardabstinenz" hat zwar - wie d ie Praxis zeigt - erhebliche negati

ve Auswirkungen auf d ie Qual ität der schul ischen Inklusion. Sie vermag aber n icht, 

d ie Direktionskraft des Art. 78 Abs. 3 LV NRW zu unterlaufen.  

Faber, NWVBI .  201 4, 8 ( 1 4); ferner Wissenschaftlicher Dienst des 

Landtages Rheinland-Pfalz, Konnexitätsrelevanz der durch die Einfüh

rung der schul ischen Inklusion verursachten Kosten, S. 1 1 ;  ähnl ich 

Marco Trips, Konnexitätsprinzip und Inklusion - Rechtl iche und tatsäch

l iche Gesichtspunkte eines Anspruchs der Kommunen auf Kostenaus

gleich , oder: "Dann klagen wir eben!" ,  NdsVBI. 201 3, 297 (301 ) .  

Schl ießl ich greift auch der Einwand n icht, das elterl iche 'Wahlrecht habe entschei

denden Einfluss auf d ie Aufgabenerfül lung, weshalb ein Verursachungsbeitrag des 

Landes fehle: Normiert der Landesgesetzgeber Leistungsangebote im schul ischen 

B ereich , kann d ieser sich gegenüber den Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht 

darauf berufen, dass solche Angebote wahrgenommen werden. Dies zeigt nicht zu

letzt der Ausbau der Betreuung von unter Dreijährigen: Obwohl' auch d ieses Angebot 

von der Ausübung eines elterl ichen Wahlrechts abhängig ist, hat der Verfassungsge

richtshof die Anwendbarkeit des nordrhein-westfäl ischen Konnexitätsprinzips nach

d rücklich bestätigt. 

VerfGH N RW,  DVBI.  20 1 0, 1 561 ff. 

Zusammenfassend lässt sich dementsprechend festhalten - was inzwischen auch 

weitgehend unbestritten sein dürfte -, dass das 9. Schulrechtsänderungsgesetz eine 

konnexitätsrelevante Verpfl ichtung bewirkt. Weder der völkerrechtl iche Regelungs

kontext noch d ie ursprüngl ich vom Landesgesetzgeber 

und übereinstimmend auch in anderen Bundesländern , siehe Engels, 

ZG 201 5 , 1 28 ff. 

erhobene Einwände stehen der grundsätzl ichen Anwendbarkeit des Art. 78 Abs. 3 

LV NRW entgegen.  Damit dessen Rechtsfolgen zur Anwendung gelangen ,  ist im 

Folgenden aber noch darzu legen, dass mit dem 9 .  Schulrechtsänderungsgesetz 

auch eine Aufgabenerweiterung und eine damit korrespondierende Mehrbelastung 

einhergehen . 

37 

'),,, 
elU 



b) Konnexitätsrelevante Aufgabenübertragung 

Nicht ernsthaft bestritten werden kann zunächst, dass d iese konnexitätsrelevante 

Verpfl ichtung für d ie Beschwerdeführerinnen Uedenfal ls) eine Aufgabenerweiterung 

im Sinne des Art. 78 Abs. 3 LV NRW darstellt: Die Aufgabe der Trägerschaft der öf

fentlichen Schulen wird durch d ie Einführung der schul ischen Inklusion durch erheb

l iche qual itative Anforderungen erweitert. Oder mit den Worten des § 2 Abs. 4 Kon

nexAG NRW: Den Vol lzug prägende besondere Anforderungen an d ie Aufgabener

fül lung werden geändert. 

Ausführl ich Wissenschaftlicher Dienst des Landtages Rheinland-Pfalz, 

Konnexitätsrelevanz der durch d ie Einführung der schul ischen Inklusion 

verursachten Kosten, S. 9 ff. ; ferner Höfling/Engels, NWVBI. 20 1 4, 1 

(5) ;  dem steht d ie Zuordnung der Trägerschaft der öffentl ichen Schulen 

zu den kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben n icht entgegen, um

fasst gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 KonnexAG N RW der Aufgabenbegriff doch 

"Pflichtaufgaben und pfl ichtige Selbstverwaltungsaufgaben" - mit B l ick 

auf Art. 57 Abs. 4 NdsL V Thorsten Kingreen, Die Konnexitätsrelevanz 

der Einführung der inklusiven Schule in N iedersachsen, Rechtsgutach

ten für die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nie

dersachsens, 201 4, S. 1 2 . 

Neben der Sache l iegt der zunächst vorgetragene Einwand, d ie schul ische Inklusion 

nehme auf eine langjährige Tradition gemeinsamen Lernens Bezug und sei aus d ie

sem Grund n icht als konnexitätsrelevante Aufgabenänderung zu qual ifizieren . 

L T-Drs. 1 6/2432, S.  5; siehe auch Schwarz, NWVBI . 201 3, 81  (81 f. , 83 

f. ). 

Diese Behauptung leugnet nämlich den grundlegenden "Systemwechsel" ,  den d ie 

BRK einfordert .  

Dazu schon oben sub A. 1 . ;  siehe auch mit Bl ick auf d ie Frage nach ei

ner Aufgabenerweiterung auch Wissenschaftlicher Dienst des Landta

ges Rheinland-Pfalz, Konnexitätsrelevanz der durch die Einführung der 

schul ischen Inklusion verursachten Kosten , S. 9 ff. ; ferner Trips, Nds

VBI .  201 3, 297 (297). 
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Die Umsetzung der BRK markiert einen Einschnitt, m it dem eine "h istorische Epoche 
. 

ü berwunden" wird . Die ' I ntegrationsperspektive wird durch d ie Inklusionsperspektive 

ersetzt. Alle Schulen und Schu lformen müssen sich der Inklusion stel len und konkret 

für sich ausformen. 

So auch das im Auftrag des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 

erstel lte Gutachten , siehe Klemm/Preuss-Lausitz, Auf dem Weg zur 

schul ischen Inklusion in Nordrhein-Westfalen, S .  1 2 , 1 4. 

Darüber hinaus lässt sich § 2 Abs. 4 S. 2 KonnexAG NRW entnehmen, dass auch 

mengenmäßige Änderungen , d ie d ie Aufgabenwahrnehmung wesentlich berühren,  

a ls Aufgabenänderung zu qual ifizier�n sind. Dass d ie vom 9 .  Schulrechtsänderungs

gesetz angenommene " In klusionsquote von 70 % bei den Lern- und Entwicklungs

störungen und von 50 % bei den übrigen Förderschwerpunkten (zusammen etwa 65 

%)" 
L T-Drs. 1 6/2432, S. 3 

e ine solche konnexitätsrelevante Aufgabenerweiterung darstellt, kann n icht ernsthaft 

in Zweifel gezogen werden.  

c) Konnexitätsrelevante Mehrbelastung 

Ist also von einer konnexitätsrelevanten Aufgabenveränderung auszugehen ,  besteht 

e ine Pfl icht zum Mehrbelastungsausgleich gemäß Art. 78 Abs. 3 LV N RW indes nur 

dann ,  wenn bei den kom munalen Schulträgern tatsächl ich auch eine Mehrbelastung 

entsteht. Die Feststel lung einer wesentlichen Belastung ist Tatbestandsvorausset

zu ng  des nordrhein-westfä lischen Konnexitätsprinzips. Dies hebt auch § 2 Abs. 5 S. 

1 KonnexAG NRW hervor: "Ein Belastungsausgleich erfolgt erst, wenn bei Betrach

tun g  der von der jeweil igen Aufgabenübertragung betroffenen Gemeinden und Ge

me indeverbände die Schwel le einer wesentlichen Belastung überschritten wird" .  

Art. 78 Abs. 3 LV N RW stel lt dabei darauf ab,  ob bei den "betroffenen Gemeinden 

ode r  Gemeindeverbände[n]" eine wesentliche Belastung durch d ie Aufgabenübertra

gung oder -erweiterung eingetreten ist. Der verfassungsändernde Gesetzgeber hat 

sich mit d ieser Bezugnahme auf d ie betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände 

dazu entschlossen , n icht auf eine Belastung der Gemeinden oder Gemeindeverbän

de "in ihrer Gesamtheit" abzustel len . 

LT-Drs. 1 3/551 5 ,  S .  2 1 , 22. 
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Das Tatbestandsmerkmal der wesentl ichen Belastung verweist dabei auf eine Baga

tellschwelle, unterhalb derer d ie Rechtsfolgen des Art. 78 Abs. 3 LV NRW nicht zur 

Anwendung gelangen . 

LT-Drs. 1 3/55 1 5, S. 2 1 , 23; siehe auch VerfGH NRW,  DVBI .  201 0 , 1 561 

( 1 562) .  

Obwohl d ie Begründung des Gesetzentwurfs eine Mehrbelastung noch ganz grund

sätzl ich verneinte, 

L T-Drs. 1 6/2432, S. 4 ff. 

hat der nordrhein-westfäl ische Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Förderung kommu

naler Aufwendungen für d ie schul ische Inklusion nunmehr anerkannt, dass d ie schu

l ische Inklusion Sachkosten verursacht, d ie nach § 92 Abs. 3 Schu lG NRW grund

sätzl ich d ie Schulträger treffen. 

Siehe auch Wissenschaftlicher Dienst des Landtages Rheinland-Pfalz, 

Konnexitätsrelevanz der durch die Einführung der schul ischen Inklusion 

verursachten Kosten, S. 7 f. 

Zu den so genannten äußeren Schulangelegenheiten zählt vor al lem der sächl iche 

Aufwand , etwa d ie Errichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen 

Schu lgebäude und Schulanlagen und d ie Ausstattung der Schulen . 

Das Gutachten des Wissenschaftl ichen Dienstes des Landtags Rheinland-Pfalz 

kommt insoweit zu dem Ergebnis: "Ein inklusives Unterrichtsangebot stel lt besondere 

Anforderungen an die Wahrnehmung dieser Aufgaben , wie z. B .  d ie Einrichtung von 

Rampen und Aufzügen, einen behindertengerechten Hygienebereich , raumakustische" 

visuelle und taktile Maßnahmen, d ie Ausstattung bzw. Erweiterung des Schulgebäu-. 

des mit Differenzierungs-, Bewegungs- und Rückzugsräumen oder d ie Bereitstel lung 

besonderer Lehr- und Unterrichtsmittel" .  

Wissenschaftlicher Dienst des Landtages Rheinland-Pfalz, Konnexitäts

relevanz der durch d ie Einführung der schu l ischen Inklusion verursach

ten Kosten , S. 7 unter Bezugnahme auf SchwarzlWeishauptiSchneidei/ 

MakleslTarazona, Mögl iche kommunale Folgekosten der Umsetzung der 

I nklusion im Schulbereich , S. 47 ff. ; ferner Angela Faber, I nklusion in der 

Bi ldung, Ein Sachstandsbericht des Deutschen Städtetages zur Umset

zung der UN-Behindertenrechtskonvention im Elementar- und Schulbe-
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reich in Deutschland , 20 1 2 ,  S. 2 1 ; siehe auch Höfling/Enge/s, NWVBI. 

20 1 4, 1 (6 f. ) ;  Wink/er, NWVBI.  201 1 ,  409 (4 1 0) .  

Die vorstehenden Überlegungen betreffen vor a l lem die Herstel lung so genannter Bar

rierefreiheit. 

Siehe auch schon Höfling, Rechtsfragen zur Umsetzung der Inklusion im 

Schulbereich , S. 72 f. ; e ingehend Kingreen, Die Konnexitätsrelevanz der 

Einführung der inklusiven Schule in N iedersachsen, S .  33 ff. 

Die durch die inklusive Beschu lung geforderten Anpassungen gehen weit über das 

h inaus, was das geltende nord rhein-westfälische Baurecht verlangt. 

Siehe näher auch Fe/ix Welti, Barrierefreiheit als Rechtsbegriff, DÖV 

201 3, 795 ff. 

Aus fachwissenschaftl icher Perspektive ist zu Recht hervorgehoben worden: 

"Umgangssprachl ich ist mit Barrierefreiheit von Gebäuden deren Zugänglichkeit 

für Rol lstuhlfahrer gemeint. Diese Sichtweise greift aber entschieden zu kurz, 

da die Voraussetzungen , die erfüllt sein müssen ,  damit sich ein Schüler in ei

nem Schulgebäude gefahrenlos orientieren und bewegen kann ,  stark nach der 

Art des Förderbedarfs bzw. seiner Behinderung variieren und nicht ledigl ich auf 

Rollstuhlfahrer beschränkt werden können. Schüler mit Förderbedarf im Bereich 

der Lern- und Entwicklungsstörungen benötigen kaum spezielle baul iche Vor

kehrungen, während d iese bei Aufnahme von Schülern mit Förderbedarf in den 

Bereichen Geistige Entwicklung, Sehen, Hören und Kommunikation sowie kör

perliche und motorische Entwicklung unabdingbar sind . Für Schü ler mit körper

l ichen Behinderungen, d ie oftmals zielgleich unterrichtet werden und sich dem

zufolge auf alle Schulformen verteilen können , sind Umbaumaßnahmen erfor

derl ich , d ie besonders hohe Kosten mit sich bringen. Hier sind zu nennen: 

Rampen, Beh indertentoi letten , Aufzüge. Neben d iesen räuml ichen Gegebenhei

ten ,  d ie für einzelne Schülergruppen unerläßlich sind , sind einige weitere räum

l iche Merkmale für das Gelingen des Gemeinsamen Unterrichts notwendig. 

Damit d ie Qualität des Unterrichts an al lgemeinen Schulen im Vergleich zu För

derschu len nicht wesentlich abnimmt, sind entsprechende Räume und eine an

gemessen Raumgestaltung unerläßlich. Raumarten ,  d ie in inklusiven Schulen 

und besonders bei Aufnahme von Kindern und Jugendl ichen mit Lern- und 
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Entwicklungsstörungen sinnvol l  sind, sind u .  a. Differenzierungsräume, Bewe

gungsräume, Rückzugsräume und Räume des (offenen) Ganztags" . 

So SchwarzlWeishauptlSchneideriMakles/Tarazona, Mögliche kommu

nale Folgekosten der Umsetzung der Inklusion im Schulbereich , S .  54; 

h ierauf zustimmend Bezug nehmend etwa auch Kingreen, Die konnexi

tätsrelevante Einführung der inklusiven Schule in Niedersachsen ,  S. 35 f. 

Von der vorstehend beschriebenen Mehrbelastung unterscheiden lässt sich d ie Schü

lerbeförderung. 

Zu den Beförderungskosten siehe § 97 SchulG NRW. 

Für eine erhebliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern , die zukünftig in Regel

schulen unterrichtet werden, wird ein gemeinsamer Transport in Kleinbussen , wie er 

für den Besuch der Förderschu len praktiziert wird , n icht mehr mögl ich sein.  Wegen 

des Elternwunsches zum Besuch mögl ichst wohnortnaher Schulen und der Auswahl 

unter mehreren Schultypen werden d ie Kinder und Jugendl ichen zu unterschiedl ichen 

Orten gebracht werden müssen.  

Siehe Höfling/Engels, NWVBI .  201 4, 1 (7) ;  ferner Wissenschaftlicher 

Dienst des Landtags Rheinland-Pfalz, Konnexitätsrelevanz der durch 

d ie Einführung der schu l ischen Inklusion verursachten Kosten ,  S. 1 2. 

Dass die finanziellen Belastungen der Sachaufwandtragung ganz erhebliche Dimen

sionen in den betroffenen Kommunen erreicht haben,  zeigen d ie Aufstel lungen der 

Beschwerdeführerinnen , auf d ie noch näher einzugehen sein wird . 

Siehe unten 1 1 .  3. 

2. Nicht-lehrendes Personal i.S.d. § 92 Abs. 3 SchulG NRW und Integrationshi l

fe 

Über d ie bislang thematisierte, unmittelbar mit der Schulträgeraufgabe verknüpfte 

Sachaufwandtragung hinaus entfaltet das 9 .  Schulrechtsänderungsgesetz in weiterer 

Hinsicht Konnexitätsrelevanz, nämlich 

- für das n i.cht-Iehrende Schulpersonal , 

dazu nachfolgend a) 

- für d ie Integrationshilfe. 

Dazu unten sub b). 
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a) Nicht-lehrendes Personal i .S.d.  § 92 Abs. 3 SchulG 

Im Bl ick auf das n icht-lehrende Personal bedeutet das 9 .  Schulrechtsänderungsge

setz unzweifelhaft eine konnexitätsrelevante Verpfl ichtung sowie eine Aufgabener

weiterung; dass in d iesem Bereich mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz auch 

eine konnexitätsrelevante Mehrbelastung entsteht, zeigt sich mit B l ick auf d ie Rege

lu ngen über d ie Kostentragung im Schulrecht: Nach § 92 Abs. 2 SchulG N RW trägt 

das Land d ie Personalkosten für Lehrer sowie das pädagogische und sozialpädago

gische Personal gemäß § 58 SchulG N RW an öffentlichen Schulen , und zwar auch 

solcher Schulen, deren Träger eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband ist. Wenn 

und soweit in diesem Bereich d ie Einführung eines gemeinsamen Unterrichts zur 

Notwendigkeit der Einstel lung weiteren Personals führt, ist d ies n icht konnexitätsre

levant. Kosten für die ind ividuel le Betreuung und Begleitung von Schülerinnen und 

Schü lern, durch d ie die Tei lnahme am Unterricht in der al lgemeinen Schule, der För

derschule oder der Schule für Kranke erst ermögl icht wird , gehören nach § 92 Abs. 1 

S .  2 SchulG N RW ebenfalls n icht zu den Schulkosten . Diese Regelung erweist sich 

a ls bedeutsam für den Bereich der Integrationsh ilfe. 

Al le übrigen Personalkosten trägt gemäß § 92 Abs. 3 SchulG NRW indes der Schul

träger. Zu diesem Personal gehören neben Verwaltungskräften etwa auch Personen, 

die zur angemessenen Betreuung außerhalb des Anwendungsbereichs des § 92 

Abs. 1 S. 2 SchulG NRW von Schülerinnen und Schülern mit Beh inderung eingesetzt 

werden müssen.  Ein gesteigerter Bedarf in d iesem Bereich infolge der schul ischen 

I n klusion löst damit d ie Rechtsfolgen des Art. 78 Abs. 3 LV N RW aus. 

b) Integrationshi lfe 

aa) Zur Problemeinordnung : Integrationshilfe "zwischen" Sozialrecht und 

Schulrecht 

Die Kostentragungsregelung des § 92 SchulG N RW leitet unmittelbar über zu einem 

weiteren,  ganz zentralen Bereich , auf den sich d ie Regelungen des 9. Schuli"echts

änderungsgesetzes auswirken:  d ie örtl iche Trägerschaft der Jugendhi lfe (und Sozial

h i lfe) .  Auf derartige Folgewirkungen der schul ischen Inklusion findet Art. 78 Abs. 3 

LV N RW ebenfal ls Anwendung ,  wie im Folgenden darzulegen ist. 

Zur Bedeutung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes für den Bereich 

der Integrationshilfe und d ie Frage nach der Konnexitätsrelevanz auch 

LSG N RW, Beschluss vom 20 . Dezember 201 3, Az. : L 9 SO 429/1 3 ,8 
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ER, Rn . 33 Uuris): "Der Senat verkennt n icht, daß bei Anwendung der 

genannten und hier auch für zutreffend erachteten rechtl ichen Grundsät

ze d ie Gefahr besteht, daß organisatorische Mängel und eine unzu

reichende Personalausstattung der mit Inklusion und Gemeinsamem Un

terricht betrauten und belasteten Schulen aufgrund der bestehenden 

Leistungsgesetze und der herrschenden Rechtsprechung zu einer größe

ren finanziellen Belastung der Kreise und Gemeinden als Sozialh ilfeträ-

. ger und der Träger der Jugendhilfe führen. Ebenso wenig verkennt der 

Senat d ie Gefahr, daß ein primär auf positive pol itische Außendarstel lung 

bedachtes, seiner Gewährleistungsverantwortung für einen funktionie

renden inklusiven Schulbetrieb aber n icht gerecht werdendes Land die 

Kosten der Inklusion quasi durch die Hintertür über das Jugendhilfe- oder 

das Sozialhilferecht den Kreisen und Gemeinden aufbürdet. Diese in ers

ter Linie pol itische Problematik kann jedoch jedenfalls in einem einstwei

ligen Rechtsschutzverfahren nicht zu Lasten der betroffenen beh inderten 

Kinder und Jugendl ichen dadurch gelöst werden, daß der Kernbereich 

der pädagogischen Arbeit im Hinbl ick auf das Projekt der Inklusion ab

weichend von den bisher entwickelten Grundsätzen weitergefaßt wird . " 

Hervorhebungen hinzugefügt; zum pädagogischen Kernbereich siehe 

noch sogleich . 

Ganz grundsätzl ich regelt § 54 Abs. 1 S .  1 Nr. 1 SGB XI I  ( i .V.m .  § 1 2  EinglVO) die 

Eingliederungshilfe im schul ischen Bereich , wonach Leistungen der Eingl iederungs

hilfe auch Hilfen zu einer angemessenen Schulbi ldung sind , insbesondere im Rah

men der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen ein

schließl ich der Vorbereitung h ierzu . Davon erfasst werden etwa die Begleitung von 

Kindern mit Behinderung während der Schulzeit und deren Unterstützung bei behin

dertenbed ingten Schwierigkeiten; d ie Eingliederungshilfe sol l  bei lebenspraktischen 

Verrichtungen helfen, pflegerische Tätigkeiten umfassen und bei der Orientierung im 

Schu lal ltag unterstützen .  

Siehe Kingreen, Die Konnexitätsrelevanz der  Einführung der  inklusiven 

Schule in N iedersachsen , S. 8 

§ 35a SGB VI I I  regelt sodann d ie Eingl iederungshilfe bei Kindern und Jugendl ichen 

mit einer Beeinträchtigung ihrer seel ischen Gesundheit und erfasst dabei ebenfal ls 
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Hi lfen im Sinne des § 54 Abs. 1 S .  1 Nr .  1 SGB XI I .  Nach § 1 0  Abs. 4 S.  1 SGB VII I 

haben d ie Leistungen der Jugendhilfe dabei grundsätzl ich Vorrang vor den Leistun

gen der Eingl iederu ngshi lfe; d ieser Grundsatz wird durch § 1 0  Abs. 4 S. 2 SGB VI I I  

aber für Hi lfen zur Eingl iederung von körperl ich oder geistig behinderten Kindern und 

Jugendl ichen durchbrochen. Mit anderen Worten: Den Jugendhilfeträgern obl iegen 

led iglich d ie H ilfen zu einer angemessenen Schulbi ldung für Schülerinnen und Schü

ler m it seelischer Behinderung, während d ie Sozialhilfeträger zuständig sind für 

Schü lerinnen und Schüler mit geistiger oder körperl icher Behinderung. 

Zum Ganzen Mino Banafsche, Schulbegleitung in Bayern zwischen 

Schul- und Sozialrecht, BayVBI. 20 1 4, 42 ff. 

Kosten der Eingl iederungshilfe müssen grundsätzl ich von den (kommunalen) Ju

gend- (§ 1 a AG KJHG) und Sozialh i lfeträgern (§ 3 SGB XI I )  getragen werden. Dass 

auch kreisangehörige Städte zu den örtlichen Trägern der Jugendhi lfe zählen (kön

nen),  beruht auf § 2 AG KJHG: Danach bestimmt d ie oberste Landesjugendbehörde 

auf Antrag Große und Mittlere kreisangehörige Städte durch Rechtsverordnung zu 

örtl ichen Trägern der öffentl ichen Jugendhilfe. 

Auch bei der im Rahmen der schul ischen Inklusion notwend igen Begleitung und Be

treuung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung handelt es sich nun um ei

nen Anwendungsfal l  dieser sozialrechtl ichen Eingl iederungshilfe. Zweifel daran könn

ten sich zwar mit Bl ick auf § 54 Abs. 1 S .  1 Nr. 1 2 .  Halbsatz SGB XI I ergeben,  wo

nach d ie Bestimmungen über d ie Ermögl ichung der Schulbi ldung im Rahmen der 

al lgemeinen Schulpflicht unberührt bleiben - daraus erwächst d ie Notwendigkeit, den 
� 

pädagogischen Kernbereich von der sozialrechtl ichen Aufgabe der Eingl iederungshil-

fe abzugrenzen.  

Kingreen, Die Konnexitätsrelevanz der Einführung der inklusiven Schu

le in Niedersachsen ,  S. 1 7  f. 

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts erfasst d ie Eingl iederungshilfe 

nämlich nur solche Maßnahmen, d ie im Zusammenhang mit der Ermögl ichung einer 

angemessenen Schulbildung geeignet und erforderlich sind , d ie Behinderungsfolgen 

zu beseitigen oder zu mildern .  Ausgeschlossen sind hingegen Maßnahmen, d ie dem 

Kernbereich der pädagogischen Arbeit der Schule zuzuord nen sind , der sich - so 

das Bundessozialgericht - nicht unter Auslegung der schulrechtlichen Bestimmun

gen , sondern der sozialh ilferechtlichen Regelungen bestimmt. Zu d iesem Kernbe-
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reich gehören al le schul ischen Maßnahmen, d ie dazu d ienen, d ie Lehrziele zu errei

chen, in erster Linie also der Unterricht selbst, der d ie für den erfolgreichen Ab

schluss notwendigen Kenntnisse vermitteln sol l .  

BSGE 1 1 0 ,  301  (307); 1 1 2 ,  1 96 ( 1 99 f. ) ;  ferner LSG BW, ZFSH/SGB 

201 3, 269 ff. ; siehe auch LSG BW, Beschluss vom 3.6.201 3, Az. : L 7 

SO 1 931 /1 3 ER-B, Rn . 1 3  Uuris); HessLSG, Beschluss vom 26.4.201 2 , 

Az. : L 4 SO 297/1 1 B ER, Rn. 24 f. Uuris); LSG N iedersachsen-Bremen, 

Urtei l  vom 25 . 1 1 .20 1 0 , Az. :  L 8 SO 1 93108, Rn. 24 f. Uuris); SächsLSG, 

Beschluss vom 3.6 .201 0,  Az. :  L 7 SO 1 9/09 B ER, Rn. 38 f. Uuris); 

ThürLSG, Beschluss vom 29.3.20 1 2 , Az. : L 8 SO 1 830/1 1 B ER, Rn. 1 3  

Uuris). 

Dazu sol l  n icht gehören d ie Schulbegleitung , d ie d ie eigentl iche pädagogische Arbeit 

der Lehrer absichern und d ie Rahmenbed ingungen dafür schaffen sol l ,  erst den er

folgreichen Besuch der Schule zu ermöglichen . 

BVerwGE 1 45, 1 (1 2). 

Dementsprechend sol l - so d ie Rechtsprechung - die Unterstützung einer Schülerin 

oder eines Schülers mit Behinderung durch einen Integrationshelfer den pädagogi

schen Kernbereich grundsätzl ich selbst dann n icht berühren,  wenn der Integrations

helfer auch pädagogische Aufgaben übernimmt, wie etwa d ie Anleitung zur Konzen

tration auf den Unterricht. 

LSG N RW, Beschluss vom 20. 1 2 .20 1 3, Az. :  L 9 SO 429/1 3 B ER, Rn. 

29 Uuris); nachfolgend LSG NRW, Beschluss vom 5.2.201 4, Az. : L 9 

SO 41 3/1 3 B ER, Rn. 1 3  ff. Uuris); LSG NRW, Beschluss vom 

28.4.201 4, Az. : L 9 SO 450/1 3 B ER, Rn. 8 Uuris); Beschluss vom 

28.4.20 1 4, Az. : L 1 2  SO 82/1 4 B ER, Rn. 1 7  ff. Uuris); ferner HessLSG, 

Beschluss vom 1 7.6.201 3, Az. :  L 4 SO 60/1 3 B ER, Rn. 12 ff.  Uuris), 

wonach d ie Hilfe eines Gebärdendolmetschers den Kernbereich der 

pädagogischen Arbeit n icht betrifft. 

Lediglich vereinzelt finden sich demgegenüber Entscheidungen, d ie d ie Integrations

hilfe dem Kernbereich der pädagogischen Arbeit der Schule zuordnen. Danach gehö

re es zu den tägl ichen pädagogischen Aufgaben einer Lehrkraft, al le Schülerinnen 

und Schüler zur Konzentration anzuhalten, um ihnen Techniken zu vermitteln ,  wie 

man sich Wissen aneignet. Zum anderen hänge es ganz grundsätzlich von den 
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schul  rechtlichen Bestimmungen eines Landes ab, inwieweit Schülerin nen und Schü

ler  m it Behinderung unter dem Grundgedanken der Inklusion in d ie Schulen zu integ

rie ren sind . 

LSG SH,  Beschluss vom 1 5 .4.201 4, Az. : L 9 SO 36/1 4 B ER, Rn. 21 

Uuris); dazu auch Eckart Riehle, Kernbereich der pädagogischen Arbeit 

und Schulbegleitung , ZFSH/SGB 201 4, 78 (81 ) ,  der zur Bestimmung 

des Kernbereichs der pädagogischen Arbeit der Schule auf d ie BRK 

Bezug nimmt; in  d iese Richtung auch LSG NRW ,  Beschluss vom 

20 . 1 2 .201 3, Az. : L 9 SO 429/1 3 B ER, Rn . 32 Uuris). 

Sofern man in  d iesem Sinne d ie Integrationshi lfe dem Kernbereich der pädagogi

schen Arbeit der Schule zuordnet, stellt sich die Konnexitätsfrage nicht. Die Kosten 

m üssten nach § 92 Abs. 2 SchulG N RW vom Land (und n icht etwa nach § 92 Abs. 1 

S .  2 SchulG N RW von den kommunalen Schulträgern)  getragen werden. Wenn man 

aber eine solche Zuordnung n icht vorn immt und § 92 Abs. 1 S. 2 SchulG NRW für 

e inschlägig hält, stel lt sich d ie Frage ,  ob das Land den kommunalen Schulträgern für 

d i e  insoweit entstehenden Kosten auf der Grundlage des Art. 78 Abs. 3 LV NRW ei

n e n  Mehrbelastungsausgleich gewähren muss. Die nachfolgenden Überlegungen 

s ind  dieser Problematik gewidmet. 

bb) Konnexitätsrelevante Verpfl ichtung 

Die Begründung des Gesetzentwurfs stellt im Bl ick auf die Auswirku ngen des 9. 

Schulrechtsänderungsgesetzes auf d ie örtl iche Trägerschaft der Jugendh ilfe maß

gebl ich darauf ab, dass selbst dann,  wenn d ie schu l ische Inklusion zu steigenden 

Soziallasten führe, d iese n icht konnexitätsrelevant seien, da es sich bei den Vor

schriften des SGB VI I I  um bundesgesetzl iche Regelungen handele. 

LT-Drs. 1 6/2432, S .  5;  ferner Schwarz, NWVBI. 201 3, 81 (87). 

Damit wird das Vorl iegen einer konnexitätsrelevanten Verpfl ichtung bestritten ,  indes 

- wie zu zeigen sein wird - zu Unrecht. 

( 1 ) Landesrechtl iche Verursachung:  grundsätzliche Aspekte 

Die umstrittene Problematik betrifft im Kern d ie Frage, ob und inwieweit d ie steigen

d e n  Kosten auf eine landesrechtliche Verursachung zurückgeführt werden können. 

Der Verfassungsgerichtshof hat jüngst in  anderem Zusammenhang d iesen Aspekt 

näh er erörtert und - gleichsam negativ abschichtend - formu l iert: 

47 



Eine Veränderung bestehender Aufgaben im Sinne von Art. 78 Abs. 3 LV NRW sei 

nur konnexitätsrelevant, wenn sie durch ein Landesgesetz oder eine Landesrechts

verordnung unmittelbar verursacht worden sei . Das sei - so der Verfassungsge

richtshof weiter - bei einer Aufgabenveränderung durch Bundesrecht n icht der Fal l ,  

wenn sich der Beitrag des Landesgesetzgebers auf e ine vorausgegangene allgemei

ne Zuständigkeitszuweisung an d ie Kommunen beschränke ,  bei der die in Rede ste

hende Aufgabenänderung noch nicht absehbar gewesen sei .  

Dies entspreche auch der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtsho

fes zum Kinderförderungsgesetz (VerfGH N RW ,  DVBI .  201 0 , 1 561  ff. ) .  

Danach seien bundesgesetzl iche Aufgabenerweiterungen nach gelten

dem Verfassungsrecht in dem Sonderfal l  konnexitätsrelevant, dass der 

Bund aus Anlass einer derartigen Aufgabenerweiterung seine Zustän

digkeitszuweisung an d ie Kommunen aufhebt und das Land d iese Zu

ständigkeit in unmittelbarem zeitl ichen und inhaltlichen Zusammenhang 

mit d iesen Vorgängen durch eine landesgesetzl iche Zuständigkeitsre

gelung den Kommunen überträgt. Die Erweiterung kommunaler Aufga

ben durch Bundesrecht sei dem Landesgesetzgeber zurechenbar, weil 

sie zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser d ie Zuständigkeit auf d ie Kommu

nen übertragen hatte, bereits konkret absehbar war. Auf Grund d ieser 

Vorhersehbarkeit stellte sich d ie Aufgabenerweiterung - auch - als ori

ginäre Entscheidung des Landesgesetzgebers dar. Nur  in d iesem 

Rahmen war und ist es unschädlich, dass d ie landesgesetzl iche Zu

ständigkeitszuweisung bereits vor Aufhebung der entsprechenden Bun

desregelung - mit zunächst deklaratorischer Wirkung - in Kraft gesetzt 

wurde. 

Anders gewendet: Eine konnexitätsrelevante Verpfl ichtung l iegt nicht vor, wenn d ie 

geltend gemachte Aufgabenerweiterung nicht (unmittelbar) durch ein Landesgesetz 

bewirkt worden ist. Die Erhöhung von Standards nach dem Gesetz zur Änderung des 

Vormundschafts- und Betreuungsrechts wurde dementsprechend nicht als konnexi

tätsrelevante Verpfl ichtung bewertet, da d iese auf Bundesrecht beruhe. Der Landes

gesetzgeber sei im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten d ieses Gesetzes n icht tätig 

geworden.  Auch könne eine konnexitätsrelevante Verpflichtung insoweit nicht im 

"Unterlassen der Rückholung" der Aufgabe gesehen werden. 
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Zum Ganzen VerfGH NW, NVwZ 201 5,  368 ff. 

Demgegenüber n immt der Verfassungsgerichtshof aber eine konnexitätsrelevante 

Verpfl ichtung jedenfalls dann an, wenn eine "aktive Beeinflussung" (einer bundes

rechtlichen Aufgabennorm) durch das Land vorl iegt. Mit anderen Worten: Jedes positi

ve Verhalten 

siehe auch Cornelia Jäger, Belastungsausgleich bei Aufgabenübertra

gungen durch Bundes-, Europa- und Völkerrecht? , NWVBI. 201 3, 1 2 1  

( 1 23);  Hans-Günter Henneke, Mehrbelastungsausgleichspflicht des Frei

staates Sachsen nur bei eigenem materiel len Gesta ltungsspielraum des 

Landesgesetzgebers?, SächsVBI .  20 1 3, 253 (26 1 ) 

des Landesgesetzgebers, das zu einer Veränderung des Aufgabenbestandes führt, 

genügt. 

Siehe auch § 2 Abs. 4 S. 2 KonnexAG N RW,  wonach auch mengenmä

ßige Änderungen, die d ie Aufgabenwahrnehmung wesentlich berühren, 

vom Geltungsbereich des strikten Konnexitätsprinzips erfasst werden. 

Al lgemein zu d ieser Fal lgruppe Jan Ziekow, Die Anwendung des landes

verfassungsrechtl ichen Konnexitätsprinzips bei bundes- oder gemein

schaftsrechtl ichen Beeinflussungen des Bestands kommunaler Aufga

ben, DÖV 2006 , 489 (495);  ferner Andreas Engels, Die gerichtliche 

Durchsetzbarkeit des Konnexitätsprinzips, in :  Bunzel/Hanke (Hrsg . ) ,  

"Wer zahlt d ie Zeche?" Das Konnexitätsprinzip - richtig angewandt, 

2 0 1 1 ,  S .  45 (58). 

Um es noch einmal in  den Worten des Verfassungsgerichtshofes zu formul ieren : Jede 

Aufgabenübertragung bzw. -veränderung "durch positiv gesetztes Landesrecht" löst 

d ie verfassungsrechtlichen Konnexitätsfolgen (bei Vorliegen der anderen Tatbestand

selemente ) aus. 

VerfGH N RW ,  NVwZ 20 1 5 , 368 (372) .  

(2) Aktive landesrechtl iche Einwirkung auf bundesrechtlich geregelte Sachver

halte 

Die landesrechtliche Verursachung der Aufgabenerweiterung bei der Integrationshilfe 

vol lzieht sich rechtstechnisch in der Weise, dass d ie einschlägigen Regelungen des 

9. Schulrechtsänderu ngsgesetzes den quantitativen Leistungsumfang einer bundes-
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rechtl ichen Aufgabennorm entscheidend erweitern . Dies geschieht aber, darauf ist 

nachdrücklich hinzuweisen, dadurch , dass der Landesgesetzgeber eine in seine Ge

setzgebungskompetenz fallende Sachmaterie - nämlich : das Schulrecht - neu re

gelt. 

Vor d iesem Hintergrund ist es unzutreffend, wenn (der Gutachter des Ministeriums 

für Schule und Weiterbildung) Kyrill-A . Schwarz ausführt, dem Land sei es schon aus 

kompetentiellen Gründen verwehrt, eine von den Bestimmungen des Sozialgesetz

buches abweichende sozialgesetzl iche Regelung zu treffen, und daraus d ie Schluss

folgerung zieht, es bestehe "keine konnexitätsrelevante Obl iegenheit des Landes [ . . .  ] 

d ie Kosten für Integrationshelfer und sonstiges Assistenzpersonal zu erstatten". 

Siehe Kyrill-A. Schwarz, Sachverständigenstel lungnahme zur L T-Drs. 

1 6/2432, Stel lungnahme 1 6/775, S. 22; ähnl ich L T-Drs. 1 6/2432, S. 7. 

Eine solche These verkennt d ie aus dem Schulrecht folgende Regelungsbefugnis 

des nord rhein-westfäl ischen Landesgesetzgebers. 

Aus dem Zusammenspiel von Schul- und Sozialrecht ergibt sich nämlich, dass der 

Landesgesetzgeber durchaus d ie Möglichkeit gehabt hätte, mit der Einführung der 

schulischen Inklusion entsprechende Leistungsansprüche gegen das Land im Schul

recht zu verankern .  

Siehe auch Kingreen, Die Konnexitätsrelevanz der  Einführung der  in

klusiven Schule in N iedersachsen ,  S.  32 . 

Als maßgebl ich erweist sich insoweit § 1 0  Abs. 1 SGB VI I I ,  wonach Verpfl ichtungen 

anderer, insbesondere der Träger anderer Sozialleistungen und der Schu len, unbe

rührt bleiben . Das Bundessozialgericht stellte dazu fest, dass eine Leistungspfl icht 

des Sozialhilfeträgers außerhalb des Kernbereichs der pädagogischen Arbeit in a l ler 

Regel zu bejahen sei, solange und soweit die Schule eine entsprechende Hilfe n icht 

gewährt; ob sie dazu verpfl ichtet sei ,  sei unerhebl ich . 

BSGE 1 1 0, 30 1 (309). 

Das Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen führte mit B l ick auf § 10 

Abs. 1 SGB VI I I  ganz in d iesem Sinne aus, dass ein Anspruch auf Integrationshilfe 

nicht wegen des Nachranggrundsatzes ausgeschlossen sei, solange das nordrhein

westfälische Schulrecht n icht d ie Bereitstel lung eines Integrationshelfers vorsehe. 
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LSG N RW ,  Beschluss vom 20 . 1 2.20 1 3 , Az. :  L 9 SO 429/1 3 B ER, Rn. 

44 Uuris). 

Die Sozialgerichtsbarkeit verweist damit auf die Möglichkeit des Landesgesetzge

bers,  Regelungen zur Ermöglichung oder Erleichterung des Schu lbesuchs von Schü

lerinnen und Schülern m it Behinderung im Schulrecht zu treffen. 

Kingreen, Die Konnexitätsrelevanz der Einführung der inklusiven Schu

le in N iedersachsen , S. 29 f. 

Statt die Finanzierungsaufgaben im Zusammenhang mit der Schulbegleitung im 

Landesschulrecht zu regeln,  hat sich der nordrhein-westfäl ische Landesgesetzgeber 

darauf beschränkt, m it der Einführung der inklusiven Schule ein grund legend neu es 

Sachrecht mit erhebl ichen Finanzierungskosten zu Lasten der kommunalen Gebiets

körperschaften zu schaffen. 

Siehe Kingreen, Die Konnexitätsrelevanz der Einführung der inklusiven 

Schule in N iedersachsen,  S. 32 f. 

ee) Konnexitätsrelevante Aufgabenerweiterung 

Erweisen sich d ie Folgewirkungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes für den 

Bereich der Integrationshilfe als konnexitätsrelevante Verpfl ichtung , lässt sich d iese 

auch unproblematisch als Aufgabenerweiterung verstehen . Der Bereich der Integra

tionshilfe wächst infolge der schul ischen Inklusion in ganz neue Dimensionen. 

S iehe SchwarzIWeishauptiSchneider/Makles/Tarazona, Mögliche 

kommunale Folgekosten der Umsetzung der Inklusion im Schulbereich 

in Nordrhein-Westfalen am Beispiel der Stadt Essen und des Kreises 

Borken,  S .  65 ff. ; d ifferenzierend Klemm, Mögliche finanzielle Auswir

kungen einer zunehmenden schul ischen Inklusion in den Schuljahren 

20 1 4/1 5 bis 20 1 6/1 7,  S. 1 3  ff. 

Der Grund qafür l iegt darin, dass die Beschu lung von Kindern mit Behinderung auf 

d ie sozialrechtl ichen Leistungsansprüche zurückwirkt. Die Träger der Jugendhi lfe 

haben auf deren Entstehung keinen Einfluss; al lein das Schulrecht steuert deren 

Le i stu ngsverpfl ichtu ngen.  

Kingreen, Die Konnexitätsrelevanz der Einführung der inklusiven Schu

le in N iedersachsen, S. 22 f. 
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Die Mögl ichkeiten der kommunalen Schulträger, durch d ie Zuweisung eines Kindes 

mit Behinderung an eine Förderschule mit der entsprechenden Infrastruktur Kosten für 

d ie Schulbegleitung "einzusparen", waren nun vor der Einführung der schul ischen In

klusion deutl ich größer. 

Dazu näher BVerfGE 96, 288 ff. 

Nach Einführung der schul ischen Inklusion können sich d ie kommunalen Gebiets

körperschaften als Jugendhilfe- (oder Sozialhi lfeträger) dem Wunsch von Eltern nach 

inklusiver Beschu lung demgegenüber kaum noch entziehen. Das Bundesverwal

tungsgericht hat schon mit Blick auf die integrative Beschulung darauf h ingewiesen, 

dass einem Anspruch auf Eingl iederungshilfe n icht entgegengehalten werden könne, 

dass solche Kosten bei einer Beschulung des Kindes in einer Sonderschule nicht 

angefallen wären. 

BVerwGE 1 23, 3 1 6  ff. : "Bei der sozia lhi lferechtlichen Prüfung, ob eine 

zu dem Besuch einer bestimmten Schule erforderl iche Hi lfe als ,H ilfe zu 

einer angemessenen Schulbi ldung' geeignet und erforderl ich ist, kann 

der Sozialhi lfeträger den Entscheidungen der Schulverwaltung über d ie 

Zuweisung des schulpfl ichtigen behinderten Kindes an eine bestimmte 

Schule bzw. eine bestimmte Schulart n icht entgegenhalten , diese Form 

der Erfül lung der Schulpfl icht sei aus sozialh ilferechtl icher Sicht auf d ie 

Vermittlung einer unangemessenen Schulbi ldung gerichtet. Soweit das 

Gesetz mit dem Merkmal ,angemessen' zum Ausdruck bringt, daß d ie 

dem behinderten Menschen zu ermögl ichende Schulbi ldung seinen 

geistigen und körperl ichen Fähigkeiten entsprechen muß, ist der Sozi

alhilfeträger an Entscheidungen der Schulverwaltung über d ie Zuwei

sung des schulpflichtigen behinderten Kindes an eine bestimmte Schule 

bzw. eine bestimmte Schulart gebunden. [ . . .  ] In  welchem Umfang eine 

bestimmte, nach den Bestimmungen des Schulrechts vorgesehene Be

schulung den geistigen und körperl ichen Fähigkeiten des Behinderten 

entspricht, ist darum der Prüfung der Schulbehörde vorbehalten". 

Schu lpflichtige Kinder m it Behinderung haben danach selbst dann Anspruch auf I n

tegrationshilfe, wenn d ieser Besuch durch d ie zuständige Schulbehörde ledigl ich als 

eine mögl iche Form der Beschulung eröffnet worden ist und die Erziehungsberech

tigten von dem dadurch eröffneten Wahlrecht Gebrauch machen. 
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BVerwGE 1 30, 1 ff. 

Entsprechende Überlegungen müssen auch für den Fall greifen, dass das Schulrecht 

(§ 20 Abs. 2 SchulG NRW) den Erziehungsberechtigten ein (weitgehendes) Bestim

m u ngsrecht über den Lernort ihres behinderten Kindes einräumt. 

Siehe Kingreen, Die Konnexitätsrelevanz der Einführung der inklusiven 

Schule in Niedersachsen,  S. 24 f. unter Hinweis auf HessLSG, Beschluss 

vom 26. April 201 2 , Az. : L 4 SO 297/1 1 B ER, Rn. 22 f. Uuris). 

N u r  eine derartige I nterpretation wird dem Zweck der schulrechtl ichen Konzeption ge

recht. Das Wahlrecht der Eltern darf n icht über den Umweg des Jugendh ilferechts 

(oder Sozialhi lferechts) unterlaufen werden.  

Kingreen, Die Konnexitätsrelevanz der Einführung der inklusiven Schu le 

in N iedersachsen ,  S. 25 

dd) Konnexitätsrelevante Mehrbelastung 

Der Anstieg des Aufwandes im Bereich der Integrationshilfe führt schl ießlich auch zu 

einer relevanten Mehrbelastung der örtl ichen Träger der Jugendhilfe. 

Nochmals SchwarzIWeishauptlSchneider/MakleslT arazona, Mögliche 

kommunale Folgekosten der Umsetzung der Inklusion im Schulbereich 

in Nordrhein-Westfalen am Beispiel der Stadt Essen und des Kreises 

Borken , S. 65 ff. , 

Dass es sich um wesentliche Belastungen im Sinne der Bagatellschwelle des Art. 78 

Abs. 3 LV N RW handelt, steht angesichts der ermittelten Daten außer Frage.  

1 1 .  Rechtsfolgen des Art. 78 Abs. 3 LV NRW 

Die Erfül lung der Tatbestandsvoraussetzungen führt nach Art. 78 Abs. 3 LV NRW ( in 

Verbindung mit dem Konnexitätsausführungsgesetz) zu zwei grundsätzlichen 

Rechtsfolgen. Die Verfassung verlangt eine zeitliche Para llel ität von Aufgabenüber

tragung und Kostendeckungsregelung einerseits sowie die Schaffung eines finanziel

len Ausgleichs für d ie entstehenden notwendigen durchschnittl ichen Aufwendungen 

andererseits. Dazu trifft Art. 78 Abs. 3 S. 2 LV NRW in formeller und prozeduraler 

H insicht die Vorgabe, dass d ie Schaffung eines solchen Ausgleichs durch Gesetz 

oder Rechtsverordnung aufgrund einer Kostenfolgeabschätzung zu erfolgen hat. 
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Im Einzelnen zur Rechtsfolgenseite Andreas Engels, Kostenfolgeab

schätzung und Evaluation als Elemente landesverfassungsrechl icher 

Konnexitätsprinzipien , VerwArch 1 02 (201 1 ) , 285 (293 ff. ) . 

Für das Verständnis der Rechtsfolgenseite von fundamentaler Bedeutung ist der 

Umstand , dass Art. 78 Abs. 3 LV NRW ein striktes Konnexitätsprinzip verankert. Ne

ben der Verpfl ichtung, d ie Übertragung von Aufgaben auf die Gemeinden und Ge

meindeverbände mit einer gleichzeitigen Bestimmung über d ie Deckung der Kosten 

zu verbinden, bestimmt Art. 78 Abs. 3 LV N RW ausdrücklich , dass durch Gesetz 

oder Rechtsverordnung aufgrund einer Kostenfolgeabschätzung ein entsprechender 

finanzieller und pauschal zu leistender Ausgleich für d ie entstehenden notwendigen,  

durchschnittlichen Aufwendungen geschaffen werden muss. E in bloß "angemesse

ner" Ausgleich im Sinne eines relativen Konnexitätsprinzips genügt n icht. 

VerfGH NRW,  Urtei l  vom 23. März 201 0 , Az. : VerfGH 29/08, Rn. 70 (ju

ris); VerfGH N RW,  DVBI.  201 0 , 1 56 1  ( 1 562). 

1 .  Rechtsfolgenaspekte der Aufgabenerweiterung im Schulbereich 

a) "Gleichzeitigkeit" von Aufgabenübertragung und Kostendeckungsregelung 

aal Grundsätzliche Überlegu ngen 

Art. 78 Abs. 3 LV NRW verknüpft d ie konnexitätsrelevante Aufgabenübertragung mit 

der an das Land adressierten Verpfl ichtung, "dabei gleichzeitig Bestimmungen über 

d ie Deckung der Kosten" zu treffen. Dem Wortlaut der Norm zum Trotz besteht weit

gehende Einigkeit darüber, dass die Vorgabe der Gleichzeitigkeit nicht im Sinne eines 

strikten formellen Normierungsjunktims in dem Sinne verfassungsrechtl ich vorgegeben 

wird , dass der Belastungsausgleich im sei ben Gesetz wie d ie Aufgabenübertragung 

geregelt werden muss. 

VerfGH NRW, DVBI.  201 0, 1 56 1  ( 1 561 ); ferner BVerfGE 103, 332 (362 

ff. ) .  

Auf der anderen Seite eröffnet das Tatbestandsmerkmal "gleichzeitig" dem Landesge

setzgeber keine beliebigen Spielräume. Dies wäre näml ich mit der Teleologie der Re

gelung nicht vereinbar. Zu Recht hat der Verfassungsgerichtshof hervorgehoben: "Ei

ne g leichzeitig m it der Verpfl ichtung zur Aufgabenübernahme getroffene Bestimmung 

über d ie Deckung der Kosten nach dem strikten Konnexitätsprinzip setzt voraus, dass 

sich der Gesetzgeber über d ie finanziel len Auswirkungen der gesetzl ichen Regelung 
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auf d ie Gemeinden und Gemeindeverbände klar wird und seine Entscheidungsgrund

lagen , insbesondere zum Schutz der Kommunen , transparent macht" . 

VerfGH NRW, DVBI .  20 1 0 , 1 561  ( 1 562) m it dem weitergehenden H in

weis, es sei erforderl ich , dass eine Regelung in unmittelbarem zeitl ichem 

Zusammenhang mit der Aufgabenübertragung getroffen wird . 

Zudem hat der Verfassungsgerichtshof hervorgehoben , dass sich der Landesgesetz

geber die finanziellen Auswirkungen der gesetzlichen Regelung auf die Gemeinden 

u nd Gemeindeverbände klar machen und deswegen "bereits im Entwurfsstadium 

einer beabsichtigten Aufgabenübertragung" die Notwend igkeit einer Kostenfolgeab

schätzung berücksichtigen müsse. 

VerfGH N RW ,  U rtei l  vom 23. März 20 1 0 ,  Az. :  VerfGH 29/08 , Rn.  71  Uu

ris) - Hervorhebung hinzugefügt. 

Deshalb darf bei der Entscheidung über die Aufgabenübertragung d ie Kostenfrage 

nicht ausgeklammert und einer späteren,  vol lständig unabhängigen ,  Kostendeckungs

regelung vorbehalten werden . 

Siehe auch Thomas Ammermann, Das Konnexitätsprinzip im kommuna

len Finanzverfassungsrecht, 2007, S. 1 35 f. 

In Übereinstimmung damit hat der Staatsgerichtshof Baden-Württemberg betont: 

"Dem Gesetzgeber ist [ . . .  ] verwehrt ,  d ie Frage der Aufgabenfinanzierung auszuklam

mern und späterer Entscheidung vorzubehalten,  er sol l  sich vielmehr als eine Grund

lage seiner Entscheidung über die Übertragung einer Aufgabe auch die Frage ihrer 

Finanzierung vor Augen führen . Zugleich zwingt die zeitl iche Verknüpfung zu einer für 

die Zukunft tragfähigen und verlässlichen Regelung der Kostenfrage; die Verfassung 

sieht nicht ein System jeweils nachträgl icher Erstattung tatsächl ich angefallener Kos

ten vor. Die kommunale Selbstverwaltung wird dadurch zusätzlich gestärkt." 

StGH BW, DÖV 1 999, 73 (75 f. ) - Hervorhebung h inzugefügt. 

M it gleicher Stoßrichtung formu liert der Sächsische Verfassungsgerichtshof: "Art. 85 

Abs. 1 Satz 3 Sächsische Verfassung verlangt insoweit n icht nur, daß sich der Ge

setzgeber zum Zeitpunkt der Aufgabenübertragung Klarheit über d ie Zusatzbelastung 

verschafft, d ie den kommunalen Selbstverwaltungsträgern durch ihre Inpflichtnahme 

entstehen werden , sondern [ . . .  ] auch, daß eine dieser Belastung inhaltlich Rechnung 

tragende Kostendeckungsregelung entweder bereits vorhanden ist, oder aber in sach-
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l ichem und zeitlichem Zusammenhang mit der Aufgabenübertragung getroffen wird . 

[ . . .  ] Die Kostenfolgen [sol len] bereits bei der Entscheidung über d ie Aufgabenübertra

gung berücksichtigt und auch deshalb mögl ichst zeitnah abschl ießend geregelt wer

den, um den kommunalen Selbstverwaltungsträgern einen verläßl ichen finanziellen 

Rahmen für d ie Wahrnehmung der ihnen neu übertragenen Aufgaben zu geben . "  

SächsVerfGH ,  SächsVBI . 2001 , 6 1  (63 f. ) .  

Die landesverfassungsgerichtlichen Judikate bringen damit unmissverständl ich zum 

Ausdruck, dass d ie Konkretisierung des begrenzten zeitl ichen "Spielraums", den das 

Tatbestandsmerkmal "gleichzeitig" dem Landesgesetzgeber einräumen sol l ,  nur unter 

Berücksichtigung der Warn- und Schutzfunktion der strikten Konnexitätsprinzipien er

folgen kann .  Allgemeine Direktiven wie d iejenige, den landesverfassungsrechtl ichen 

Vorgaben genügten auch solche Kostendeckungsregelungen, die zum selben Zeit

pun kt wie die Aufgabenübertragungsnorm in Kraft träten ,  

siehe etwa VerfG LSA, NVwZ-RR 2000, 1 (3); VerfG LSA, DVBI .  2004, 

434 (436) ;  ähnl ich ThürVerfGH ,  NVwZ-RR 2005, 665 (672) 

können insoweit keine verlässl ichen Antworten l iefern . Vielmehr bedarf es der genaue

ren Betrachtung des jeweil igen Einzelfal les und einer präzisen Analyse des Gesetzge

bungsverfahrens. 

bb) Subsumtion 

Misst man das 9. Schulrechtsänderungsgesetz und die - erst nachträgl ich und ent

koppelt - verabschiedeten Vorschriften zur Deckung von Kosten an den verfassungs

rechtl ichen Vorgaben , ergeben sich durchgreifende Bedenken daran, dass das Erfor

dernis eines h inreichend engen zeitl ichen Zusammenhangs gewahrt ist. Die Begrün

dung zum 9. Schulrechtsänderungsgesetzes bemühte sich nach Kräften,  die Konnexi

tätsrelevanz der Einführung schul ischer Inklusion zu bestreiten. 

Nochmals LT-Drs. 1 6/2432, S .  4 ff. , das Fehlen gesetzlicher Regelungen 

zum Mehrbelastungsausgleich wurde dabei insbesondere auch mit der 

(das nachfolgende Geschehen delegitimierenden) Erwägung zu rechtfer

tigen versucht, die finanziellen Auswirkungen der schul ischen Inklusion 

l ießen
-
sich nicht prognostizieren .  Eine solche Argumentation offenbart(e) 

ein fundamentales Missverständnis der Funktionen des Art. 78 Abs. 3 

LV, die nach dem Verfassungsgerichtshof (auch) voraussetzen, dass 
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"sich der Gesetzgeber über d ie finanziellen Auswirkungen der gesetzl i

chen Regelung auf die Kommunen klar wird u nd seine Entscheidungs

grund lagen, insbesondere zum Schutz der Kommunen , transparent 

macht" , siehe VerfGH NRW ,  DVBI .  201 0 , 1 561  ( 1 562) ;  ferner Faber, 

NWVBI .  20 1 4 , 8 ( 1 4). 

E rst aufgrund der nachdrücklichen Kritik durch die Kommunalen Spitzenverbände und 

weiterer schwieriger Verhandlungen kam es mit erheblicher "Verspätung" zur Verab-

schiedung des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für d ie schulische 

I n klusion .  

Aus einer formalistischen Perspektive könnte man nun vorbringen , d ie Kostende

ckungsregelung sei immerhin zum selben Zeitpunkt wie d ie Aufgabenübertragung in 

Kraft getreten .  Allerdings vermag nur e ine solche Deutung des Erfordern isses eines 

h inreichenden zeitl ichen Zusammenhangs zu überzeugen, d ie der Teleologie der ver

fassungsrechtl ichen Vorgaben entspricht. Insoweit ist insbesondere d ie Warn- und 

S chutzfunktion des Art. 78 Abs. 3 LV NRW hervorzuheben. Bereits vor der Aufgaben

ü bertragung muss sich der Gesetzgeber darüber klarwerden, ob und welche finanziel

len Auswirkungen für d ie Kommunen durch d ie gesetzl iche Regelung entstehen wer

den .  Der Verfassungsgerichtshof hat sogar gefordert, dass der Gesetzgeber "bereits 

im Entwurfsstadium einer beabsichtigtem Aufgabenübertragung" die Notwendigkeit 

einer Kostenfolgeabschätzung berücksichtigen müsse. 

VerfGH NRW ,  Urtei l  vom 23. März 20 1 0 ,  Az. : VerfGH 29/08, Rn. 71 

Uuris). 

Dass aber ein Landesgesetzgeber, der mit Nachdruck jede Konnexitätsrelevanz seiner 

Regelung zu Beginn des Gesetzgebungsverfahrens in Abrede stellt und im weiteren 

Verlauf sich nur auf die Einführung eine Evaluationsklausel beschränkt, d iesen Vo

raussetzungen nicht Rechnung trägt, l iegt auf der Hand . Dabei ist auch zu berücksich

tigen ,  dass d ie kommunalen Schulträger bereits mit der Verabschiedung des-9. Schul

rechtsänderungsgesetzes zu weitreichenden Dispositionen verpfl ichtet waren - lange 

bevor unmittelbar vor Beginn des ersten Schuljahres Gemeinsamen Unterrichts eine 

Kostendeckungsregelung verabschiedet wurde. 

Damit ist festzuhalten: Das 9 .  Schulrechtsänderungsgesetz und das Gesetz zur Förde

rung  kom munaler Aufwendungen für d ie schul ische Inklusion genügen den Vorgaben 
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des Art. 78 Abs. 3 LV NRW nicht. Schon aus d iesem Grund muss d ie Verfassungsbe

schwerde Erfolg haben. 

Die nachfolgenden Erwägungen sind deshalb ledig l ich hi lfsweiser bzw. ergänzender 

Natur. 

b) Entsprechender finanzieller und pauschal zu leistender Ausgleich für die 

entstehenden notwendigen,  durchschnittl ichen Aufwendungen auf der Grund

lage einer Kostenfolgeabschätzung 

Durchgreifende Bedenken ergeben sich auch daraus, dass der Gesetzgeber seiner 

Verpflichtung n icht nachgekommen ist, einen entsprechenden finanziel len Ausgleich 

für die entstehenden notwend igen,  durchschnittl ichen Aufwendungen auf der Grund

lage einer Kostenfolgeabschätzung zu regeln .  

aal Zur Notwendigkeit einer Kostenfolgeabschätzung 

(1 ) Methodische Mängel der Kostenfolgeabschätzung 

Nachdrücklich hervorzuheben ist insoweit zunächst, dass jede Kostenfolgeabschät

zung an einem vollständ igen Kostenausgleich ausgerichtet sein muss. 

VerfGH NRW, Urtei l  vom 23. März 201 0, Az. :  VerfGH 29/08, Rn.  80 (ju

ris). 

Zwar anerkennt der Verfassungsgerichtshof einen Prognosespielraum des Gesetzge

bers: Von ihm werde nicht mehr verlangt als eine auf vernünftigen Erwägungen beru

hende Schätzung. 

VerfGH NRW ,  Urtei l  vom 23. März 201 0 , Az. :  VerfGH 29/08, Rn . 73 Uu

ris) mit dem H inweis, dass der Verfassungsgerichtshof Einschätzungen 

und Prognosen über d ie Auswirkungen einer gesetzl ichen Regelung nur 

dann beanstanden könne, wenn sie im Ansatz oder in  der Methode of

fensichtlich fehlerhaft oder eindeutig widerlegbar sind . 

Gleichwohl muss die Kostenfolgeabschätzung aber die wesentlichen Entscheidungs

grundlagen nachprüfbar erkennen lassen 

VerfGH N RW, Urtei l  vom 23. März 201 0 , Az. : VerfGH 29/08, Rn. 73 (ju

ris) : Der Landesgesetzgeber müsse überdies kraft der verfassungsrecht

l ichen Verpfl ichtung aus Art. 78 Abs. 3 S. 5 LV N RW die zentralen von 

ihm selbst gesetzten Maßstäbe des Konnexitätsausführungsgesetzes 
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einhalten ,  insbesondere seien d ie Grundsätze der Kostenfolgeabschät

zung zu beachten.  Über Grundsätze h inausgehende Detai lregelungen 

haben dagegen nur insoweit Bedeutung, als ihnen Kernvorgaben für die 

Kostenaufstel lung zu entnehmen sind , siehe VerfGH NRW,  Urteil vom 

23.03.201 0, Az. :  VerfGH 29/08, Rn. 71 Uuris); später sprach der Verfas

sungsgerichtshof davon, dass es sich beim Konnexitätsausführungsge

setz um "Erläuterungen" des Verfassungsgebers handele, VerfGH NRW, 

DVBI .  201 0,  1 561  ( 1 564); zuletzt hatte der  Verfassungsgerichtshof keine 

Bedenken, das KonnexAG bei der Auslegung des Art. 78 Abs . 3 LV 

NRW m it heranzuziehen: Da Art. 78 Abs. 3 LV NRW und das Konnexi

tätsausführu ngsgesetz gleichzeitig mit unverkennbarem inhaltl ichen Be

zug zueinander geschaffen worden seien ,  sei d ie Annahme fern liegend , 

das Gesetz bleibe in einem wesentlichen Punkt hinter den von Art. 78 

Abs. 3 LV N RW geregelten Sachverhalten zurück, siehe VerfGH N RW, 

NVwZ 201 5, 368 (371 ) 

und grundsätzlich al le wesentlichen Grundannahmen und Rechenschritte nicht nur 

grob,  sondern im Einzelnen nachvol lziehbar offenlegen. 

VerfG H NRW,  Urtei l  vom 23. März 20 1 0 ,  Az. :  VerfGH 29/08, Rn. 70 ff. 

Uuris). 

Das Verfassungsgericht Brandenburg verlangt - zutreffend - eine eigene Prognose

entscheidung des Landesgesetzgebers. Beim Rückgriff auf anderweitige Erkenntnisse 

sei eine eigenständige Überprüfung ihrer Übertragbarkeit unter Berücksichtigung der 

örtl ichen Verhältn isse vorzunehmen.  Erforderlich sei eine gründl iche gesetzgeberische 

Befassung mit den tatsächl ichen Grundlagen der Prognoseentscheidung unter Aus

schöpfung der zugänglichen Erkenntnisquellen bei Berücksichtigung der Verhältnisse 

vor Ort - was voraussetze , dass der Landesgesetzgeber d ie ihm zugängl ichen Er

kenntnisquel len situationsgerecht ausgeschöpft und d ie voraussichtlichen Auswirkun

gen der Regelung so zuverlässig wie angesichts der Komplexität des jeweils zu re

gelnden Sachverhalts nur mögl ich abgeschätzt habe. 

VerfG Bbg,  LKV 2002, 323 (325). 

Vor dem Hintergrund der skizzierten normativen Anforderungen erweisen sich d ie Re

gelungen des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für d ie schul ische 

Inklusion als unzureichend : § 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Auf-
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wendungen für d ie schul ische Inklusion sieht einen pauschal ierten jährl ichen Belas

tungsausgleich in Höhe von 25 Mil l ionen Euro vor. Eine "Laufzeit" d ieses Belastungs

ausgleichs regelt das Gesetz nicht. Nach § 1 Abs . . 6 untersucht das Schulministerium 

gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden für d ie Schuljahre 20 1 4/201 5, 

201 5/201 6  und 201 6/201 7 auf der Grundlage kommunaler Angaben d ie Aufwendun

gen der Gemeinden und Kreise und berichtet dem Landtag darüber; gemäß Absatz 7 

überprüft das Schulministerium überd ies den Belastungsausgleich gemäß § 4 Abs. 5 

KonnexAG N RW auf der Grundlage der von den Kommunalen Spitzenverbänden 

übermittelten Angaben, beteil igt s ie daran und berichtet dem Landtag ebenfalls über 

das Ergebnis. Soweit bei diesen Untersuchungen ein Bedarf zur Anpassung erkenn

bar wird , erfolgt d ieser gemäß § 1 Abs. 8 zum nächsten Haushaltsjahr. Das Schulmi

nisterium wird ermächtigt, den Betrag durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit 

dem Finanzministerium festzulegen . 

Den Vorgaben des Art. 78 Abs. 3 LV N RW wird eine derartige Regelung nicht gerecht. 

Folgt man der Konkretisierungskonzeption des Verfassungsgerichts Brandenburg ,  das 

die eigenständige Überprüfung anderweitiger (und somit auch gutachterlich erarbeite

ter) Erkenntnisse fordert, ist festzustel len, dass d ie Begründung des Gesetzentwurfes 

auf jede Auseinandersetzung mit den Erkenntn issen der eingeholten Begutachtung 

verzichtet und pauschal auf d ie auf deren Grund lage getroffene Vereinbarung mit den 

kommunalen Spitzenverbänden Nordrhein-Westfalens verweist. 

LT-Drs. 1 6/5751 , S . 5.  

Dam it bewegt sich der Landesgesetzgeber außerhalb des ihm zustehenden Progno

sespielraums. Diese Einschätzung wird dadurch bestätigt, dass d ie Begutachtung 

selbst anmerkt, d ie "exemplarisch ·für zwei untersch ied l iche Regionen erm ittelten in

klusionsbedingt von den Schulträgern zusätzl ich zu tragenden Bildungsausgaben [ . . .  ] 

sich n icht auf das Land hochrechnen [lassen]" . "Um gleichwohl eine Vorstellung von 

den während der betrachteten drei Jahre auf d ie Schulträger in Nordrhein-Westfalen 

insgesamt zukommenden inklusionsbed ingten Bildungsausgaben zu gewinnen, [sei 

led igl ich] [ . . .  ] eine vorsichtige Abschätzung der zusätzl ichen Ausgaben" vorgenommen 

worden.  

Klemm, Mögl iche finanzielle Auswirkungen einer zunehmenden schul i

schen Inklusion, S. 2 .  
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Der hier vorgetragenen Kritik lässt sich auch nicht entgegen halten ,  § 7 Abs. 4 S. 3 

KonnexAG NRW ermögl iche d ie Einholung eines Gutachtens, um "eine Verständigung 

ü ber die Richtigkeit der sachl ichen Grund lagen der Erm ittlung des Belastungsaus

g leichs [ . . .  ] zu erzielen" .  Ob sich das Zustandekommen des Gesetzes zur Förderung 

kommunaler Aufwendungen für d ie schulische Inklusion (unabhängig von der Befugnis 

des Gesetzgebers zur Einholung von Sachverständ igengutachten im Allgemeinen) auf 

d iese Vorschrift stützen lässt , scheint näml ich mehr als fragl ich : Die Regelung steht im 

Z usammenhang mit der Beteil igung der Kommunalen Spitzenverbände 

Art. 78 Abs. 3 LV NRW verlangt einen konsensorientierten partnerschaft

l ichen Dialog mit den kommunalen Spitzenverbänden,  siehe VerfGH 

N RW,  Urtei l  vom 23. März 20 1 0 , Az. :  VerfGH 29/08, Rn. 89 Uuris) 

u n d  setzt dementsprechend eine - h ier aber unterbliebene! - Kostenfolgeabschätzung 

voraus; zudem nimmt § 7 Abs. 4 S.  3 KonnexAG N RW allein auf d ie sachl ichen 

G ru ndlagen der Ermittlung des Belastungsausgleichs Bezug. 

Zu § 7 Abs. 4 KonnexAG NRW LT-Drs. 1 3/4424, S .  1 8 : "Erscheint ein 

Konsens mögl ich, wenn eine Verständigung ü ber d ie Grundannahmen 

der Kostenprognose erzielt wird , kann von der zuständigen Behörde ein 

Gutachten über d ie sachl ichen Grundlagen der Abschätzung in Auftrag 

gegeben werden." 

Auch wenn man sich der Forderung des Verfassungsgerichts Brandenburg nach einer 

eigenen Prognoseentscheidung nicht anschl ießen wollte: Auch die Judikatur des Ver

fassungsgerichtshofes stellt maßgeblich darauf ab, dass dem Gesetzgeber eine auf 

vernünftigen Erwägungen beruhende Schätzung obl iege. 

VerfGH N RW, Urteil vom 23. März 201 0 , Az. :  VerfGH 29/08, Rn. 73 Uu

ris). 

Insoweit lässt sich festhalten, dass die bildungsökonomische Begutachtung ledigl ich 

eine Hochrechnung und vorsichtige Abschätzung vornimmt, um "eine Vorstellung von 

den während der betrachteten drei Jahre auf d ie Schulträger zukommenden inklusi

onsbed ingten Bi ldungsausgaben zu gewinnen". 

Nochmals Klemm, Mögl iche finanziel le Auswirkungen einer zunehmen

den schul ischen Inklusion ,  S .  2 f. 
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Der Verweis darauf ist aber noch keine auf vernünftigen Erwägungen beruhende 

Kostenfolgeabschätzu ng. 

Diese Bewertung wird unterstrichen durch das kommunale Gutachten. Dieses unter

sucht d ie kommunale Mehrbelastung in Folge des 9 .  Schulrechtsänderungsgesetzes 

ebenfalls exemplarisch für zwei Kommunen, die kreisfreie Stadt Essen und den Kreis 

Borken.  H ierbei handelt es sich - wie das Gutachten selbst festhält - nicht um Mo

dellkommunen . Das methodische Vorgehen ist jedoch so gewählt worden, dass es 

grundsätzlich auf jede andere Kommune übertragbar ist. Das Gutachten zeigt daher, 

dass Daten für eine Kostenfolgeabschätzung vorhanden sind und es durchaus einen 

geeigneten Analyserahmen zur Abschätzung der schulorganisatorischen und finan

ziellen Konsequenzen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes gibt. 

Schwarz/WeishauptJSchneideriMakleslT arazona, Mögliche kom munale 

Folgekosten der Umsetzung der Inklusion im Schulbereich , S. 35 f. , 1 6 1  

f. 

(2) Zur Bedeutung des ersten Evaluationsberichts 

Gegen d iese Feststellung kann auch n icht der erste Evaluationsbericht 

Schwarz/Klemm/Kemper, Erster Bericht zur Evaluation des Gesetzes 

zur Förderung kommunaler Aufwendungen für d ie schul ische Inklusion 

in Nordrhein-Westfalen 

ins Feld geführt werden . Insoweit ist nachdrücklich daran zu erinnern , dass d ie Kos

tenfolgeabschätzung ein zentrales Element der Rechtsfolgenanordnung des Art. 78 

Abs. 3 LV NRW darstellt. Deswegen kann es schon prinzipiell nicht ausreichen, wenn 

der Landesgesetzgeber einen Belastungsausgleich regelt, dessen Evaluierung vor

schreibt und anhand des Ergebnisses der Evaluierung bemisst, ob der Belastungs

ausgleich den verfassungsrechtl ichen Vorgaben entspricht. Dadurch wird das Au

genmerk al lein auf den finanziellen Mehrbelastungsausgleich gelenkt; d ie Notwen

d igkeit einer vorangehenden Kostenfolgeabschätzung gerät dabei aber aus dem 

Bl ickfeld . 

Der Sächsische Verfassungsgerichtshof hat dazu nachdrücklich betont: Das Kon

nexitätsprinzip solle verhindern , "dass der Gesetzgeber, der kommunalen Selbstver

waltungsträgern neue Aufgaben überträgt, d ie grundsätzl iche Frage der Aufgabenfi

nanzierung ausklammert, um sie einer späteren Entscheidung vorzubehalten.  Viel-
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mehr sollen d ie Kostenfolgen bereits bei der Entscheidung über d ie Aufgabenüber

tragung berücksichtigt und auch deshalb mögl ichst zeitnah abschl ießend geregelt 

werden, um den kommunalen Selbstverwaltungsträgern einen verlässl ichen finanzi

el len Rahmen für die Wahrnehmung der ihnen neu übertragenen Aufgaben zu geben 

[ . .  . ] .  All d ies kann nur auf der Grundlage einer Prognose erfolgen , d ie sich auf den 

Zeitpunkt der Aufgabenübertragung bezieht". 

SächsVerfGH ,  LKV 200 1 , 223 (225). 

Nur  ein solches Vorgehen entspricht auch dem Leitbild des Art. 78 Abs. 3 LV NRW. 

Auch d ie grundlegende Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes zur Kommunali

sierung der Versorgungs- (und Umweltverwaltung) bestätigt d ieses Ergebnis. Darin 

heißt es, ,,[d ie damalige Kostenfolgeabschätzung lasse unter dem Gesichtspunkt des 

Transparenzgebots d ie wesentlichen Entscheidungsgrundlagen noch ausreichend 

erkennen und erlaube eine grobe Nachvollziehbarkeit der Ansätze, was] derzeit vor 

al lem deshalb verfassungsrechtl ichen Anforderungen [genügt] , wei l  der Gesetzgeber 

entsprechend dem verfassungsrechtl ichen Gebot des Art. 78 Abs. 3 Satz 4 LV NRW 

zu einer Überprüfung seiner Ansätze und gegebenenfalls zur Selbstkorrektur ver

pfl ichtet ist". Sodann stellt der Verfassungsgerichtshof aber klar, dass d iese Sicht

weise den gegebenen Umständen geschuldet sei ,  "unter denen verfassungsrechtli

ches Neuland über d ie konkreten Anforderungen des Konnexitätsprinzips zu betreten 

ist" . Künftig sei der Landesgesetzgeber bei Regelung konnexitätsrelevanter Sach

verhalte jedoch gehalten , sich an den vom Verfassungsgerichtshof näher konturier

ten verfassungsrechtl ichen Vorgaben zu orientieren und seine unter grundsätzl icher 

Beachtung des Konnexitätsausführungsgesetzes ermittelten Kostenansätze n icht nur 

grob ,  sondern "im Einzelnen nachvollziehbar offen zu legen". 

VerfGH N RW ,  Urteil vom 23. März 20 1 0 ,  Az. :  VerfGH 29/08, Rn. 74 (ju

ris) - Hervorhebung hinzugefügt. 

Auf eine "Erprobungsphase" durfte sich der Landesgesetzgeber mit Bl ick auf das 9 .  

Schulrechtsänderungsgesetz indes sicherl ich n icht mehr berufen . 

Es bleibt damit festzuhalten: Der Gesetzgeber hätte eine Kostenfolgeabschätzung 

vornehmen müssen ,  die ohne Rücksicht auf eine nachträgliche Evaluierung der Rege

lungen des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für d ie schul ische 

Inklusion den vom Verfassungsgerichtshof präzisierten Anforderungen des Art. 78 

Abs. 3 LV N RW hätte genügen müssen.  
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bb) Defizitäre R�gelung des Belastungsausgleichs in  § 1 des Gesetzes zur För

derung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion 

Auf der Grundlage einer Kostenfolgeabschätzung muss sodann ein vollständiger 

Mehrbelastungsausgleich erfolgen . Dieser umfasst sowohl  d ie Zweckausgaben als 

auch die Verwaltungsausgaben (Personal- und Sachkosten). 

Siehe nur SächsVerfGH,  LKV 200 1 , 223 (225). 

(1 ) Kein vollständiger Mehrbelastungsausgleich 

Auch wenn Art. 78 Abs. 3 LV NRW nicht auf einen kom munal ind ividuellen Vol ikos

tenausgleich zielt, sondern der anzustrebende Vol lkostenausgleich an der Gesamt

heit der Kommunen auszurichten und in pauschalierter Form auf die einzelnen Auf

gabenträger zu vertei len ist, 

VerfGH NRW, Urteil vom 23. März 201 0,  Az. :  VerfGH 29/08, Rn. 73 Uu

ris) 

kann jede einzelne Kommune geltend machen , dass ein Mehrbelastungsausgleich 

nur insoweit zulässig ist, als jede einzelne betroffene Kommune die real istische u nd 

n icht nur theoretische Möglichkeit haben muss, durch zumutbare eigene Anstren

gungen zu einem vollständigen Mehrbelastungsausgleich zu kommen. 

VerfG Bbg , LKV 2002 , 323 (325). 

Dem Landesgesetzgeber ist es n icht gelungen , aufgrund einer ( im vorliegenden Fal l  

ohnehin fehlenden bzw. defizitären) Kostenfolgeabschätzung einen vollständigen 

Mehrbelastungsausgleich zu regeln .  Dies zeigt schon der Bl ick auf § 1 des Gesetzes 

zur Förderung kommunaler Aufwendungen für d ie schu lische Inklusion. Die dort ge

nannte Summe von 25 Mi l l ionen Euro unterschreitet ohne jede Begründung d iejenigen 

Kosten , d ie d ie im Auftrag des Landes erarbeitete gutachterl iehe Stellungnahme prog

nostiziert. 

Klemm, Mögl iche finanziel le Auswirkungen einer zunehmenden schu l i

schen Inklusion, S. 2 f. 

Dass das von den kommunalen Spitzenverbänden vorgelegte Gutachten zu noch 

einmal abweichenden Ergebnissen gelangt, 

im Einzelnen werden für d ie Stadt Essen einmalige Investitionen in Höhe 

von rund 4,93 Mi l l ionen Euro für d ie Herstel lung von Barrierefreiheit, für 
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die Anschaffung von Lernmitteln und für d ie Einrichtung von Therapie

und Pflegeräumen sowie von Fachräumen für den zield ifferenten Unter

richt veranschlagt. Darüber hinaus ergeben sich nach dem Gutachten 

erhebliche Investitionsbedarfe für den Umbau von Klassen- und Mehr

zweckräumen zu Differenzierungsräumen und d ie Errichtung zusätzlicher 

Räume durch Fälle, in denen d ie in den Schulen verfügbaren Räume 

nicht mehr ausreichen .  Bereits in  der Basisvariante , bei der sich d ie 

Klassenbildung 'an den weiterh in gültigen Klassenbi ldungswerten orien

tiert, entstehen der Stadt Essen zusätzl iche Kosten in Höhe von rund 1 4  

Mil l ionen Euro.  Die zusätzl ichen laufenden Ausgaben für die Ganztags

betreuung der Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf an allgemeinen 

Schulen würden im Jahr 201 9/20 überd ies rund 5,7 Mi l l ionen Euro kos

ten .  Hinzu kommen Kosten für Schul psychologen und Schulsozialarbei

ter, Lehr- und Lernmittel und Integrationshilfen ,  sodass sich die laufen

den Kosten auf jährl ich rund 1 2  Mi l l ionen Euro summieren. Zum Ganzen 

Schwarz/WeishauptlSchneideriMakleslTarazona, Mögliche kommunale 

Folgekosten der Umsetzung der Inklusion im Schulbereich , S .  75 ff. 

wi rd vom Landesgesetzgeber überhaupt n icht aufgegriffen.  Der Verfassungsgerichts

hof hat aber bereits in seiner grundlegenden Entscheidung zur Kommunal isierung der 

Versorgungs- (und Umweltverwaltung) d ie Pfl icht des Gesetzgebers unterstrichen, 

U nklarheiten zum Anlass zu nehmen, d ie entsprechenden Positionen "prüffähig zu 

erläutern" .  

VerfGH N RW ,  Urteil vom 23. März 20 1 0 , Az. :  VerfGH 29/08, Rn. 89 (ju

ris). 

Dies aber ist nicht geschehen. 

An d iesem Befund kann auch der erste Evaluationsbericht 

dazu schon vorstehend sub b) aa) (2) 

nichts ändern . 

Der Evaluationsbericht verweist zwar darauf, dass d ie Ausgaben der untersuchten 

Gemeinden unter der Höhe der Zuweisungen des Landes vom Januar 201 5 lagen. 

Dies sei aber mit Unsicherheiten beim Vollzug des 9.  Schulrechtsänderungsgesetzes 

in d er Anfangsphase zu erklären. Dementsprechend könnten d ie von den kommuna-
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len Schulträgern berichteten Ausgaben für d ie schul ische Inklusion im Zeitraum vom 

1 5 . Oktober 201 3 bis zum 30. Oktober 201 4  noch n icht belastbar zu den pauschalen 

Zuweisungen des Landes in Beziehung gesetzt werden. 

Nochmals Sch warz/Klemm/Kemp er, Erster Bericht zur Evaluation des 

Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für d ie schul ische 

Inklusion, S. 1 2  f. 

(2) Erhebungen der Beschwerdeführerinnen 

Dass § 1 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für d ie schul ische 

Inklusion keinen vollständigen Mehrbelastungsausgleich regelt und folgl ich hinter den 

Anforderungen des Art. 78 Abs. 3 LV N RW zurückbleibt, belegen schl ießl ich auch 

von den Beschwerdeführerinnen durchgefüh�e Kostenerhebungen. 

Anlage. 

Insoweit bedarf es zunächst einiger grundsätzl icher Anmerkungen zu den Anforde

rungen, denen ein derartiges Vorbringen genügen muss. Die Darlegungsobl iegenheit 

der Beschwerdeführerinnen steht in einem Korrespondenzverhältnis zu den verfas

sungsrechtl ichen Darlegungspfl ichten, denen der Landesgesetzgeber unterworfen 

ist. 

Dazu vorstehend su b b) aa) ( 1  ) 

Je mehr sich eine Kostenfolgeabschätzung als evidenzbasiert, transparenzsichernd, 
, 

detai lgenau und in ihren Prognosen nachvollziehbar erweist, umso höhere Anforde

rungen ergeben sich für d ie Beschwerdeführerinnen. Und umgekehrt: Beruhen d ie 

Kostenprognosen auf unzureichendem Datenmaterial, sind sie abstrakt und in ihrer 

Extrapolierung ohne hinreichend sachbereichsspezifische Orientierung, genügt ein 

kommunaler Sachvortra� , der d ie Unzulänglichkeiten der landesseitigen Kostenfol

geabschätzung unter Hinweis auf die Grenzen des gesetzgeberischen Prognose

spielraums durch plausible "Gegenrechnungen" aufdeckt. Derartige plausible Gegen

rechnungen haben d ie Beschwerdeführerinnen vorgelegt. 

Der Landesgesetzgeber hat seine Kostenfolgeabschätzungsverantwortung m it der 

Beauftragung einer bildungsökonomischen Begutachtung aber vollständig delegiert 

und abweichende Kostenprognosen 
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noch mals SchwarzIWeishauptlSchneider/Makles/Tarazona, Mögliche 

kommunale Folgekosten der Umsetzung der Inklusion im Schulbereich , 

S .  1 04 ff. , 1 40 ff. 

u nberücksichtigt gelassen. Von den Beschwerdeführerinnen kann deshalb nicht 

mehr verlangt werden als das substantiierte Vorbringen einer finanziellen Belastung . 

I h nen kann vor dem Hintergrund der weitreichenden "Untätigkeit" des Landesgesetz

gebers bei der Kostenfolgeabschätzung keinesfalls der uneingeschränkte Nachweis 

eines defizitären Mehrbelastungsausgleichs aufgebürdet werden. 

Vor d iesem H intergrund ergeben d ie Erhebungen der Beschwerdeführerinnen ein 

klares Bi ld einer defizitären finanziellen Ausgleichsregelung. 

Dazu noch- unten sub 1 1 .  3.  

2. N icht-lehrendes Personal i .S.d. § 92 Abs. 3 SchulG NRW und Integrationshi l

fe 

Auch h insichtlich der Kosten für das n icht-lehrende Personal im Sinne des § 92 Abs. 3 
SchulG NRW und d ie Integrationshi lfe werden die gesetzlichen Regelungen in § 2 des 

Gesetzes zur Förderung kom munaler Aufwendungen für die schul ische Inklusion den 

verfassungsrechtl ichen Anforderungen n icht gerecht. 

a) Finanzielle Zuwendungen ohne Anerkennung einer konnexitätsrelevanten 

Verpflichtung : verfassungswidrig 

Der zentrale Mangel besteht darin ,  dass d ie Integrationshilfe ausdrücklich nicht in den 

Anwendungsbereich des § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen 

für d ie schul ische Inklusion einbezogen und ganz grundsätzlich d ie Konnexität der 

entstehenden Kosten verneint wird . 

L T-Drs. 1 6/575 1 ,  S .  9. 

Regelt aber der Gesetzgeber finanziel le Zuwendungen, ohne damit einen Belastungs

ausgleich im Sinne des Art. 78 Abs. 3 LV NRW vornehmen zu wol len, kann es sich 

dabei auch n icht um einen eben solchen handeln .  Die Inklusionspauschale im Sinne 

des § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schul ische 

Inklusion ist gegenüber einem konnexitätsadäquaten Mehrbelastungsausgleich ein 

al iu d .  
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Könnte jede finanzielle Kom pensation als Mehrbelastungsausgleich ge

wertet werden , würde dem Landesgesetzgeber die "Flucht aus der Kos

tenfolgeabschätzung" ermöglicht. 

b) "Gleichzeitigkeit" der Regelung über die Kostendeckung 

Selbst wenn man - hypothetisch - davon ausgeht, es fehle n icht schon grundsätzl ich 

an einem konnexitätsrelevanten Belastungsausgleich , genügt d ie gesetzliche Rege

lung n icht den verfassungsrechtlichen Vorgaben.  Der "Belastungsausglefch" wurde 

näml ich 

ebenso wie § 1 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen 

für die schul ische Inklusion 

n icht gleichzeitig im Sinne des Art. 78 Abs. 3 LV N RW geregelt. 

vorstehend sub 1 1 .  1 .  a) aa) 

c) Entsprechender finanziel ler und pauschal zu leistender Ausgleich für die ent

stehenden notwendigen, durchschnittl ichen Aufwendungen 

Überdies genügt § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die 

schul ische Inklusion 

ebenso wie § 1 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen 

für die schul ische Inklusion 

n icht den Vorgaben des Art. 78 Abs. 3 LV NRW hinsichtl ich des entsprechenden fi

nanziellen und pauschal zu leistenden Ausgleichs für die entstehenden notwend igen, 

durchschnittl ichen Aufwendungen auf der Grundlage einer Kostenfolgeabschätzung. 

Dies folgt auch für § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für 

die schul ische Inklusion daraus, dass der Landesgesetzgeber seinen Prognosespiel

raum überschreitet. Eigene Ausführungen zu den prognostizierten Kosten und erst 

Recht zur Abweichung zu Lasten der Kommunen von den prognostizierten Zahlen feh

len. 

Dazu schon vorstehend sub bb) (1 ) 

Ferner gibt der Landesgesetzgeber überhaupt n icht zu erkennen, 

und insoweit anders als m it Blick auf § 1 des Gesetzes zur Förderung 

kommunaler Aufwendungen für d ie schul ische Inklusion 
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auf welcher Grundlage die Mehrbelastung ermittelt wurde .  Dieses Defizit wird noch 

dadurch verschärft , dass keinerlei Differenzierung zwischen den Mehraufwendungen 

für d ie Integrationshilfe einerseits und für das nicht-lehrende Personal andererseits 

erfo lgt. 

Damit fal len auch al le Beschwerdeführerinnen ohne eigenes Jugendamt 

aus dem Kreis der Empfänger von finanziellen Kom pensationen aus dem 

so genannten Korb " heraus. 

Dies begründet nicht nur gravierende methodische Mängel der Kostenfolgeabschät

zung, vielmehr verdeutlicht dieser Umstand auch, dass der Landesgesetzgeber keinen 

vol lständigen Mehrbelastungsausgleich geregelt hat. § 2 des Gesetzes zur Förderung 

kommunaler Aufwend ungen für die schul ische Inklusion bleibt näml ich hinter derjeni

gen Mehrbelastung zurück, d ie von der in Auftrag gegebenen bildungsökonomischen 

Begutachtung prognostiziert wird . Diese geht davon aus, dass für d ie schu l ische Inklu

sion unterstützenden Maßnahmen (neben der Integrationshilfe auch d ie Befriedigung 

des Beratungs- u nd Unterstützungsbedarfs der Schulen) finanziel le Mittel in Höhe von 

37,5 Mi l l ionen Euro für drei Jahre bereitgestellt werden müssen,  während das Gesetz 

zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gemäß § 2 

Abs. 3 lediglich 1 0  M il l ionen Euro jährl ich zur Verfügung stellt. 

Klemm, Mögl iche finanziel le Auswirkungen einer zunehmenden schul i

schen Inklusion ,  S. 2 f. ;  auch insoweit gelangt das von den kommunalen 

Spitzenverbänden vorgelegte Gutachten zu abweichemden Ergebnissen,  

siehe Schwarz/WeishauptlSchneider/MakleslTarazona, Mögliche kom

munale Folgekosten der Umsetzung der Inklusion im Schulbereich , S .  

1 1 7, 1 52 f. 

Bereits insoweit ergibt sich eine durchschnittl iche jährliche Deckungslücke von 2, 5 

Millionen Euro. 

Ebenso wie m it B l ick auf § 1 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen 

für d ie schul ische Inklusion kann dem Befund , dass der Landesgesetzgeber seiner 

Verpfl ichtung n icht nachgekommen ist, einen entsprechenden finanziel len Ausgleich 

für d ie entstehenden notwend igen,  durchschn ittl ichen Aufwendungen auf der Grundla

ge einer Kostenfolgeabschätzung zu regeln, auch im Bereich der Integrationshilfe 

nicht der erste Evaluationsbericht 
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SchwarziKlemm/Kemper, Erster Bericht zur Evaluation des Gesetzes 

zur Förderung kommunaler Aufwendungen für d ie schul ische Inklusion 

in Nordrhein-Westfalen 

entgegengehalten werden. 

Dazu schon grundsätzlich oben sub b) aa) (2). 

Im  Übrigen haben die Beschwerdeführerinnen auch insoweit eigene Erhebungen 

über d ie in Bereichen nicht-lehrendes Personal LS.d .  § 92 Abs. 3 SchulG NRW und 

Integrationshilfe entstehenden Kosten durchgeführt, d ie eine erhebliche Unterde

ckung belegen. 

3.  Zusammenfassende Bemerkung zu den die gravierende U nterdeckung bele

genden Erhebungen der Beschwerdeführerinnen 

Die Beschwerdeführerinnen sehen sich '7 in je untersch iedl ichem Ausmaß - mit er

heblichen Unterdeckungen bei den inklusionsbed ingten Sach- und/oder Personalkos

ten konfrontiert. Insgesamt beläuft sich das Defizit auf einen zweistelligen Millionen

betrag. 

Obwohl es n icht zu den Darlegungsobl iegenheiten der Beschwerdefü hrerinnen ge

hört, fehlende bzw. mangelhafte Kostenfolgeabschätzungen der Landesseite zu er

setzen ,  hat der ganz überwiegende Teil der Beschwerdeführerinnen nähere Berech

nungen vorgenommen, d ie in Tabellenform als Anlage beigefügt sind. Darauf wird 

ausdrückl ich Bezug genommen. Die übrigen Beschwerdeführerinnen haben in all

gemeinerer Form auf entstandene Defizite bzw. darauf h ingewiesen ,  dass bislang 

mangels entsprechender Zuweisungen zurückgestellte Maßnahmen - z. B .  der Bau 

eines benötigten Aufzugs - in nächster Zeit in Angriff genommen werden. 

Es kann n icht ausgeschlossen werden, dass einzelne Zahlenangaben noch einmal 

nachjustiert werden müssen. Diese Annahme darf al lerd ings n icht als grundsätzl iche 

Relativierung missverstanden werden: Daran, dass d ie ,,[von der Aufgabenerweite

rung] betroffenen Gemeinden" (Art. 78 Abs. 3 S. 2 LV N RW) keinen entsprechenden 

Mehrbelastungsausgleich erhalten (haben), besteht kein Zweifel . 
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1 1 1 .  Ergebnis 

Nach al lem sind d ie Verfassungsbeschwerden begründet. 

7 1  





. GEMEINDE AUGUSTDORF 
. DER BÜRGERMEISTER 

BÜRGERMEISTER · Pivitsheider Str. 1 6 · 32832 Augustdorf 

Herrn 
Professor Dr. Höfling 
Universität zu Köln 
Institut für Staatsrecht 
Albertus-Magnus-Platz 
50923 Köln 

Ihr  Schreiben vom :  I h r  Zeichen: 

Rathaus: 

Fachbereich I 

Auskunft: 

Zimmer: 

Telefon: 

E-Mail 

Internet 

1 3.07.20 1 5 IV 42. 0.2.2.-003/003 ha/do 

Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn U niversitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfl ing,  M .  A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich, 

Vollmacht erteilt, 

die Gemeinde Augustdorf 

Pivitsheider Str. 1 6  

32832 Augustdorf 

Innere Verwaltung und Finanzen 

Frau Bergmann 

48 
05237 971 0-48 
silke.bergmann@augustdorf.de 

www.augustdorf.de 

Mein Zeichen: Tag:  
1 6 .07.20 1 5  

vor dem Verfassungsgerichtshof N RW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung N RW, § 52 Abs. 1 VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und 
vorzunehmen. 

��\ \ \ \ 

. lAn 
Bürgermeister 

\ j . \  \ 
lilf I \ 

a lle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 



Stadt Bad Lippspringe Landesgartenschau 
Bad Lippspringe 20 1 7  Der Bürgenneister 

Stadt Bad Lippspringe ' Postfach 1 4 80 '  33 1 69 Bad Lippspringe 

Fachber. : Ordnungswesen, Soziales und Gesellschaft 
Bearb. von : J ul ia Harkötter 
Zimmer : 1 51 

Tel. : 05252/261 1 9  

E-Mail : Jul ia.Harkoetter@Bad-Lippspringe.de 
Az. : 4/Rie 
Datu m : 22.07.201 5 

VERTRETUNGSVOLLMACHT 

Gericht Verfassungsgerichtshof N RW 

Hiermit wird 

Herrn Un iversitätsprofessor Dr. j ur. Wolfram Höfl ing,  M .A 
Bruchweg 2 ,  52441 Linnich, 

Vol lmacht ertei lt ,  

die Stadt Bad Lippspringe 

vor dem Verfassungsgerichtshof N RW zur Durchführung eines 
Verfassungsbeschwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung N RW ,  § 52 Abs. 1 
VerfGH G  

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und a l le zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen.  

.., 

/"/" 0/'" I 
" I  ��J .61J:;/-� 

Enk , 'sep� 
AlIg� eine Vertreterin 

Dienstgebäude 
Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz I 
33 1 75 Bad Lippspringe 
Öffnungszeiten: 

Mo. - Fr. 8.30 bis 1 2.30 Uhr 
Mo. 1 4.00 bis 1 6.00 Uhr 

00. 1 4.00 bis 1 7.00 Uhr 

Telefon: (05252) 26-0 
Telefax: (05252) 26- 1 66 

Mail: 
Info@Bad-Lippspringe.de 

Internet: 
www.Bad-Lippspringe.de 

Sparkasse Paderbom-Detmold 
!BAN: DE51 4765 0 1 3 0 0003 0000 1 5  

Volksbank Paderbom-Höxter-Detmold eO 
!BAN: DE56 4726 0 1 2 1 9201 90 1 5 00 

Volksbank Schlangen eO 
IBAN: DE67 4006 9283 0404 4449 00 

Oläubiger-ID: DE62BLl 00000093525 

BLZ 476 5 0 1  30 Kto. 3000 0 1 5  
BIC: WELADE3LXXX 

BLZ 472 60 1 21 Kto. 920 1 90 1 500 
BIC: DOPBDE3MXXX 

BLZ 400 692 83 Kto. 404 444 900 
BIC: OENODEM I SLN 



· ! L(D Gemeinde Bad Sassendorf Ba(lnatürliCh 
Der Büraermeister Sassen 

l"J gesund Cl 0 rl westfälisch 

Gemeinde Bad Sassen dorf . Postfach 1 140 · .59499 Bad Sassendort Eichelldortfstr. 1 . 59505 Bad Sasselldor( 

Vol lmacht 

H iermit wird Herrn U niversitätsprofessor Dr. jur .  Wolfram Höfling ,  M .A. Bruchweg 2 ,  5244 1 
Linnich, Vol lmacht ertei lt, die Gemeinde Bad Sassendorf vor dem Verfassu ngsgerichtshof 
N RW zur Durchführung eines Verfassungsbeschwerdeverfahrens 
-gem . Art .  75 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 VerfG HG-
wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderu ngsgesetzes zu vertreten und al le zur 
Durchführu ng des Verfahrens erforderlichen Handlu ngen vorzunehmen. 

/0 (� / \t { \ 11 L-\ 
h lhoff ',,-

Bürger /ister .� 

Konten der Gemeindekasse 

Sparkasse Soest 
Vol ksbank Soest 
Deutsche Bank Soest 
Postbank Dortmund 

( BLZ 4 1 4  500 75) 1 0 000 0 1 6  

(BLZ 4 1 4 60 1 1 6) 2 5 1 8 000 1 00 

(BLZ 4 1 6  700 29) 653 28 40 

( BLZ 440 1 00 46) 1 3 967-46 1 

Telefon-Vermittlung 

(0292 1 )  505-0 

Telefa.x 
(0292 1 )  505-59 

E-Mail 
post@bad-sassendorCde 

Öffnungszeit:  

montags 8. 1 5  - 1 5 .30 1 ihr  
dienstags 8. 1 5  - 1 5 .30 LJ hr 
mittwochs 8. 1 5  - 1 3 .00 Uhr 
donnerstags 8. 1 5  - 1 8 .00 Uhr 
freitags 8. 1 5  - 1 3 .00 Uhr 
Weitere Termine nach Vereinbarung 



" 
J..'_ ' . '  .. .. .... " 

Hiermit wird 

Vollmacht 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfl ing, M. A. 
Brucbweg 2, 5244 1 Linn ich, 

Vol lmacht eliei lt, 

d ie Gemeinde
-
..b \.CtlAk.eu� ��V\A 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung N RW, § 52 Abs . 1 

VerfGHG 

wegen Regelungen des 9.  Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und al le zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzu nehmen .  

e I t  ts ) 

V )  ' /  



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich, 

Vollmacht erteilt, 

die Stadt 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

...-...... 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich, 

Vollmacht erteilt, S ta dt B r a k e l  
Der Bürgermeister 

die Stadt Rathaus, Am Markt 
33034 Brakel 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe-
schwerdeverfahrens gern. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 

VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

B ra kel, den 1 6. Jul i  2015 

Hermann Temme 



Vollmacht 
, 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2 ,  5244 1 Linnich, 

Vollmacht erteilt, 

die Stadt 1 �';" \;';' /1: Ü' 
, 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gern. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 

VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

HANSESTADT DP...e,C�!%P1!l,,\) 
D� BU�"" 
( '1: ' 

/ 

Y4 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich ,  

Voilmacht erteiit, 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

;�.-".""" . ,- ' ; L ' ·· \ '  \ )  \.Yv,- . ' \ l�,"\, 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich ,  

Vollmacht erteilt, 

die Stadt 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 

VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

/ /' f" ! __ / 

l ' .�. . I '. 
Wolfgang Koch Bürgermeister der Stadt Bünde Bahnhofstr. 1 3  + 1 5  

32257 B ü n d e 
Tel. 05223 / 1 6 1 -254 



Vol lmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich , 

Vollmacht erteilt, 

die Stadt Ccc- <:., J e ! o� \ 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

i rvia r}:t 8 
48653 CCGsfi3ld 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfl ing ,  M. A. 
Bruchweg 2,  52441 Linnich, 

Vollmacht erteilt, 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gern. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen . 

I, ' ," . .  v ;:.  : \./\ . ....; ', .. :� \:\. '\ J ' .... \ t. 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich, 

Voilmacht erteilt, 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich , . 

Vollmacht erteilt, 

die Stadt E r w i  t t e  

1 6 . J u l i  2 0 1 5  

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

" 
i '  fi . /' ;; , , ,L,j�� 

( W e s s e l ) 
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Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich ,  

Vollmacht erteilt, 

die Stadt 

-

l� (;�('r"1 . /.. /f J'- " 1: ; ', f ) ... � '-t I' • ....,. ' .  '- (. . 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gern. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur .  Wolfram Höfling , M .  A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich , 

Vollmacht erteilt, 
Stadt Geseke 

d ie Stadt Der Bürgermeister 
Postfach 1 442 
59585 Gaseke 

vor dem Verfassungsgerichtshof N RW zur Durchführung eines Verfassungsbe-
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs . 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9 .  Sch ulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und al le zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen . 



STAOT G R E V E N B R O I C H  • 4 1 5 1 3 G R E V E N B R O I C H  

STADT 
GREVEN BROICH 
D I E  BÜRGERME ISTERI N 
Fachbereich 

Auskunft erteilt 

Telefon 
Telefax 
E-Mail 
Datum 

Stabsstelle RechWersicherung 

Sebastian Johnen 

Altes Rathaus, Am Markt 2 

Zim mer 1 2  

0 21 81 608 230 

0 21 81 608 8230 

Sebastian .Joh nen@grevenbroich .de 
27. Jul i  201 5 

www.grevenbroich.de 

Vol lmacht 
Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling , M. A. 
Bruchweg 2 ,  52441 Linnich, 

Vol lmacht erteilt , 

d ie Stadt Grevenbroich 

vor dem Verfassungsgerichtshof N RW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem . Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung N RW, § 52 Abs. 1 VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und a lle zur Durchführung des Verfahrens erforderl ichen Handlungen vor
zunehmen.  

Kwasny 
Bürgermeisterin 

Sparkasse Neuss 

BlZ 305 500 00 
Kto. 101  063 
Swift-Bk WELA OE ON 
IBAN OE 303055 0000 0000 1010 63 

Raiffeisenbank eG 
G revenbroich 

BlZ 370 693 06 
Kto. 6 400 804 01 8 

Volksbank 
Oüsseldorf Neuss eG 

BlZ 301 602 1 3  
Kto. 5 001 3 1 1  010  

Öffnungszeiten 

Mo - Mi 8.00 - 1 2.00 Uhr 
00 8.00 - 1 2.00 Uhr 

1 4.00 - 1 7.00 Uhr 
Fr 8.00 - 1 2.00 Uhr 

Bürgerbüro 

Mo + Oi 8.00 - 1 5 .30 Uhr 
Mi + Fr 8.00 - 1 2.30 Uhr 
00 8.00 - 1 7.00 Uhr 
Sa 1 0.00 - 1 2.00 Uhr 



�Ja.ti t !((MGW-
!/ f!htI ra 0( .. ,4�6tU€Y - Jl, . .A 

Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfl ing, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich, 

Vollmacht erteilt, 

die Stadt 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 

VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 
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Vol lmacht 

Hiermit wird 

Herrn Un iversitätsprofessor Dr. iu r. Wolfram Höfl ing, M. A. 
Bruchweg 2, 5244 1 Linnich ,  

Vollmacht erteilt. 
� ; .f' � ..... 

'S+�rP- U ;::- rseWl n ', G '  
d" S t  dt " �l...' (.. t . �.A , �  . .. 

Je a M ü ., .:o ' --:>. r s t r a ß 3 , c  • 

. ··.� :2 /;t ;�:��'�:'" '-'rw"l So rs'� \J,J � r; k �:'; 
0 0 "- ' .... · .... " . 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe-
schwerdeverfahrens gern. Art. 75 N r. 4 Landesverfassung N RW, § 52 Abs . 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9 .  Schu lrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und al le zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen .  

�-\ :!i -t�.: �v! r�;p·- i  " ;'i--'- : �<:lfr-fr "l_ 
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Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich, 

Vollmacht erteilt, 

die Stadt lIat..-t./ h<1en 
vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gern. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 



Stadt 
S c h l o ß  H olte-Stu kenbrock 

Rathausstr. 2 I Postf2.ch 1 1  60 
3 3 7 5 8  3 3 7 4 8  

S c h t o ß  H o �te-Sl u ;\ � n b rock 

Hiermit wird 

Vollmacht 

H errn U niversitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfl ing ,  M. A. 
Bruchweg 2,  52441 Linnich, 

Vollmacht erteilt, 

d ie  Stadt 

vor dem Verfassungsgerichtshof N RW zur Durchfüh rung eines Verfassu ngsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr.  4 Landesverfassung N RW, § 52 Abs. 1 
VerfGH G  

wegen Regelungen des 9 .  Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und al le zur Durchführung des Verfahrens erforderl ichen Handlungen 
vorzunehmen .  



Stadtverwa l tung Höxte r  +49 5271 963 9 4101 

Vol lmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M A  
Bruchweg 2,  52441 Linnich , 

Vollmacht erteilt, 

die Stadt Höxter 

27 . 07 . 15/ 1 0 : 16 1 Se i te 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines 
Verfassungsbeschwerdeverfahrens gem . Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zur vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlu ngen 
vorzunehmen. 

In  Vertretung 

<&1 \ S e/erit 
Maria Schmidt 
Erste Beigeordnete 

D i l l  Sö 



MON/27/ JUL/20 1 5  1 6 : 5 3 
27/ 07/2015 15: 49 

StGB NRW Buero HGF 
+49287491 1213 

Stadt Isselburg 
Der BOrgermeister 
Minervastraße 12  
46419 1sselburg 

Hiermit wird 

FAX N r . : +49 2 1 1 4587287  
STADT ISSELBURG 

Vollmacht 

Herm Universitatsprofessor Or. iur. Wolfram Höfling, M. A 
Bruchweg 2, 52441 Unnich, 

Vollmacht erteilt, 

die Stadt Isselburg 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe

schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverlassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

5. 0 0 1 /00 1 S1 
S .  01 / \;1 

zu vertreten und alle zur D·urchfOhrung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

�' E BÜTg eister 
Rudolf eukes 



/ 

Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich ,  

Vol lmacht erteilt, 

die Stadt 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 
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Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Un iversitätsprofessor Dr. jur. Wolfram Höfl ing , M.A. 

Bruchweg 2 ,  5244 1 Linnich 

Vol lmacht erteilt , 

die Stadt Kleve, Landwehr 4-6, 47533 Kleve 

Kleve, den 2 1 .07.201 5 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung e ines Verfassungsbe-

schwerdeverfahrens gem . Art. 75 Nr. .4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9 .  Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und al le zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen .  

Stadt Kleve 
Der Bürgermeister 
I n  Vertretung 

~ 
Haas 
Erster Beigeordneteri 
Stadtkämmerer 



&I .  11 
Gemeinde Langen berg • Postfach 1 1  20 • 33443 Langen berg 

Herrn 
Prof. Dr. Höfling 
Universität zu Köln -Institut Staatsrecht
Albertus-Magnus-Platz 

50923 Köln 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen 

lO-OOKL ' 

V o l l m a c h t  

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. jur. Wolfram Höfling, M .A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich, 

Vollmacht erteilt, 

rl Die ß ü rg6nne[stet' rn 
Rathaus 
Klutenbrin kstraße 5 
33449 Langenberg • Kreis Gütersloh 
Telefo n :  05248 - 508-0 
Telefa x :  05248 - 508-60 
Internet: www.langen berg .de 

Sprecrl<:eiten:  
�.lont�QS t is freit2 gS ,S . O O  Uhr b i  1 . 0 0  Uhr  
1"(Iontögs b is  !11 ittwc'chs 1-4-. :::0 Unr  b i  ,:)G U rl r  
C:C I·,;-v.=r�t2 QS l� . ': C' l�:l·t!- b i  1 ,�;O Uhr  

Ansprechpartner: Herr Klose 

Ra u m :  1 7  

Telefon : 05248-508-23 

E-Mail :  uwe. klose@gt-net.de 

Datum 

27. Juli 2015 

die Gemeinde Langenberg, Klutenbrinkstraße 5, 33449 Langenberg, 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbeschwerdeverfahrens 
gern. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

Konten der Gemeindekasse Langenberg: 
• Kreissparkasse Wiedenbrück ( B LZ 478 5 3 5  20) 10 030 500 /IBA N :  DE53 4785 3520 0010 0305 00 BIC: WELADED1WDB 
i .:. Volksbank Rietberg (BLZ 478 624 47) 780 1600 200 / IBAN : DE35 4786 2447 780 1 6002 00 BIC: GENODEM 1 RNE 

Volksbank Gütersloh (BLZ 478 60 1 25) 27 10 500 500 / IBAN : DE29 4786 0 125 2710 5005 00 BIC: GENODEM 1GTL 



Gemeinde Lindlar 
Der Bürgermeister 

Postfach 
5 1 7 7 9  L i n d l a r 

Hiermit wird 

Vollmacht 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling ,  M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich, 

Vollmacht erteilt, 

die Gemeinde (/r,r t.{ ..tal/ lcl"'l-r.'rtU.'��J {frr'�/� � 5""4lt') {�:t ,d4:
vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

Gemeinde Lindlar 
D e r  B ü r g e r m e i s t e r  
Ll{ 

-��� � 

� /i-----,-.. ,/ 

�r$-i7�- 1ft: fi::. 
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Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 

Bruchweg 2,  52441 Linnich, 

Vollmacht erteilt, 

die Stadt Meschede 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe

schwerdeverfahrens gern. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 

VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 

vorzunehmen. 

Stadt Mescl1ede 
Dßr Bürgern)eister 

. .  �. � I 
, 

I i , I, _ \ 
•.• • J � .. , 

' ;� ... ,-

UJi�ess 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich , 

Vollmacht erteilt, 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gern. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

, " 
'..,;' 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2,  52441 Linnich, 

Vollmacht erteilt, 

die Gemeinde \...10...1:) V.j �<:.-l-t 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW,  § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und al le zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

-
/ / ) " 

_ ß�\,(;' I."J .",lAi -
C ��"I.'��u \"",-{�.::,J".') 



Gemeinde N ette rsheim 
Der Bürgerm ei ster 

H iermit wird 

N ettershei m ,  23 .07 .2015  

Vol lmacht 

H e rrn U n iversitäts professor Dr.  jur .  Wo lfra m Höfl i n g ,  M .  A .  
Bruchweg 2,  5244 1 Li n n i c h ,  

Vol l macht ertei lt, 

d i e  Gemeinde N ette rs h e i m ,  Kra u sstra ße 2,  53947 N etters h e i m ,  

vor d e m  Verfassu n g sgerichtshof N RW z u r  D u rchfü h ru n g  e i n es Verfa ss u n gsbe
schwerd everfa h re n s  g e m .  Art .  75 N r. 4 La n desverfass u n g  N RW, § 52 Abs.  1 
VerfG H G  

wegen Reg e l u n g e n  des 9 .  Sch u l rechtsä nderu n gsgesetzes 

zu vertreten u nd a l l e  z u r  D u rchfü h ru n g  des Verfa h rens e rforderl ichen 
H a n d1 u ngen vorz u n e h m e n .  

I I ,  ( 
! J ' 0Wv� , '2 . 

Alfred Pieh ier 
Al l g .  Vertrete r des Bürge rmeiste rs 



V o l l m a c h t 

H ierm it wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. jur. Wolfram Höfl ing , M.  A. , Bruchweg 2 ,  52441 
L inn ich , 

Vol lmacht ertei lt, 

d ie Stadt Oer-Erkenschwick, Rathausplatz 1 ,  45739 Oer-Erkenschwick, vertreten 
durch den Bürgermeister Achim Menge 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines 
Verfassungsbeschwerdeverfahrens gem . Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung N RW, 
§ 52 Abs. 1 VerfGHG 

wegen Regelung des 9.  Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und a l le zur Durchführung des Verfahrens erforderl ichen 
Handlungen vorzunehmen. 

Oer-Erkenschwick, 27.07.20 1 5  



+49 2 761 8 3  2 3 3 0  

:<PE:SSTJ\O-r OLPE 
Amt Rik·1urlC.l. S.1Z�1!e:: • .  ��r x.>rt 
F ra n z i s k a n P f r; t r a fl f:!' f) 
b 71\62 OL PE/BkJGf)�;ec 

Hiermit wird 

201 5/07/2 7 1 5 : 2 9 : 17 

Vollmacht 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling , M. A. 

Bruchweg 2, 52441 Linnich , 

Vollmacht erteilt, 

die Stadt tJfo� 

3 /3 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchfü hrung eines Verfassungsbe

schwerdeverfah rens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. SchuJrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchfü hrung des Verfahrens'erforderlichen Handlungen 

vorzuneh men. 



Vol l macht 

Hiermit wird 

Herrn Un iversitätsprofessor Dr. jur. Wolfram Höfl ing, M .  A. 

Bruchweg 2 , 5244 1 Linnich , 

Vol lmacht ertei lt, 

die Stadt Olsberg 

vor dem Verwaltungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe

schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. Landesverfassung N RW ,  § 52 Abs. 1 VerfG HG 

wegen Regelungen des 9.  Schu lrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und al le zur Durchführung des Verfahrens erforderliche Handlungen vor

zuneh men. 

Olsberg, 1 5 . Jul i  2 0 1 5 

27��/ 
Wolfgang Fischer 
- B ü rgermeister -



S ta d t  P a d e r b o r n 
D e r  B ü r g e r m e i s t e r 

Herrn 
Prof. Dr. Höfling 
Universität zu Köln 
Institut für Staatsrecht 
Albertus-Magnus-Platz 
50923 Köln 

Hiermit wird 

V o l l m a c h t 

Herrn Universitätsprofessor Dr. jur. Wolfram Höfling, M. A. ,  
Bruchweg 2,  52441 Linnich , 

Vollmacht erteilt 

1" 
:.... 
(J) 

U 
(\) 
0.. 

2 1 . 07.20 1 5 

die Stadt Paderborn , Am Abdinghof 1 1 ,  33098 Paderborn 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verf�ssungsbeschwerdeverfahrens 
gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung N RW, § 52 Abs. 1 VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen vorzunehmen. 

Michael Dreier 

Stadt Paderborn 
33095 Paderborn 

Dienststelle 
Am Abdinghof 1 1  

Telefon Telefax 
05251 88-1214 05251 88-2105 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfl ing ,  M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich ,  

Vollmacht erteilt, 

die Stadt 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe- . 
schwerdeverfahrens gern. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9.  Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 
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Stadt Rheda-Wiede nbrück 
Der Bürgermeister 
Rathausplatz 1 3  
33378 Rheda-Wiedenbrück 

Hiermit wird 

Vollmacht 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich ,  

Vollmacht erteilt, 

die Stadt 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gern. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und al le zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

\ .  � 

j l  
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stadt RIetberg I Po,tfach 2364 1 a;3381 RIetberg 

STADT 
RIETBERG 

DER BÜRGERMEISTER 

BÜr8ermeister Andreas Sunder 
Rathausstr. 31 I Zimmer 1 3  

Tel. 05244/986-215 I Fax 986·415 
andreas.sunder@stadt-rletberg.de 

VOllmacht 

Hiermit ertei le Ich Herrn Universitätsprofessor Dr. lur. Wolfram HOfllng, M. A" Bruch

weg 2. 52441 Linn lch , die vol lmacht, die Stadt Rietberg vor dem verfassungsgerichts
hof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbeschwerdeverfahrens gem. Art. 75 
Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 VerfGHG wegen Regelungen des 
9. SChulrecht5anderungsgesetzes zu vertreten .  

Diese Vollmacht ermächtigt u .a .  zu  al len den Rechtsstreit betreffenden Prozesshand

lungen, zur Vornahme und Entgegennahme von Zustellungen, zur Bestellung eines 
Vertreters, zum AbschlUSS von vergleichen, zur Einlegung und Zurücknahme von 
Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln und zum Verzicht auf solche. ferner auch zur Emp

fangnahme von Geldern, wertsacllen und Urkunden , insbesondere des Streitgegen

standes und der vom Gegner, der Justizkasse, anderen Stellen oder Dritten zu erstat" 

tenden Kosten sowie der Verfügung darüber ohne die Beschränkung des § 181  BGB. 
Die Vol lmacht erstreckt sich auch auf Nebenverfahren, z.B. Arrest und einstweilige 
verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung, Vergleichs-, Konkurs- und Insol· 

venzverfahren einschließlich der Forderungsanmeldung. 

Die vollmacht ermächtigt auch zur Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärun
gen sowie zur Akteneinsicht. Der Bevollmächtigte ist zur Obertragung der Vol lmacht 

ganz oder teilweise auf andere sowie zur Ertei lung von Untervollmacht berechtigt, 

Bürgermeister 

27.07.2015  

Gebäudeplan, öffnungszeiten und Bankverbindlmgen finden Sie aUf der ROCkseite. 



Vol l macht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr.  iur .  Wolfram Höfl ing ,  M .  A .  

Bruchweg 2 ,  5244 1 Linnich , 

Vol lmacht e rteilt,  

d ie Stadt \��E!.'" 
vor dem Verfassungsgerichtshof N RW zur Durchführung e.ines Verfassungsbe

schwerdeverfahrens gem. Art. 75 N r. 4 Landesverfassung N RW, § 52 Abs .  1 
VerfG HG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und a l le  zur Durchfü hrung des Verfahrens erforderl ichen Handlungen 

vorzu nehmen.  

, 'f� � Ul)s,'.. � e� 

bt.� ",es: �\ )'\ t2f 



(.;e'-'IElr :(i8\ er'l"d l ! 'Jng' R,?t�..,al. )Splat= 1 5;3'179 ScralkslTlutllE-: 
Postjach 12 �c, 58568 ScllalksPluhle 

Städte- und Gemeindebund N RW 
Postfach 1 0  39 52 
40030 D üsseldorf 

Sehr geehrte Damen und Herren ,  

hiermit wird 

Vol lmacht 

Herrn Universitätsprofessor Dr. i ur. Wolfram Höfl ing , M .  A .  
Bruchweg 2 ,  5244 1 Linnich,  

Vol lmacht erteilt, 

die Gemeinde Schalksmühle 

:I Gemeinde 
Schalksmüh le 

Der B ü rg ermeister 
Telefon (0 23 55) 84-202 

Telefax (0 23 55) 84-290 

buergermeister@ 

schalksmuehle .de 

21 .07.20 1 5  

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbeschwerdeverfahrens 
gem . Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 VerfG HG wegen Regelungen des 9. Schul
rechtsä nderu ng sgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchfü hrung des Verfahrens erforderl ichen Hand lungen vorzunehmen . 

Mit freund lichen Grü ßen '1 ; \ ' 
.' I 

I . f < i 
!� \ '� . , "' e ' ' ,- ' I . , -" , , . 

\ :  .. '" '_ .1.... 
Jör� Sc ön�riberg , 

.j 
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ce � Südwestfalen 



• 
Gemeinde Schermbeck 
Der Bürgermeister 

Gemeinde Schermbeck, Postfach 1 1 40, 465 1 0  Schermbeck Auskunft erteilt: 
Name: 
Telefon: 
Fax: 
eMail:  

Ihr Zeichen: 

Frau Schwenk 
02853/9 1 0- 1 52 
02853/9 1 04- 1 52 
irmgard.schwenk@schermbeck.de 

Mein Zeichen: FB 3 

Datum : 20 ,07.20 1 5  

V o l l m a c h t  

Hiermit wird 

Herrn Un iversitätsprofessor Dr. Jr. Wolfram Höfl ing , M .A. 
Bruchweg 2, 5244 1 Linnich , 

Vol lmacht ertei lt , 

d ie Gemeinde Schermbeck 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines 
Verfassungsbeschwerdeverfahrens gem . Art. 75 Nr .  4 Landesverfassung NRW, 
§ 52 Abs . 1 VerfGHG 

Wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und al le zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

Gemeinde Schermbeck 
Der BÜ� 

Telefon (02853) 9 1 0-0 
Fax (02853) 9 1 0- 1 1 9  
c::Mail info,.g'schermbeck.de 
Internet www.schermheck.de 
I\nschrift WescJer Str. 2, 465 1 4  

Volksbank Scht'rmbeck 
BLZ: 400 693 63 
Kto.-Nr.: J OO 003 700 
IBAN: DE494006936301 00003700 
B le: OENODEM I SMB 

Verbands-Sparkasse-Wes e l  
BLZ:  356 500 00 
Kto.-Nr.: 330 035 
I BAN: DE02356500000000330035 
s ie: WELADE D I WES 

dieRegion 
LlPPE·ISSEL·NIEDERRHEIN ttamminkcln · tlüfiXl.'· R .. e�Md· Rt'e'�' S(hNmlH'O<.· Weo�t 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich, 

Vollmacht erteilt, 

die Stadt � J, n1 c;.. /1 t·1'1 .6 e l/r 
vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich, 

Vollmacht erteilt, 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M.  A. 
Bruchweg 2,  52441 Linnich , 

. 

Volimacht erteilt, 

r '  _ d 
die Gemeinde J 1 m m 0 1  0 ! n 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und al le zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

2 O. JuH 2015 Gemeinde Sirnmerath 
Der !3ür�ermeister . 

I Kr / I ; 
: (..; . l " .I 

: 
. ;. . L, �..J"""V�·, � 1 .1 � ". i 

Karl-Heinz Herman�r;Sv' J '/ 



Vol lmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfl ing, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich ,  

Voilmacht erteilt, 

d ie Stadt Sie / ,;? /0 -) i- I 6:: rT? s: t/{· 6t'E'-nf: , iX f(-t I 
• - _ry ' j/ I �./.P r c- C , \ I:.(�I ·' )::' 'u. ;. l=-r . '{ 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe-
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und al le zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

:: I ' "  , 



Gemeinde Steinhagen 
Der Bürgermeister .. W tf I In es a en Steinhag�I! 

Gemeindeverwaltung Steinhagen · Postfach 1241 • 33792 Steinhagen 

Herrn 
Professor Dr. iur .  Wolfram Höfl ing,  M .A .  
B ruchweg 2 
52441 Linnich 

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom 

Prozessvol lmacht 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Höfl ing,  

Mein Zeichen - bitte stets angeben 
1 0  

hiermit erteile ich I hnen die Vol lmacht, die Gemeinde Steinhagen vor dem 

Verfassungsgerichtshof für das Land N RW im Verfahren der komm unalen Ver

fassungsbeschwerde gemäß Artikel 75 Nr. 4 der Landesverfassung N RW, 

§ 52 Abs. 1 VGH G  gegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes, zu 

vertreten,  und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 

vorzunehmen. 

M�;'i�m

_

dI iChen G rüße 

" �& 
Klaus Besser 
Bürgermeister 

Famjtieng�rcchte Kommune' 
Steinhagen 

Datum 

1 6 .07.20 1 5 
Am Pulverbach 25 
33803 Steinhagen 

Postfach 1 24 1  
33792 Steinhagen 

Dienststelle 
Amt für Personal. 
Organisation und 
Finanzen 

Sachbearbeitung 

Jens Hahn 

Raum 206 

Tel. 05204 / 997 - 201 
Fax 05204 / 997 - 6201 
Jens. Hahn@gt-netde 

www.steinhagen.de 

Öffnungszeiten 
Rathaus 
MO.-Fr. 8.00 - 1 2. 30 Uhr 
Do. 1 4 . 00 - 1 7 .00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 

nur Bürgerberatung 
Mo. - Mi. 7.30 - 1 7 . 00 Uhr 
Do. 7.30 - 1 8.00 Uhr 
Fr. 7.30 - 1 2.30 Uhr 

Bankverbindungen 
Kreissparkasse Halle (Westf.) 
IBAN: 
DE88 4805 1 580 0001 0048 03 
BIC:  WELADED1 HAW 

Volksbank 
Bielefeld-Gütersloh e.G.  
IBAN: 
DE44 4786 0 1 25 0 1 0 1 5407 00 
BIC: GENODEM1 GTL 

Commerzbank Bielefeld 
IBAN: 
DE09 4804 0035 0561 6800 00 
BIC: COBADEFFXXX 

Postbank Hannover 
IBAN: 
DE02 2501 0030 0208 3903 02 
BIC: PBNKDEFFXXX 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2 ,  52441 Linnich , 

Vollmacht erteilt, 

die Stadt 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 
KREISSTADT UNNA 

Der BOrgermeist�r 

{/11"�Ig;f ,2CJ/b 
69423 Urm6 

!u �6c1Uüt 
�. 1 I  : '. 

n . : 
ß:we� _{tc.sla v !f,,"#e. 
Ö6k- iyeorob-.k /MI� c.5"/ad�",uu 

t.. -tf1 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling ,  M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich, 

Vc!!macht erteilt, 

die Stadt U fo f.4 c 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9 .  Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 



Stadt Voerde (Niederrhein)  
Der Bürgermeister 

Vollmacht 

H iermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfl ing,  M .  A. 
Bruchweg 2,  5244 1 Linnich 

Vol lmacht erteilt, 

die Stadt Voerde (N iederrhein)  

vor dem Verfassungsgerichtshof N RW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 N r. 4 Landesverfassung N RW, § 52 Abs. 1 Ver
fGH G  

wegen Regelungen des 9.  Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderl ichen Handlungen 
vorzunehmen.  

H a a r m a n n  



28/07/201 5  08:16 Gemeinde Hadersloh (fAX)+492523950211 0 P .002/002 tJv 

Gemeinde .!. 
Wadersloh 

--------------------�------------------------------------- DER BÜRGERMEISTER 
Gemeinde Wadersloh • Postfach 1 1  40 • 59321 Wadersloh Rathaus. Liesborner SIr. 5 

59329 Wadersloh 
Kreis Warendorf 
Telefol'l: 02523 950-0 
Telefax: 02523 950-21 ' 0  
Internet: www.wadersloh.de 
E-Mail: gemeinde@wadersloh.de städte- und Gemeindebund 

Ka iserswerther Straße 1 99-201 
40474 Düsseldorf Personalverwaltung 

Auskunft erteilt: Frau Seeger 
Telefon: 02523 950-1 1 00 

Fax: 02523 950-1 1 01 
E-Mail: ursula.seeger@wadersloh.de 

Zimmer: 1 1 5 
Ihr Schreiben vom; Ihr Zeichen: 

Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. jur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich, 

Vollmacht erteilt, 

die Gemeinde Wadersloh 

Mein Zeichen: Datum: 

1 0 . 1 3.21 27. 07.20 1 5  

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbeschwerdeverfah
rens gem . Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

z ertret n und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Hand lungen vorzunehmen . 

I 

Bankverbindr.mgen Sparkasse Beckum-Wadersloh 

VolKsbank Beckum-Uppstadt e. G 

(BLZ 412 500 35) Kto.-Nr. 91 000 0S1 
IBAN DE37 4125 0035 0091 0000 91 
Sie WELADED1 BEK 
(BI.Z 416 601 24) Kto.-Nr. 505 333 900 
IBAN DE32 4165 0124 0505 $:;1:;9 00 
sie GENODEM1 LPS 

Sprechzelten montags-freitags 
montags-mlttwochs 
donnersurg� 
jeder letzte Semetag i. M. 
(nur BürgerserviC8) 

08:00-12:30 Uhr 
14:00-1 6:00 Uhr 
14:00·16:00 Uhr 
10:00.12.00 Uhr 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfl ing, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich, 

Vol lmacht erteilt, 

I _ _  ,. . .-

die Stadt V1 C' , L / " C  '- � h \ : .  <... . � .  '1\/2 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem . Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

EJlc \Veik 
Bürgermeister 
Stadt Wermelsklrchen 
Teleorafenstraße 29-33 
42f;i29 Wermelskirchen 
E-Mail: e.welk@wermelsklrchen.de 
Tel . : 0 21 96 / 71 0  -1 80 
Fax: 0 21 96 / 71 0  -1 90 
www.wermelsklrchen.de 



Vollmacht 

Hiermit wird 

Herrn Universitätsprofessor Dr. iur. Wolfram Höfling, M. A. 
Bruchweg 2, 52441 Linnich ,  

Vollmacht erteilt, 

die Stadt W i  l i ebadessen 

vor dem Verfassungsgerichtshof NRW zur Durchführung eines Verfassungsbe
schwerdeverfahrens gem. Art. 75 Nr. 4 Landesverfassung NRW, § 52 Abs. 1 
VerfGHG 

wegen Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 

zu vertreten und alle zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen. 

�r:, // r 

, -r- .  (c.: L·_�_. _ 

Han s  Hermann B l uhm 

Bürgerme i ster 
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I Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Gemeinde Augustdorf 
Ansprechpartner: Herr Pambor 
Telefonnummer: 05237/971046 

Eigenes Jugendamt (j/n): I 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 16.500,57 { 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: { 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen 
(z.B. zur Schaffung von 
Differenzierungsräumen Behindertentoi lette/ Pflegeraum in der Grundschule 45.000 
oder zur Herstellung der 
Barrierefreiheit) 

Schülerfahrtkosten 

Sonstige Sachkosten (z.B. Lehr- und Lernmateria l 2366,32 2198,94 2100 Mobi l iar, Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) Waschmaschine / Wäschetrockner 1003 

Regale 1050 
Audiogeräte 723,16 350 

Gesamt 4.419,32 { 2.922,10 { 47.450,00 { 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt - {: - {: - {: 
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I K�sten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Stadt Bad Lippspringe 
Ansprechpartner: Frau Ha rkötter 
Telefonnummer: 05252/26-119 

Eigenes Jugendamt (j/n): Inein 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 19.195,22 € 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: - € 

I Inklusionsbedingte Sachaufwendungen I 
Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen 116.000,00 
(z.B. zur Schaffung von noch keine 

Umbaumaßnahmen Barrierefreihe it, z.B. Treppenlift, barrierefreie gesonderten Kosten für Differenzierungsräumen Zugänge, Behindertentoilette usw. inklusive Maßnahmen 
oder zur Herstel lung der vorhanden ! 
Barrierefreiheit) 

27.552,00 
Schülerfahrtkosten Fahrtkosten Förderschulen (Angabe 2015 geschätzt) ca. 28.000 € 

Sonstige Sachkosten 

(z.B. Mobil iar, Lehr- und 

IUnterrichtsmaterialien, aber auch Anteil im Schulbudget für gemeinsames Lernen ca. 10.000 
,Kosten für den laufenden Betrieb) 
I I 
I 

Gesamt - € 143.552,00 € 38.000,OO € 

,..0 
( ; 
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I - Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlen mäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 35.939,58 45.027,88 
Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) Schulsozialarbeiter (E insatz nicht nur für die schulische Inklusion !  Die 

angeführten Kosten umfassen auch andere Arbeitsbereiche der 76.516,00 
Schulsozia larbeit ! )  

Zusätzliche Personalkosten i m  
Offenen Ganztag 

Gesamt 35.939,58 ( 45.027,88 ( 76.516,00 ( 
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I Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Gemeinde Bad Sassendorf 
Ansprechpartner: Frau Reichart/Herr Becker 
Telefonnummer: 02921/505-79 oder 02921/505-28 

Eigenes Jugendamt (j/n): Inein 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

Plattformlift an der IN I  Gesamtschule 
Baumaßnahmen (z.B. zur 

Taktiles Leitsystem an der INI Gesamtschule Schaffung von 
Differenzierungsrä umen oder zur 2 Behinderten Toiletten an der IN I  Gesamtschule 
Herstel lung der Barrierefreiheit) Geplant ist der Bau eines Fahrstuhles im Jahr 2016 an der Sälzer 

Gemeinschaftsgrundschule 

Schülerfahrtkosten Beförderung einer im Rol lstuhl sitzenden Schülerin  zur Sä lzer 
Gemeinschaftsgrundschule 
Unterrichtsmateria l ien 

Sonstige Sachkosten (z.B. 
Mobil iar, Lehr- und Wandklappliege 
Unterrichtsmateria lien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 

5. 173,06 € Summe insgesamt 
€ 

Höhe der Ausgaben in € 

Ist 2013 Ist 2014 

3 .135,00 € 9 .604,50 € 

400,00 € 

3 .535,00 € 9.604,50 € 

Plan 2015 

55.000,00 € 

80.000,00 € 

ca. 14.000,OO € 

55.000,OO € 

10.830,00 € 

ca .600,00 € 

215.430,00 € 
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Höhe der Ausgaben 

ZUsätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schul psychologen und 
Schulsozialarbeiter) Schulsozialarbeiterin 23.302,87 { 859,90 { 25.347,55 { 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt 26.837,87 { 10.464,40 { 240.777,55 { 
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I Kosten der schulischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Gemeinde Blankenheim/Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim 
Ansprechpartner: E rwin Nelles 
Telefonnummer: 02449/87-100 

Eigenes Jugendamt (j/n): Inein 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 13.630,35 € 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: € 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen 
(z.B. zur Schaffung von 
Differenzierungsräumen 
oder zur Herstel lung der 
Barrierefreiheit) 

Schülerspezialverkehr mit Taxi für ein Rollstuhlkind (Beschulung erfolgt -

Schülerfahrtkosten erst seit dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Schuljah r  2017/2018 4.795,00 € ca. 12 .000,00 € 

Sonstige Sachkosten 

(z.B. Mobil iar, Lehr- und Höhenverstel lba rer  Schreibtisch mit Stuhl für ein Kind mit fortschreitender 
Unterrichtsmateria l ien, aber auch Sehbehinderung - - ca . 500,00 € 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt - € 4.795,OO € 12.500,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B, Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt - € - € - € 
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I Kosten der schulischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: 
Ansprechpartner: 
Telefonnummer: 

Eigenes Jugendamt (j/n): 

rornheim . 
Frau Garbes 
02222 9437 0 

Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

Baumaßnahmen 
(z.B. zur Schaffung von 
Differenzierungsräumen Erweiterung Europaschule und Heinrich-Böll-Sekundarschule 
oder zur Herstellung der 
Barrierefreiheit) 

Schülerfahrtkosten 

Sonstige Sachkosten 

(z.B. Mobi l ia r, Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 

62.143,29 ( 
14.286,66 ( 

Ist 2013 

- ( 

Höhe der Ausgaben in ( 

Ist 2014 Plan 2015 

Planungskosten 
anteil ig, noch keine 
Angabe zur Höhe 
möglich 

ca . 15.000,00 

noch keine Angabe 
möglich 

- ( ca. 15.000,00 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 83.353,02 147.280,00 306.880,00 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z .B. Schulpsychologen und 194.445,00 162.038,00 129.630,00 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt 277.798,02 ( 309.318,00 ( 436.510,00 ( 
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I Kosten der schu lischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Stadt Brakel 
Ansprechpartner: Herr Heger 
Telefonnummer: 05272/360202 

Eigenes Jugendamt (j/n): Inein 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 26.813,43 { 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: { 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in { 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen Herstel lung eines Akustikraums/Klassenraum 15.000 { 
(z.B. zur SChattung von Um-/Neubau Sanitä ranlagen Schulzentrum/Grundschule 5.000 { 8.000 { 10.000 { niffpn>n7iprl mp�ri:il lmpn oder zur Herstel lung der Aufzugeinbau Schulzentrum Mensa/Schulgebäude 40.000 { R::Irriprpfrpihpit\ 

Anbau einer Rampe Jugendfreizeitstätte/Schülerbetreuung 5.000 { 
Einrichtung von Ruheräumen/Schulzentrum 2.000 { 

Schülerfahrtkosten Beförderung von Schülerinnen und Schüler/Spezia lverkehr 17 .800 { 25.000 { 

Spezia lmobilia r z.B. für Sehbehinderung usw. 2.500 { 4.000 { 
Sonstige Sachkosten (z.B. Gemeinsames Lernen/(Lehr- und Unterrichtsmateria l 1.000 { 1.750 { 3.000 { Mobil iar, Leh r- und 
Unterrichtsmateria l ien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 6.000,00 { 52.050,00 { 82.000,00 { 
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I nklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlen mäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes Schulsozialarbeiter Schulzentrum Personal 9 .000 € 30.000 € 

(z.B.  Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Personal OGS- G rundschulen 15.000 € 15.000 € 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt - € 24.000,OO € 45�000,OO € 
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I Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Breckerfeld 
Ansprechpartner: Herr Seuthe/Herr Dahlhaus 
Telefonnummer: 02338/809-31 bzw. -41 

Eigenes Jugendamt (j/n): Inein 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 7.000,00 € 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen 
(z.B. zur Schaffung von 
Differenzierungsräumen 
oder zur Herstel lung der 
Barrierefreiheit) 

Schülerfahrtkosten 

Sonstige Sachkosten 

(z.B. Mobil iar, Lehr- und 
Unterrichtsmaterial ien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt - € - € - € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlen mäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
192744,62 171085,2 Dolmetscher etc. 

330000 

Beratendes und u nterstützendes 
Personal 
(z .B. Schulpsychologen und 
Schulsozia larbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt 192.744,62 € 171.085,20 € 330.000,00 € 
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I Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: 
Ansprechpartner: 
Telefonnummer: 

Eigenes Jugendamt (j/n): In 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 32.169,47 € 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: € 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen (z.B. zur Umbau eines Klassenraumes für ein hörgeschädigtes Kind (2013); Umbau 
Schaffung von einer OGS behindertengerecht inkl .  barrierefreier Toilette (2014); in 2015 

30.000 € Differenzierungsräumen oder zur geplante Maßnahmen an Grundschulen und Sekundarschule (bislang 
Herstel lung der Barrierefreiheit) verausgabt 3 .200,- €) 

Schülerfahrtkosten nicht erfasst 1.250 € 1.900 € 

Sonstige Sachkosten (z.B. n icht erfasst 2 . 160 € 766 € 

Mobil iar, Lehr- und 
Unterrichtsmateria lien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt - € 3.410,00 € 32.666,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlen mäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt - ( - ( - ( 
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I Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Bünde 
Ansprechpartner: Herr Clausing 
Telefonnummer: 05223 / 161-253 

Eigenes Jugendamt (j/n): 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

: ' 

Baumaßnahmen 
(z.B. zur Schaffung von 
Differenzierungsräumen 
oder zur Herstel lung der 
Barrierefreiheit) 

Schülerfahrtkosten 

Sonstige Sachkosten 

(z.B. Mobil iar, Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 

Art der Maßnahme(n) 

Bau einer Rampe und eines Liftes sowie weitere Maßnahmen zur 
Herstel lung von Barrierefreiheit 

Schülerbeförderung 

Sachausstattung u.a. auch Mobilia r etc. 

13.533�66 € 

". " ,. ': f!' '.. ,;'';'' ,'':' ',,\: ':� '''/ ',' 
Ist'20�3 ,jlst;�q14: 

� '. !-,,<- :--:; ... � � ;..L� , ,. ., :;:,- • �. .k. 
'�3,8(�O�ilb� �" "f \ ,. ,, ; 

Plan 2015 

80.000,00 

23.264,86 

16.500,00 

119.764,86 
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Zusätzliche Maßnahmen Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, Finanzierung der Umsetzung schulischer Inklusion (Personalkosten für 

Dolmetscher etc. I ntegrationshelfer etc. des Jugendamtes) 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B .  Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im zusätzlicher Personaleinsatz 
Offenen Ganztag 

Gesamt 

Ist 2013 

106.925�0� 

-, 

, 0,00 

106':925'08 , , I , ' 

Höhe der Ausgaben 

Ist 2014 Plan 2015 

152,240,66 201.584,24 

0,00 58.000,00 

lS�:240i66 259�584/24 
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I Kosten der schulischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Stadt Coesfeld 
Ansprechpartner: Stefanie Benting 
Telefonnummer: 02541-939-2308 

Eigenes Jugendamt (j/n): 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 65.619,72 ( 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 11.591,44 ( 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Ba umaßnahmen (z.B.  zur Bau von Rampen und E inbau von Drehtürantrieben -Laurentiusschule 120000 
Schaffung von 

E inbau von Drehtürantrieben - Kardina l-von-Galen-Schule 43.000,00 Differenzierungsräumen oder zur 
Herstel lung der Barrierefreiheit) 

Schülerfahrtkosten Taxibeförderung / öffentliche Verkehrsmittel 7.625,54 ( 3 .939,00 ( 4.500,00 ( 

Sonstige Sachkosten 

(z .B.  Mobil iar, Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, aber auch Spezielle Mobi l iar, Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmaterial (teilw. geschätzt) 6.981,54 ( 5.000,00 ( 5.000,00 ( 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 14.607,08 ( 128.939,00 ( 52.500,00 ( 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Hochrechnung der Kosten für Schulbegleitungenjschul ische 
Integrationshelfer. Durchschnittliche Fallzah len:  5 Fälle in 2013, 9 Fälle in 178.200,00 € 
2014, 14 Fälle in 2015 (bisher noch 4 Neuanträge) 

49.500,00 € 89. 100,00 € 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt 49.500,00 € 89.100,00 € 178.200,00 € 
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I Kosten der schul ischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

�tadtJ�eme;nde: �tadt rmsdetten 
Ansprechpartner: Herr Westers 
Telefonnummer: 02572 922 104 

Eigenes Jugendamt (j/n):  
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 58.999,53 € 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 11.894,85 € 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen 
(z.B. zur Schaffung von 

Differenzierungsräumen 
oder zur Herstellung der 6.000 € 6.000 € Barrierefreiheit) M aßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik. 6.000 € 

Inklusionsbedingte Schülerfahrkosten an Grundschulen steigen. Durch d ie 
Auflösung der Förderschule sinkt a l lerdings die Gesamtsumme der 

Schülerfahrkosten Schülerfahrkosten im Haushalt der Stadt. In Summe wird die Belastung 48.000 € 69.000 € 69.000 € durch Schülerfa hrkosten allerdings annähernd gleich bleiben, da davon 
auszugehen ist, dass die Kreisumlage entsprechend steigen wird, da a l le 
Förderschüler an Förderschulen in Kreisträgerschaft gehen. 
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Sonstige Sachkosten 

(z.B.  Mobil iar, Lehr- und Ausstattungsgegenstände wie Treppenraupe, Mikrofone, Schulmöbel, Unterrichtsmaterial ien, aber auch 8.000 € 3.800 € 1.700 € 
Kosten für den laufenden Betrieb) Tonsäulen 

Gesamt 62.000,00 € 78.800,00 € 76.700,00 € 



E ebungsbogen Inklusion Seite 3 von 3 

Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlen mäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
. Doin letsrher etc. 

I ntegrationshelfer, Zahl der Fälle von 8 Kindern/Jugendlichen auf 22 Kinder 
/ Jugendliche gestiegen; zuzüglich 9 al lgemeine Integrationshelfer im FSJ 141.840,82 144.549,38 528.220,00 
bzw. BFD 

Beratendes und u nterstützendes 
Personal 
(z.B .  Schulpsychologen und Schulsozialarbeit vormals an Förder- und Hauptschule, inzwischen auch an 
Schulsozialarbeiter) 5 von 7 Grundschulen und an allen weiterführenden Schulen (2 

Realschulen, 1 Gymnasium) .  Kostensteigerung nur  moderat, da die 127.100 130.900 149.840 städtische Förderschule zum 31 .07.2015 aufgelöst wird . 
Inklusionsbedingter Einsatz der städtischen schulpsychologischen 
Beratungsstelle ka nn nur geschätzt werden ( 10 %).  

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag Einstieg in sozia le Gruppenarbeit im Rahmen OGS 5.000 

Gesamt 268.940,82 € 275.449,38 € 683.060,00 € 
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I Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Stadt Erftstadt 
Ansprechpartner: Frau Gerlach 
Telefonnummer: 02235/409-3 18 

Eigenes Jugendamt H/n): 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 70.110,81 ( 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 14.492,63 ( 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen Einbau behindertengerechter Duschen und WC in Sportha l le 40.000 
(z.B. zur Schaffung von 
Differenzierungsräumen Einbau Behinderten WC in Hauptschule 9.000 
oder zur Herstel lung der 
Barrierefreiheit) Schaffung von 4 Differenzierungsräumen in einer Grundschule 15 .000 

Einbau Akustikdecke in einer Grundschule, anteilig 1.500 
Einbau Behinderten WC in einer Grundschule, anteilig 10.000 
Bau einer Rampe im Eingangsbereich einer Grundschule 3.800 
Einbau behindertengerechter Duschen und WC in Sporthal le 22.000 

Schülerfahrtkosten Übernahme von PrimaTicket und Taxikosten 7 .150 3 .950 2 .000 

Sonstige Sachkosten 

(z.B. Mobil iar, Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, aber auch Lehr- und Unterrichtsmateria l ien 5.000 5.600 12 .000 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Mobil iar 10.000 
Gesamt 52.150,00 ( 37.350,00 ( 57.500,00 ( 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Schulbegleitung durch Integrationshelfer (2013/14: jeweils 111 Monate 241.000 241.200 335.000 
und 2015 vorassichtlich 154,5 Monate) 

Beratendes und unterstützendes 
Personal  
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im Die erhöhte Landeszuweisung für Kinder mit sonderpädagogischen 

Offenen Ganztag Unterstützungsbedarf wird an die Trägervereine des "Offenen Ganztags" in 
vollem Maße weitergeleitet. 

Gesamt 241.000,00 € 241.200,00 € 335.000,00 € 
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I Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Stadt Erwitte 
Ansprechpartner: Frau Marbeck 
Telefonnummer: 02943/896-102 

Eigenes Jugendamt (j/n): Inein 
�--�--�--��-----------------------------------+--------------, 

Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 21.562,76 € 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: € 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 

Errichtung einer behindertengerechten Toilettenanlagen in der 15000 
Baumaßnahmen (z.B. zur Sekundarschule/ Hauptschule 
Schaffung von Errichtung einer Aufzugsanlage in der Sekundarschu le 
Differenzierungsräumen oder zur Errichtung von behindertengerechten Toilettenanlagen in mehreren 
Herstel lung der Barrierefreiheit) Schulen und eines Aufzugs bereits in den Jahren vor 2013 

Schülerfahrtkosten 2010 - 2012 = rd. 1 .400 € 700 400 

Schumöbel für körperl ich beeinträchtigte Schüler/innen, Mobil iar für 
Sonstige Sachkosten (z.B. Behindertentoiletten, Beschäftigungsmaterial, Unterrichtsmaterial u .a .  
Mobiliar, Lehr- und in den Jahren 2009 bis 2011 wurde Bereits Inventar u.ä.  für rund 5.500 € 
Unterrichtsmateria lien, aber auch angeschafft. 1 .000 € 2 .000 € 
Kosten für den laufenden Betrieb )  Kleinere Anschaffungen, z .B .  von Unterrichtsmaterial, wurden in Vorjahren 

aus den Schu l  budgets gezahlt und nicht gesondert aufgelistet. 

Gesamt 1.700,00 € 17.400,00 € 

Plan 2015 

39000 

0 

21.000 

60.000,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlen mäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 · 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

.. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im erhöhte Zuschüsse an Maßnahmeträger; die erhöhten Einnahmen durch 4.000 5.000 8.000 Offenen Ganztag höhere Landeszuschüsse wurden bereits abgerechnet 

Gesamt 4.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 
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I Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: 
Ansprechpartner: 
Telefonnummer: 

Eigenes Jugendamt (j/n): 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 62.841,90 ( 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten:  9.939,32 ( 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in ( 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen Herste llung von Differenzierungsräumen in  der Sekundarschule Geldern 1.950,00 ( 76.694,00 ( 35.000,00 ( 
(z. B .  zur Schaffung von 
Differenzierungsrä umen 
oder zur Herstel lung der Herstellung von Differenzierungsräumen in der Albert-Schweitzer Schule 0,00 ( 0,00 ( 50.000,00 ( Barrierefreiheit) 

Wegstreckenentschädigung für d ie Schülerbeförderung 0,00 ( 325,00 ( 500,00 ( 
Schülerfahrtkosten 

Sonstige Sachkosten 0,00 ( 0,00 ( 0,00 ( 

(z.B.  Mobi l iar, Leh r- und 
Unterrichtsmateria l ien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 1.950,00 ( 77.019,00 ( 85.500,00 ( 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlen mäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, Integrationshilfen in den Regelschulen 108.839,00 ( 167.617,00 ( 142.838,00 ( Dolmetscher etc. 

- 2013: 5 I-Helfer mit 3.455 Std bzw. (Z) 314 Std. monatlich 
- 2014 10 I-Helfer mit 5.444 Std. bzw. (Z) 495 Std. monatlich 
- 2015: 8 I-Helfer mit 4.690 Std. bzw. (Z) 426 Std . monatlich 

Integrationshilfen in der Förderschule 36.814,00 ( 52.618,00 ( 44.844,00 ( 
- 2013: 2 I-Helfer mit 1 .178 Std. bzw. (Z) 107 Std. monatlich 
- 2014: 3 I-Helfer mit 1.775 Std. bzw. (Z) 148 Std. monatlich 
2015: 2 I-Helfer mit 1.576 Std. bzw. (Z) 143 Std. monatl ich 

Beratendes und unterstützendes Beschäftigung von Schu lsozialarbeitern in den Schulen 0,00 ( 0,00 ( 29.528,00 ( Personal 
(z.B. Schulpsychologen und Bis 2013 wurde aus dem BuT-Förderprogramm teilweise an den Schulen 
Schulsozialarbeiter) inklusive Schulsozialarbeit mit städtischen Personal unterstützt. Ab 2015 

werden hier 2 Sozia larbeiter anteilig eingesetzt, die al lerdings auch für 
nicht inklusive Kinder "zuständig" sind; die konkreten Anteile "nur" für die 
Inklusion können derzeit noch nicht ermittelt werden. 

Zusätzliche Personalkosten im Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen nach Abzug der zusätzlichen 10.010,00 ( 20.256,00 ( 20.275,00 ( 
Offenen Ganztag GU-Förderung des Landes in der GU-Schule. 

Gesamt 155.663,00 ( 240.491,00 ( 237.485,00 ( 
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Kosten der schul ischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Stadt Geseke, An der Abtei 1, 59590 Geseke 
Ansprechpartner: Herr Knoke 
Telefonnummer: 02942/500-40 

Eigenes Jugendamt (j/n): Lnein 
����--���--��----------------------�----------� 

Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten:  42 .083,12 ( 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: ( 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 

Baumaßnahmen Rampe Sekundarschule (SKG) 1.000 ( 

Differenzierungsräume SKG; 1 .  BA 
(z.B. zur Schaffung von a) Baukosten 20.000 € 
Differenzierungsräumen oder b) M iete 6.071 ( 14.570 ( 
Herstel lung der Barrierefreiheit) 

Aufzug SKG 

Hebebühne SKG (ehemalige Hausmeisterwohnung) 

Differenzierungsräume SKG; 3 .  BA 

Differenzierungsräume SKG; 2. BA (Bestand) 

WC barrierefrei 

Umbau SKG; hier: Hauswirtschaftsbereich barrierefrei 

Plan 2015 -

14.570 € 

153.000 € 

20.000 € 

255.000 € 

63.000 ( 

60.000 € 

4.500 ( 
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Schülerfahrtkosten Taxibeförderung 4.200 € 4. 189 € 3 .914 € 

Sonstige Sachkosten 

(z.B. Mobil ia r, Lehr- und 
Unterrichtsmaterial ien, aber auch Mobil iar 5.415 € 1.264 € 1 .185 € 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.418 € 3.831 € 

Gesamt 36.686 € 21 .441 € 579.000 € 
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I inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Die Kosten der I ntegrationshelfer werden indirekt über die Kre isum lage 
mitfinanziert. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt - € - € - € 
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I Kosten der schulischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: 
Ansprechpartner: 
Telefonnummer: 

rtadt Grevenbrolch 

Eigenes Jugendamt (j/n) :  
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 104.076,71 € 

Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 18.383,75 € 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen (z .B.  zur 
Herrichtung eines Klassenraumes für die E inrichtung einer Einga ngsklasse m it 

Schaffung von 14.000 

Differenzierungsräumen oder zur 
einer integrativen Lerngruppe im Erasmus-Gymnasium. 

Herstel lung der Barrierefreiheit) Schaffung von 4 neuen Differenzierungsräumen (a 3 1  qm Grundfläche) im 

Rahmen des Neubaus des Erweiterungsgebäudes für die Gesamtschule 1 1  am 275.000 

Standort Parkstraße. 

Kosten je qm Netto-Grundfläche ca . 2 .200 € ( inkl .  Baunebenkosten und MWSt.) 

Erstel lung von zwei zusätzlichen behindertengerechten WCs (a 6,5 qm), sodass 
30.000 

auf jeder Etage ein Behinderten-WC zur Verfügung steht. 

Kosten je qm Netto-Grundfläche ca . 2 .300 € ( inkl .  Baunebenkosten und MWst. 

Schaffung einer Evakuierungszone auf jeder Etage, aus der im Brandfa l l  
36.000 

Rollstu h lfahrer sicher evaku iert werden können (gemäß Forderung des 

Brandschutzkonzeptes) .  Herstel lung von 3 Stück T30/RS-Rohrra hmentüren mit 

Offen ha ltung, Ausführung eines nicht brennbaren Boden belags, etc; je Etage ca . 

12.000 € ( inkl .  Baunebenkosten und MWSt.) 

Anschaffung von zwei Evakuierungsstühlen a 1.000 € brutto 2 .000 
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Schülerfahrtkosten Taxikosten und Spezialverkehr 4.500 22 .000 40.000 . 

Sonstige Sachkosten 

(z.B. Mobiliar, Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 18.500 € 22.000,OO € 383.000 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in€ 

Zusätzliche Maßnahmen Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Integrationsassistenten urid lerntherapeutische Förderung gem §35a 5GB VII I  318.700 472.000 571.100 

Beratendes und unterstützendes 
Persona l 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schu Isozialarbeiter) 

. 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt 318.700,00 € 472.000,00 € 571.100,00 € 

-
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I Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: 
Ansprechpartner: 
Telefonnummer: 

rronau 
Dari, Ströing 
02562-12362 

Eigenes Jugendamt O/n): 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

Baumaßnahmen 
(z.B. zur Schaffung von 1.  Umbau und Erweiterung der ehem. Schi l lerschule zu einer inklusiven 

Differenzierungsräumen oder zur Grundschu le :  Schaffung eines Snoezel raums, Einzeltherapieräume, Beh. 
Herstel lung der Barrierefreiheit) WC mit Dusche und Wickelmöglichkeit, Differenzierungsräume, Einbau 

Aufzug (2013/2014) 

2. Umbau und Erweiterung der ehem. Carl-Sonnenschein-RS zu einer 
Sekundarschule :  Errichtung Beh. WC mit Dusche und Wickelmöglichkeit, 
Therapieraum 
3 .  Umbau und Erweiterung der ehem. Hermann-Gmeiner-Schule zu einer 
Gesamtschule:  Einrichtung Beh. WC mit Dusche und Wickelmöglichket, 
Therapieraum, Einbau Aufzug. 

Schülerfahrtkosten Taxi- und Busfahrten 

78.261,29 € Schuljahr (2014/2015) 
15.506,93 € Schu ljahr (2014/2015) 

Höhe der Ausgaben in € 

Ist 2013 Ist 2014 

578.000 

.-

8.000 12.000 

Plan 2015 

98.000 

225.000 

15.000 
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Sonstige Sachkosten 

(z.B. Mobil iar, Lehr- und Möbel, Sanitätsbedarf, E inzeltherapieausstattung, Unterrichtsmateria lien 19.000 88.000 82.000 

Unterrichtsmaterialien, aber auch und sonst. diverse Anschaffungen, Medienausstattung 

Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 27000 678000 420000 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, I ntegrationshelfer gesamt: 767/ Lerntherapie gesamt: 257 165.000 225.000 350.000 

Dolmetscher etc. 

Dolmetscher 3 .000 2 .000 5 .000 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schul psychologen und 
Schulsozialarbeiter) . 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt 168000 227000 355000 
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I Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: 

Ansprechpartner: 
Telefonnummer: 

Eigenes Jugendamt (jjn): 

Stadt Harsewinkel 
R.  PaweljBauverwa ltung 
Monika R ickejSchulverwaltung 
05247 935 130 j 935 158 

Inein 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: _ 

Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

Baumaßnahmen 
(z.B. zur Schaffung von 

Differenzierungsrä umen 
oder zur Herstel lung der 
Barrierefreiheit) 

Einbau eines Pflegebads in der Kardinal- von- Galen Grudschule und Einbau 
eines Aufzugs im Schulzentrum 

47.455,78 € 
€ 

Ist 2013 

Höhe der Ausgaben in € 

Ist 2014 Plan 2015 

33.050,59 179.000,00 
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Schülerfahrtkosten Beförderung von Kindern im Rol lstuhl, Beförderung zur Matthias-Claudius- 28.500,00 ( 24.900,00 ( 25.000,00 ( Schule nach Oesterweg wegen feh lender Förderschule am Ort, etc. 

Sonstige Sachkosten 

(z.B. Mobil iar, Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, aber auch Mobil iar für ein Kind im Rollstuhl an der Gesamtschule 1 .550,00 ( 3.420,00 ( 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Behinderten WC inkl .  Dusch und Waschmöglichkeitin der Kardinal-von- 5 .500,00 ( Galen-SchulejPflegeliege 

Geräuschdämmung Klassenraum Löwenzahnschule 2.200,00 ( 

Geräuschdämmung Klassenraum Astrid-Lindgren-Schule 2.200,00 ( 

Gesamt 30.050,00 ( 65.650,59 ( 209.620,00 ( 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

, 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B .  Schulpsychologen und 
Schulsozia larbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt - € - € - € 
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I Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Hattingen 
Ansprechpartner: Frau M icha l lek 
Telefonnummer: 02324 - 204 4203 

Eigenes Jugendamt (j/n): Ii 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 63 .200,00 € 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 13.500,OO € 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 
Inklusionsbedingte 

Art der Maßnahme{n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 
Maßnahmen 

Folgejahre mind. 
Baumaßnahmen 
(z. B .  zur Schaffung von Die Vorgabe von konkreten zukünftigen Baukosten gestaltet sich schwierig, da 
Differenzierungsräumen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung derzeit noch nicht hinreichend 
oder zur Herste llung der sicher feststeht, welche Schulen, wie umgebaut werden müssen. Zu 
Barrierefreiheit) berücksichtigen ist, dass noch in 2012/2013 das ehemal ige 

Hauptschulgebäude des Stadt Hattingen für ca. 160.000,- Euro für die Nutzung 
a ls Förderschule umgebaut wurde. Eine Investition die jetzt hinfäl l ig ist und 
darüber hinaus weitere Investitionen erforderlich macht um das Gebäude 160.000,00 € € 100.000,00 € -

nunmehr für andere Zwecke zu ertüchtigen. Weiterhin wurden in den let�ten 
Jahren in der Gesamtschule rd . 10.000,- Euro für kleinere 
I nklusionsmaßnahmen verausgabt. Für die Zukunft gibt es verschiedene 

. Handlungsalternativen zum Umbau unterschiedlicher Schulen.  Geht man 
davon aus, dass mindestens 10 % der Umbaukosten aufgrund der Vorgaben 
zur Inkl usion verursacht werden, sind Umbaukosten von 100.000,- bis zu 
500.000,- Euro je nach Handlungsalternative zu berücksichtigen. 
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Schülerfahrtkosten - €  13.000,00 € 13.000,00 € 

Sonstige Sachkosten 
(z. B. Mobil iar, Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, aber 
auch Kosten für den laufenden 
Betrieb) - €  2 .000,00 € 1.000,00 € 

Gesamt 160.000,00 € 15.000,00 € 114.000,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfeLMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 
I ntegrationshelfer, 
Schulbegleiter, Dolmetscher 
etc. 

163.000,00 { 249.000,00 { 350.000,00 { 

Beratendes und 
unterstützendes Personal  
(z. B .  Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

- {  - { - {  

Zusätzliche Personalkosten im - {  
Offenen Ganztag 

- { - {  

Gesamt 163 .000,00 { 249.000,00 { 350.000,00 { 
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I Kosten der schulischen I nklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Sch loß Holte-Stukenbrock 
Ansprechpartner: Frau Kerstin Steinmeier 
Telefonnummer: 05207 / 8905-110 

Eigenes Jugendamt (j/n): Inein 
�-------------------------------------------------+------------� 

Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten:  43.413,81 € 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: € 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 

Baumaßnahmen 
(z. B. zur Schaffung von 
Differenzierungsräumen Umbau eines bestehenden Ra umes zu einem Pflege bad (Hauptschule) 

42.500 € 48.500 
oder zur Herstel lung der sowie Schaffung von Differenzierungsräumen für die Gesamtschule It. 
Barrierefreiheit) Raumkonzept 

Schülerfahrtkosten 

Sonstige Sachkosten 

(z.B. Mobil iar, lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, aber  auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 42.500,OO € 48.500,OO € 

Plan 2015 

100.000 

100.000,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt - ( - ( - ( 
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I Kosten der schulischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Stadt Höxter 
Ansprechpartner: Maria Franke 
Telefonnummer: 05271/963-4000 

Eigenes Jugendamt (j/n): Inein 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 45.160,34 € 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten:  € 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Aufzug im Schulzentrum Höxter im Rahmen der Barrierefreiheit für die 
Baumaßnahmen Hauptschule, Sekundarschule und Realschule 200.000,00 € 

(z. B. zur Schaffung von Verbindungsgang zwischen dem Haupt-/Sekundarschul- und dem 
Differenzierungsräumen oder zur Rea lschulgebäude um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen 1 .050.000,00 € 
Herste l lung der Barrierefreiheit) 

Schaffung von Differenzierungsräumen im Bereich der Hauptschule, der 
Sekundarschule und des Gymnasiums 100.000,00 € 100.000,00 € 30.000,OO € 

Einbau von schal lhemmenden Decken für Kinder mit einem Förderbedarf 
im Bereich Hören und Kommunikation (Sekundarschule) 5.000,OO € 5.000,OO € 

Schaffung von Behindertentoi letten (Hauptschule, Sekundarschule) 50.000,00 € 50.000,OO € 

Ausbau einer Dachgeschosswohnung zu I nklusionsräumen für die GGS 
Ottbergen 60.000,OO € 
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zusätzlich anfa llende Schülerfahrkosten, da d ie Kinder n icht d ie 
nächstgelegene Grundschule sondern eine Schwerpunktschule besuchen; 
Schließung der städt. Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen zum 

Schülerfahrtkosten 31.07.2015, da durch die I ntegration und Inklusion der Elternwille zum € € 25 .000,00 € - -

größten Teil zugunsten einer Regelschule ausfällt; 
E inrichtung von zentralen Auffangklassen 
Taxibeförderung für Kinder, die aufgrund ihres Förderbedarfs nicht mit 
öffentlichen Beförderungsmitteln befördert werden können 

Sonstige Sachkosten 

(z .B .  Mobil iar, Lehr- und Lehr- und Unterrichtsmaterialien, 

Unterrichtsmaterial ien, aber auch Mobil iar, 8.000,00 € 10.000,00 € 25.500,OO € 
Kosten für den laufenden Betrieb) Ausstattung der entsprechenden Räume mit neuen Medien 

�esegerät für ein sehbinhindertes Kind 
Gesamt 158.000,00 € 165.000,00 € 1.395.500,00 € 



Erhebungsbogen Ink lusion 

Zusätzliche Maßnahmen 

I ntegrationshelfer, Schu lbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal  

(z.B.  Schulpsychologen und 
Sch u Isozia la rbeite r) 

Zusätzl iche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt 

Seite 3 von 3 

Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs 

I '  

Einstel lung eines Schu lsoziala rbeiters für die Sekundarschule Höxter, um 
bereits am Anfang die I nkusion zu ermöglichen und zu fördern 

Anstieg der Personalkosten im OGGS-Bereich für die Betreuung der Kinder 
mit Förderbedarf 

zusätzlicher freiwil l iger Betrag der Kommune für diese Kinder 

Höhe der Ausgaben 

Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

- { 16.500,00 { 33.000,00 { 

- { 1.400,00 { 4.100,00 { 

26.900,00 { 47.300,00 { 93.900,00 { 
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I Kosten der schulischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Isselburg 
Ansprechpartner: Herr Schaffeid 
Telefonnummer: 02874/91128 

Eigenes Jugendamt (j!n): In 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 

Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

Baumaßnahmen 
(z. B .  zur Schaffung von 
Differenzierungsräumen Veränderung eines Raumzuschnitts 
oder zur Herstel lung der 
Barrierefreiheit) 

Schülerfahrtkosten 

Sonstige Sachkosten Mobiliar und Unterrichtsmateria l ien 

(z .B. M obil iar, Lehr- und 
Unterrichtsmaterial ien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 

13.344,18 € kein e  Trennung zwischen Sachkosten 

€ und Personalkosten angegeben '--------.... 

Höhe der Ausgaben in € 

Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

3000 

12000 

- € - € 15.000,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

10000 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt - € - € 10.000,00 € 
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I Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Gemeinde Jüchen 
Ansprechpartner: Herr Krahwinkel 
Telefonnummer: 02165/915-4000 

Eigenes Jugendamt (j/n): Inein 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 3 1 .000 { 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: € 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen 
(z.B. zur Schaffung von Behindertengerechter Umbau der Sekundarschule einschI .  Schaffung von 
Differenzierungsräumen Differenzierungsräumen 300.000 2.000 200.000 
oder zur Herstellung der 
Barrierefreihe it) 

Schülerfahrtkosten Beförderung von körperlich behinderten Schülers 61.500 42.000 22.000 

Sonstige Sachkosten 

(z. B. Mobil ia r, lehr- und 
Unterrichtsmateria lien, aber auch Beschaffung von M obil iar, Lehr- und lernmitteln 60.000 10.000 20.000 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 421.500,00 { 54.000,00 { 242.000,00 { 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

., 
Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
0 0 Dolmetscher etc. 

0 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 0 0 

(z.B. Schul psychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

0 

Zusätzliche Personalkosten im 0 0 

Offenen Ganztag 0 

Gesamt - ( - ( - ( 



IKosten ,der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassung�bes.(:hwerde 

Stadt/Gemeinde: 
Ansprechpartner: 
Telefonnummer: 

Eigenes Jugendamt (j/n): 

Stadt Kevelaer 
Herr Beigeordneter Marc Buchholz 
02832.- 122,..205 '. 

Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsb,�ingte Maßnahmen 

Baumaßnahmen 
(z.B. zur Schaffung von 

renzierungsräumen 
zur Herstellung der 

rrierefreiheit) 

Art der Maßnahme(n) 

Mit Beginn des S�huljahres 2014/2015 wurde d ie . '  erschule in Kevelaer'> 
ufgelöst. Gleichzeitig wurde der Beschluss über die sukzessive Auflösung 

I-!aupt- und Rea lschule zugunsten einer neuen 8;:zilgigen Gesamtschule 
roffen .  Bereits im ersten Schuljah r  wurden an  der Ges�,mtschule 

Kevelaer-Weeze .16 Kinder m it sonderpädagogischer Förderung 
l a u ,,,,,,:,, ommen. Auch zum Schuljahr 2015/2016 wurde die gleiche Anzahl 
Kinder mit SPF angemeldet. Aufgrund der zu erwart�nd�n Schü(erzahl m it 
sond�rpäd. Förderung ist der Bau oder Erwerb zusät�Jichen Schulraums 
notwendig(Endausbau der Gesamtschule (K1 5- 10 x .l.6= 96 Kids zzgl. 

ufe).  Da der vorhandene Schulraum die Möglic.h�eiten zur 
individuellen Fürderung'für derart viele Kinder n icht zuläst, ist der Bau oder 
Erwerb zusät.zlichen Schulraums notwendig. E in Ang�bot .zum Erwerb ger 
direkt am Schulzentrum liegenden bisherigen KreisfördeJschule beJegt die 
ausg.weisenen Kauf- und Investitionskosten die jetzt für 2016/2017 
eingeplant werden müssen. In den Jahren 2013 und 2014 wurden die 
'3""''''''''''benen n für Einzelfallhilfen .. n1r .. ,,: ... "' i,.. 

47.25.7.70 € .  

Plan 2015 

; . 

2A!8,80 1.200.000,00 



Schülerfahrtkosten 14.967,00 € 15.4.14,00 € 15.414,00 € 

Sonstige Sachkosten �.� . 

(z.B. Mobil iar, Lehr- und 
Unterrichtsmaterial ien, aber auch 3.000,OO € 4.000,OO € 5.000,OO € 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 23.297,12 � ;i '. 
2:L8�2;.SQ,€ 1.220.414,00 € . .. , 



-!1öJi ·ct&��.n 
;! I:''.: '��:/�"' '-�� :��7 '-, -:- " ' . .  ' 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshHfe/Maßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist �914 Plan 2015 

" ,": " ,  ' . 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Integrationshilfe in der Schule, Schuljahre 2013/2014 (14 Fä lle) und 69,;000,00 .� l1�.OOO,OO € 125.000,00 € 2014/2015 (19 Fälle) 

, ]../� 

Beratendes und unterstützendes ,. . ; .. ' ,,>: .L" y�?;:�. -.' -. . 

Personal 
(z.B. Schulpsychologen und \l 

Schulsozia larbeiter) Koordinationspersonal für die kommunalen Integrat!onsfachkräfte, 
Abstimmung mit Lehrpersonal und Eltern Tarif Sl1 mit 10 Wochenstunden. 13:631�ßO-� .. ' 2;7.293,60 € 30.000,00 € 
inkl. Pers.N K  It. KGSt 52,43 € Fachleistungsstundex52 Wochen 

1<, " 

.' 

- .,�. " �';, ' 

- � .... - -, ' f : , '  ".;>l'" �.,., 

1 
Zusätzliche Personalkosten im Kind.er  in  der OGS werden bei den beiden Trägern AWO und Caritas mit 

7.500,PO � 10.000,00 € Offenen Ganztag einem Pauschalbetrag in Höhe von 500 € je Kind und Schuljahr finanziert. 14.500,00 € 

.
. ' .> 

neben 90 -131;'80tl VI"';:, " \'a$:�3 ,f>lH: 169.500,00 € " '. , . - J\ , '� :;,:,-"  
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I Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: 
Ansprechpartner: 
Telefonnummer: 

Eigenes Jugendamt (j/n):  IKleve 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 78.399,38 { 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 13.212,56 € 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen Rea lschule Kleve 
(z.B. zur Schaffung von Einbau eines Behindertentreppenliftes 12 .500 
Differenzierungsräumen 
oder zur Herstel lung der Sekundarschule Kleve ( Ackerstr. ) 
Barrierefreiheit) An legung einer Ram pe für Behinderte 9.500 

Anstrichsanierung eines Pflege- Aufentha ltsraum 2.450 

Karl-Leisner Schule 
I ntsta llation einer Behindertentoilette mit Pflegraum 30.000 

Schülerfahrtkosten 2853 2530 9500 

Sonstige Sachkosten 

(z.B.  Mobil iar, Lehr- und 
U nterrichtsmaterialien, aber auch Leslampe, Stuhl, Liege, Laptop, Liege, Tisch. 4369 7407 1500 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 7.222,00 € 9.937,00 € 65.450,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Bewil l igte Integrationshelfer als Maßnahme gem. §35a 5GB VI I I  180000 195000 155000 

Zusätzliches Personal zur Antragsbearbeitung der Anträge auf 
Integrationshilfen als Maßnahme nach §35a 5GB VI I I  (Gesamtzah l  der 5000 16000 17000 
Anträge 2013: 22; 2014: 39; 2015: 38) 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z .B.  Schulpsychologen und Aufwendungen für Schulsozialarbeit (zusätzlicher Ausbau, der erst ab  2011 195000 205000 230000 Schulsozialarbeiter) erfolgt ist) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt 380.000,00 € 416.000,00 € 402.000,00 € 
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I Kosten der schul ischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Gemeinde Langenberg 
Ansprechpartner: Herr Schaumburg/Frau Kammertöns 
Telefonnummer: 05248/508-22 + 508-25 

Eigenes Jugendamt (j/n): Inein 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 7 .500,OO € 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: € 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen (z.B. zur 
Schaffung von Scha lldämmung Klassenraum 2 .000 0 O €  Differenzierungsräumen oder zur 
Herstel lung der Barrierefreiheit) 

Schülerfahrtkosten Schülerfahrtkosten 4.000 € 4.000 € 4.000 € 

Sonstige Sachkosten 

(z.B. Mobil iar, Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, aber auch 1 .500 € 3 .500 € 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 6.000,00 € 5.500,00 € 7.500,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlen mäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schu lpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt - € - € - € 
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I Kosten der schulischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Gemeinde Lind lar 
Ansprechpartner: Frau Ingrid Neumann 
Telefonnummer: 02266-96404 

Eigenes Jugendamt (j/n) :  Inein 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten:  32.601,00 € 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: € 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) - Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen 
(z. B .  zur Schaffung von 
Differenzierungsräumen Schaffung von akutstischen Maßnahmen 5000 2000 11000 
oder zur Herstellung der Bau von behindetengerechter Duschmöglichkeit 
Barrierefreiheit) 

Schülerfahrtkosten 2400 3800 4000 

Sonstige Sachkosten 

(z .B .  Mobil iar, Lehr- und Ausstattung Schülerarbeitsplatz Förderbedarf Sehen 600 

Unterrichtsmateria lien, aber auch Ausstattung Arbeitsplatz Soderpädagogin mit Lehr und Unterrichtsmaterial 1000 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 8.000,00 € 5 .800,OO € 16.000,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

n iederschwell iges Beratungsangebot 3000 6000 

Zusätzliche Personalkosten im 
15000 Offenen Ganztag 

Gesamt - € 3 .000,00 € 21.000,00 € 
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\ Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Meschede 
Ansprechpartner: Kristina Miku lic 
Telefonnummer: 0291/205 -142 

Eigenes Jugendamt (j/n): Inein 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 56.058,56 € 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen Schaffung von Differenzierungsräumen - - 47.000,OO € 

(z.B.  zur Schaffung von 
Differenzierungsräumen oder zur 
Herstellung der Barrierefreiheit) 

Schülerfahrtkosten 27.000,OO € 45.000,00 € 49.000,OO € 
Sonstige Sachkosten 5.000,00 € 11 .000,00 € 11.000,00 € 

(z.B. Mobil iar, Lehr- und 
Unterrichtsmateria lien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

I 

Gesamt 32.000,00 € 56.000,OO € 107.000,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

- - -

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes - - -

Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 
Zusätzliche Personalkosten im - - -

Offenen Ganztag 

Gesamt - - - -
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IKosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 
Stadt/Gemeinde: Stadt Moers 

Ansprechpartner: Herr Wortmann 

Telefonnummer: 02841/201-414 

Eigenes Jugendamt Ii/n): lia 

e für inklusionsbedingte Sachkosten: Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschal 

Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusion spauschale für Personalkosten: 

Gesamt 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen (alles ca. -Angaben) 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

Baumaßnahmen Grundschule Eschenburg, Teilstandort Annastraße: 

(z.B. zur Schaffung von Differenzierungräume, Multifunktionsraum, Pflegeraum: 

Räumen oder zur Baukosten: 

Herstellung der Einrichtungskosten 

Barrierefreiheit Herstellung Barrierefreiheit 

Summe 1 

Grundschule Eichendorff 
Differenzierungräume, Multifunktionsraum, Pflegeraum: 

Baukosten 

Einrichtungskosten 

Herstellung Barrierefreiheit 

Summe 2 
Summe + Summe 2 

Schülerfahrtkosten 
Erweiterung einer Schulbuslinie um mehrere Einstiegspunkte und einen 

zusätzlichen Ausstiegspunkt (Anne-Frank-Gesamtschule) 

voraussichtlich 2 Taxitransporte 

Summe 

Sonstige Sachkosten Hilfsmittel/Einrichtung/Ausstattung für 7 Kinder 

(z.B. Mobiliar, lehr- und zusätzl. Budget für 30 Kinder Sek I 

Gesamt 1 
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154.526,55 € 

26.949,99 € 

181.476,54 € 

Höhe der Ausgaben in € 
Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

100.000 € 

35.000 € 

110.000 € 

245.000 € 

1 10.000 € 

35.000 € 

60.000 € 

205.000 € 

450.000 € 

8.000 € 

6.000 € 

14.000 € 
14.000 € 
5.000 € 

- € - € 483.000 € 
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Zusätzliche Maßnahmen 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 

Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 

Personal 

(z.B. Schul psychologen und 

Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 

Offenen Ganztag 

Personalkosten 0,5 Stelle Fachdienst 

Schule 

Gesamt 2 
Gesamt 1 + Gesamt 2 
Landeszuweisung 

Fehlbetrag 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen (alles ca.-Angaben) 

Höhe der Ausgaben 

Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlen mäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 

Integrationshelfer: 32 Hilfen auf Basis § 35 a SGB XIII, 

zur Zeit keine Angaben 

- € - € 

Plan 2015 

1.123.000 € 

25.000 € 
1.148.000 € 
1.631.000 € 

181.471 € 
-1.449.523 € 
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I Kosten der schulischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Gemeinde Morsbach 
Ansprechpartner: Frau Hammer 
Telefonnummer: 02294/699-200 

Eigenes Jugendamt (j/n): In 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 14.454,00 ( 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: € 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen Akustikverbesserungsmaßnahme in der Grundschule Morsbach 5300 
(z.B.  zur Schaffung von Einrichtung eines behindertengerechten Wc' s in der Grundschule 

17500 Differenzierungsräumen Morsbach im Zusammenhang mit der Sanierung der ToileUenanlagen 
oder zur Herste l lung der Akustikdecken im Schulzentrum 14.500 
Barrierefreiheit) Errichtung eines Aufzuges im Schulzentrum (Hausha ltsjahr 2016) 100.000 

Schülerfahrtkosten 
Sonstige Sachkosten 

-, 

(z .B.  Mobil ia r, Lehr- und 
Unterrichtsmateria l ien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 5.300,00 € 17.500,00 ( 114.500,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schu lpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt - ( - ( - ( 
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I Kost4;!n: der' schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassung$beschW,�rde 

Stadt/Gemeinde: 
Ansprechpartner: 
Telefonnummer: 

Stadt Oer-Erkenschwick 
Herr Rabas (Jug@(l,damt), Frau Hölscher (Schulamt) " , 

023(,8 / 691 - 352� 02368 / 691 - 296 

Eigenes Jugendamt (j/n): Ua 
�������--��------------------��--------� 

Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: .8.921,QP ,€ Jugendamt 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: ' �8.�j��aß"(; Schulverwaltung (Sachkosten)  

- lnklu�,q!"sb��iflgte .JVlaßnahmen 
, ." .

' 
., : " .  . .. .. 

1 ,;, 1 ' ': ' <  

Schülerfahrtkosten 

Sonstige Sachkosten (z.B. 
Mobi l iar, Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, a ber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 

Art der Maßnahme(n) 

.... . : / :; . "". 
' ,. 

Schaffung von Differenzierungsräumen in der Albert-:Schweitzer-Schule 
Schaffung von Differenzierungsräumen im Willy�Bra.llctt�Gymnasium 
Umbau  Lehrera rbeitsplätze und Differenzierungsräume 
Haardschule(Mittelanforderung für 2016 = 30.000,OO €) 

Lehr- und Unterricihtsmaterialien :  

Einzeltische Anforderung für 2016 

mobile Trennwände 

Forderung mehr Sekretariatsstunden aufgrund von Inklusion -wird zur Zeit 
geprüft 

. , . 
: 

Qb,e.r,A.4B�ß.llJJJ € 
.' �" :;<;t,,; 

Ist,2Q13 
< '- .�. " " :',' 

, . 

• ..-:;:' ;  c� " ', 

Is��2914 
'" ' ." -

,,/ ;;li 

. .  W '. " ':" ;'. " ,r .' ;.' 
" \ '" . .  : . Ir"� :�" ::-T/ ; '  ' .. 

. " . .. .. 

�.' .. .' .. .. 

. ':' tI. . �'"  

. " 

I:' 
, . .� � . ... 

. c -

�! 

" 

, , 

. . ... 

-/ (';; ;",-" ',"" 
�ii· 

.. 

,ry;' 

, 
;,:,,{� 

',. , '"' 

" ; ' r 81QOOj-00 

.: . .  ) 
' . 

, 

:;:8,i;)Qe),Qa'�> ��. � _ � . < _ " - �-"'tl 

PI.an 2015 

' . 

10.000,00 

39.000 

1.000 

1.200,00 

51.200,00 € 
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Höb� der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlen mäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 330.423,00 € 433.197,00 € 510.000,00 € Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes �, , i, 

Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

, 

-

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt 330.423,OO;€;'" . ' 43,i.19},OO:€ 510.000,00 € 
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I Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: 
Ansprechpartner: 
Telefonnummer: 

Eigenes Jugendamt U/n): Inein 
�-------------------------------------------------+------------� 

Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 45.520,78 { 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 

Einrichtung Treppenschrägaufzug Hohensteinschule 1 1.700,00 € -

Baumaßnahmen Einrichtung Behinderten-WC Hohensteinschule 15.000,00 € -

(z.B. zur Schaffung von Einrichtung Behinderten-WC Düringerschule - 16.000,00 € 
Differenzierungsräumen oder zur Anbau Außenaufzug Hohensteinschule - -
Herstel lung der Barrierefreiheit) 

Schülerfahrtkosten Übernahme von Fahrtkosten nach §16 Abs. 2 i .V.m .  § 6 Abs. 1 der 1 .727,10 € 6.238,00 € 
Schülerfahrtkostenverordnung 

Sonstige Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmateria l ien 1.296,01 € 4.822,80 € 
Mobiliarkosten (z .B.  Lernwerkstatt) - 5.751,29 € 

(z .B.  Mobi l iar, Lehr- und Interaktives Whiteboard Unterrichtsmateria lien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 29.723,11 € 32 .812,09 € 

Plan 2015 

-

-

-

200.000,00 € 

7.111,64 € 

1 .682,20 € 
99,96 € 

3 .854,41 € 

212.748,21 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Beschäftigung von Bufdis u. FSJlern zur Unterstützung von Schüler/-innen - 566,59 € 3.400,00 € Integrationshelfer, Schulbegleiter, mit Förderbedarf Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes - - -

Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Gesamt - 566,59 € 3.400,00 € 
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/Kosten der schulischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassung�bes�hwerde 

Stadt/Gemeinde: Stadt Olsberg 
Ansprechpartner: Johannes Axmann 
Telefonnummer: o 29 '(;;2 / 98 22 38 
Eigenes Jugendamt (j/n): Inein 

����--���--�------------------------�----------� 
Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 

Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten:  

Art der Maßnahme(n) 

Baurnaßnahmen 
(z.B. zur Schaffung von 
Differenzierungsräumen 

Im Jahr 2016 sind Umbaumaßnahmen im Schulzentrum der Sek.  I geplant. 
. U. a.  sollen Differenzierungsräume geschaffen werden. 

er zur Herstellung der 

C" ." .. 'ti,y", Sachkosten 

(z.B. Mobil iar, Lehr- u nd 
Unterrichtsmateria lien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Kostenschät�ungen l iegen noch n icht vor. 

n tür die Busbegleitung tür eine Integrationskraft und 
erspezialverkehr zur Schule des Gemeinsamen Lernens. 

19,29�,03 € f. d .  Schuljahr  2014/2015 

- . € 

Plan 2015 

2.721,00 
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Höh.e der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 
.-

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 0 0 0 Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 0 0 0 Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

-

(j 0 0 
Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt - € - - € - € 
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I Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Paderborn 
Ansprechpartner: Herr Gaukstern 
Telefonnummer: 05251 88-1621 

Eigenes Jugendamt (j/n): Ua 
�--�---------------------------------------------+------------� 

Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 235.598,92 € 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 41.086,06 ( 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in ( 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 

Baumaßnahmen (z.B. zur 
351600 

Schaffung von Verschiedene Maßnahmen, z .B.  Schaffung von Differenzierungsräumen, 
Erfassungszeitraum Differenzierungsrä umen oder zur Ausstattung von Räumen mit Teppichboden, Einbau eines Aufzuges etc. 

10/2013 bis 10/2014 Herstel lung der Barrierefreiheit) 

Die Schülerbeförderung für den Gemeinsamen Unterricht wird für d ie 
Schülerfahrtkosten Schulträger zentra l durch den Kreis Paderborn abgewickelt und über die 

Kreisumlage finanziert. 
Sonstige Sachkosten 6.800 ( 

(z.B. Mobiliar, Lehr- und 
Erfassungszeitraum 

Unterrichtsmaterialien, aber auch 
10/2013 bis 10/2014 

Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 6.800,00 ( - ( 

Plan 2015 

- ( 
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Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlen mäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Im Rahmen der Jugendhilfe (§ 35a SGB VI I I )  werden seitens der Stadt 
Kosten für I-Helfer, die durch die jeweil igen Träger der Maßnahmen 
eingesetzt werden, übernommen (Stadt hat kein "eigenes" Personal 1-
Helfer). 

Beratendes und unterstützendes 331.373 € 324.269 € Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) Beratung und Unterstützung von Eltern, Schülern und lehrern, Soziales 

lernen im Klassenverbund; die Sozialarbeiter stehen natürlich für alle 420.663 € 
Schülerinnen und Schüler ohne und mit Handicap zur Verfügung! 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt 331.373,00 € 324.269,00 € 420.663,00 € 
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IKostenider$chuJischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: 
Ansprechpartner: , 
Telefonnummer: 

Stadt Radevormwald 
Frau .Knorz 
02195/68045c40 

Eigenes Jugendamt U/n): Ua 
��������--��----------------------�----------� 

Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 32 .. Z�.5,�-,€ 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

'.' '. " ; :' 
�1'I�[��lqJ!��i�lI)lBte MCißnahmen . , ', - , ,' ,,'''-,,' -.- , 

renzierungsräumen 
zur Herstellung der 

rrierefreiheit) 

Art der Maßnahme(n) 

, fehlender Haushaltsmittel wurden in den v.ergangenenJahren 
ine Baumaßnahmen im Rahmen' der Inklusion durch:geführt . Es ist jedoch > 

plant an eine�:,'Schulgebäude einen Fahrstuhl anzl:ibri.qS,Eln, fQr den " 

Kosten in Höhe von voraussichtlich l40.000,-- € anfall.eri werden. 
" ' "  ''' , .  

' \ 

. . -' : " ' ,,, 
IAIlII<PI�r1Plm kQnnl�n augrtmd fehlender Haushaltsmit�.el n9.ch keine 

" , . ' me �ingerichtet werden und Maß9.�.hmen�ur  
/ierstelll.mg der �arrierefreiheit konnten ebenfalls nd�h ni<;:ht umgesetzt · ; 

Plan 2015 
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Aufgrund fehlender Haushaltsmittel wurden in den vergangenen Jahren , 

Schülerfahrtkosten keine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion durchgeführt. Es ist jedoch 4.000 4.000 ca. 4.000 
geplant an einem Schulgebäude einen Fahrstuhl anzubringen, für den 

Sonstige Sachkosten ;,: ;-

(z.B. Mobil iar, Lehr- und Zu den Jahren 2013 und 2014 sind keine Angaben möglich, da die in  diesen 
Unterrichtsmateria lien, a ber auch Jahren im Rahmen der Inklusion entstandenden Sachkosten nicht a ls solche bisher 14.000 
Kosten für den laufenden Betrieb) deklariert wurden, sondern im allg. Haushalt untergegangen sind. 

. 

. ,:.- ." 

Gesamt I :  4:60o.Qß�€t; :�t �> ' ,i" � " '4�qOb�Mi€ : ,,' € -
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Zusätzliche Maßnahmen Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Integrationshelfer und Schulbegleiter 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Schulsozialarbeit an a l len 5 Grundschulen 

Zusätzliche Personalkosten im Betreuung verhaltensauffäll iger Kinder Offenen Ganztag 

Gesamt 

Höh� der J\4s,gaben 
-.. , ,. 

Ist Z013 

'� 

33.000 

-, 
" '  

50.000 . 

" 
'" �' 

9.000 , 

92.000;00€;, W 

Ist "ZQ14 
, 

56.000 

, 

52.000 

. 

9.000 

117�Qtlp�OO::€ 

Plan Z015 

-

45.000 

85.000 

9.000 

139.000,00 € 
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I Kosten der schulischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: Stadt Rheda-Wiedenbrück 
Ansprechpartner: Herr Huster 
Telefonnummer: 05242/963285 

Eigenes Jugendamt (j/n): 

Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 80.573,37 € 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 15.254,46 € 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Baumaßnahmen - Ketteler-Schu le ( Rampe aus dem Gebäude zur Mensa) 116.000 € 
(z.B. zur Schaffung von Johannisschule ( Rampe zwischen Gebäude und Offener Ganztagsschule) 12.500 € 
Differenzierungsräumen 
oder zur Herstel lung der Gesamtschule Standort Wiedenbrück ( Inklusionsräume) 
Barrierefreiheit) 

41.000 € 41.000 € 41.000 € 

Gesamtschule Standort Rheda ( Inklusionsraum) , 48.000 € 

Andreasschule ( Maßnahmen zur Barrierefreiheit) 16.000 € 
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Schülerfahrtkosten Beförderung mit Schülerspezialverkehr 4.000 € 4.000 € 4.000 € 

Sonstige Sachkosten Einrichtung von Inklusionsräumen, Beschaffung von Lehr- und 
10.500 € 10.500 € 19.000 € Unterrichtsmaterial ien 

(z.B. Mobil iar, Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt 171.500,00 € 84.000,OO € 112.000,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schu lbegleiter, I ntegrationshelfer auf Grundlage des 5GB VI I I  und 5GB XI I  34.214 {: 77.122 {: 85.816 {: Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes Schu lsozialarbeit an Schulen Gemeinsamen Lernens (2013 und 2014 1,0 
15.525 € 23.813 € 24.000 € Personal Ste l len, 2015 1,5 Ste l len) 

(z.B. Schu lpsychologen und 
, 

:Schu lsozialarbeiter) 

Zusätzl iche Personalkosten im Erhöhte Personalkosten im Offenen Ganztag insbesondere bei den Schulen 
22.000 € 22 .000 € 22.000 € Offenen Ganztag Gemeinsamen Lernens 

Gesamt 71.739,00 € 122.935,00 € 131.816,00 € 
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Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

itadt/Gemeinde: 
�nsprechpartner: 
relefonnummer: 

:igenes Jugendamt (j/n): 

Stadt Rietberg 
Herr Barteis / Frau Ertas 
05244/986-205 bzw. -203 

-töhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 
-fähe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

3aumaßnahmen 

(z.B. zur Schaffung von VEZ: barrierefreier Eingang 
)ifferenzierungsräumen VEZ: Behindertentoi lette 
)der zur Herstel lung der Sportha lle Nk Diekamp:  Behindertentoi lette und Dusche 
3arrierefreiheit) Emsturnhal le: barrierefreier Eingang 

Rampe für Rollstuhlfahrer Schulzentrum Rietberg 

Hier werden sicherlich noch weitere Maßnahmen notwendig sein .  Der 
erforderliche Umfang ist derzeit aber noch nicht konkret ersichtl ich . Bei 
anstehenden Maßnahmen wird aber auf die Schaffung von 
entsprechenden Räum lichkeiten und auf die Barrierefreiheit Rücksicht 
genommen; derartige Kosten sind daher in d iesen Maßnahmen entha lten 
und n icht genau ermitte lbar. 

49.684,69 € 
€ 

Ist 2013 

Höhe der Ausgaben in € 

Ist 2014 Plan 2015 

3.500,- € 
8.000,- € 
8.000,- € 
4.000,- € noch keine Angaben 

möglich 
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Ki lometergeld für diverse Schüler, d ie am Gemeinsamen Unterricht in der 
Nachbargemeinde langenberg teilnehmen (Gemeinsames lernen im Sek. 1- 3 . 100,- € 3 .700,- € 

Bereich in Rietberg erst ab 2015/2016). Ab dem v.g. Schuljahr wird es 4.500,- € 

sicherlich zu Kostensteigerungen kommen, da neben dem Gl in den 
Schülerfahrtkosten Grundschulen nun auch die weiterführenden Schulen in das Gl einsteigen. 

Tlw. wird versucht, die betreffenden inklusiven Schüler, soweit möglich, 
m it bestehenden linien im Schülerspezia lverkehr mit zu befördern 
( Kosteneinsparungen) .  

Sonstige Sachkosten 

(z.B. Mobil iar, lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, aber auch Handmikrofon Engelnkemper 700,- € 700,- € 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

laptop Brummel 650,- € (davon 50 % 
Bürgerstiftung) 

höhenverstellbarer Tisch Elberg 450,- € 

tlw. noch n icht konkret ermittelbar, da weitere Verfahren bzw. 
Zuweisungen zu Schulen noch laufen und erst dann ersichtlich ist, welche 
Sachmittel zusätzlich benötigt werden. 

Gesamt 3.100,00 € 27.900,00 € 6.300,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schu lbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Kosten Gebärdendolmetscher für gehörlose Eltern von zwei Schulkindern. 
Weiterer Einsatz von entsprechendem Personal bisher noch nicht 1.600,- € 
ersichtl ich. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B.  Schu lpsychologen und Nach Auskunft der Schul leitungen werden die Z.Zt. eingesetzten 
Sch u Isozia la rbe iter) Schu lsozia larbeiter auch vermehrt, Tendenz steigend, in 

Inklusionsangelegenheiten eingesetzt. Angaben von Ausgaben sind aber 
leider nicht konkret erm itte lbar. Wird Z.Zt. noch mit bestehenden Kräften 
abgewickelt. Die Stadt Rietberg gibt aber jährlich rund 320.000,- € für 
Schulsoziala rbeit aus; die Tendenz ist auch hier steigend. 

Zusätzliche Personalkosten im Angaben von Ausgaben leider nicht konkret ermitte lbar. Wird Z.Zt. noch 

Offenen Ganztag 
mit bestehenden Kräften abgewickelt. Auch hier werden Bedarfe sicherlich 
steigen. 

Gesamt - € - € 1.600,00 € 





: rhebungsbogen Inklusion Seite 1 von 2 

Kosten der schulischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

Stadt/Gemeinde: 
�nsprechpartner: 
relefonnummer: 

Rüthen 
Heribert Schlüter . 
02952/818-114 

Eigenes Jugendamt (j/n): Inein 
�--��------------------------------------�------------

Höhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 19.627,70 {: 
Höhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten:  

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in (: 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 

Baumaßnahmen akustische Maßna hme Klassenraum N ikolausschule 13.000,00 
(z.B. zur Schaffung von 
Differenzierungsräumen 
:>der zur Herstellung der Umbaumaßnahmen zur Schaffung von Differenzierungsräumen 
Barrierefreiheit) 

5chülerfahrtkosten 

50nstige Sachkosten Schülermobi liar 

:z.B.  Mobi l ia r, Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, aber auch Lehr- und Unterrichtsmaterial 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

:3esamt - {: 13.000,00 {: 

Plan 2015 

25.000,00 

2.000,00 

500,00 

27.500,00 {: 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes Schulsozialarbeiterin 
25.830,83 25.968,39 33 .000,00 Personal 

(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt 25.830,83 € 25.968,39 € 33.000,00 € 
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�osten der schul ischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

;tadt/Gemeinde: 
�nsprechpartner: 
relefonnummer: 

Gemeinde Scha lksmühle 
Anja Wolf 
02355 / 84-210 

;igenes Jugendamt (j/n):  Inein 
�����������----------------------�----------� iöhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 8.832,46 € 

-föhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: € 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 

�aumaßnahmen 
(z.B. zur Schaffung von Die Gemeinde Schalksmühle nimmt am Schulversuch PR IM US des Landes 
)ifferenzierungsräumen N RW tei l .  Inklusion ist wesentlicher Bestandtei l  des pädagogischen 
>der zur Herstellung der Konzeptes der Primusschule. Die Gemeinde baut daher sehr aufwendig 
�arrierefreiheit) einen vorhandenen Schulkomplex unter anderem dahingehend um, dass 

für jeden Klassenraum ein zusätzlicher Differenzierungsraum in  einer 
Größe von ca. 20 qm geschaffen wird, insgesamt für 28 Klassen. Außerdem 
werden 3 zusätzliche Büros für Sonderpädagogen/Schulsozialarbeiter/ 500.000,00 € 
Schul psychologen geschaffen.  Die Umbaukosten belaufen sich auf rd . 2 .500 
€ pro qm, a lso a l /eine für d iese Räum lichkeiten rd . 1,5 Mio. € verteilt auf 
die jahre 2014, 2015 und 2016. Im Jahr 2015 wird außerdem in diesem 
Gebäude ein Aufzug eingebaut, der einen barrierefreien Zugang zu a l len 
Ebenen des Gebäudes gewährleisten wird. Die Kosten hierfür belaufen sich 
auf ca. 65.000 € 

Plan 2015 

565.000,00 € 
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Schülerfahrtkosten Für ein Kind, welches aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, 
2.500,00 {; 5.000,00 {; am ÖPNV teilzumnehmen, wird ein Taxi (Schülerspezialverkehr) bezahlt 

Sonstige Sachkosten 

(z.B. Mobil iar, Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, aber auch 
Kosten für den laufenden Betrieb) 

Gesamt - {; 502.500,00 {; 570.000,00 {; 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der Integrationshilfe/Maßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schu l  psychologen und 
Schulsozialarbeiter) Im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages mit einem externen Träger 

finanziert die Gemeinde Schalksmühle als freiwil lige Leistung in Höhe von 
10.000,00 ( jährlich 10.000,00 ( eine Schulpsychologin, welche an den Scha lksmühler 

Schulen eingesetzt wird 10.000,00 ( 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt - ( 10.000,00 ( 10.000,00 ( 



" .  
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(osten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

itadt/Gemeinde: 
'nsprechpartner: 
"elefonnummer: 

:igenes Jugendamt (j/n): 

Stadt Schmallenberg 
El isabeth Hansknecht 
02972/980-236 

iöhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 
föhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

laumaßnahmen 
[z .B. zur Schaffung von 
)ifferenzierungsräumen Ifd. Abschreibungskosten (AfA) für Aufzugeinbauten in zwei Schulzentren 
,der zur Herstel lung der (Herstel lung Barrierefreiheit) in 2010 (33.675,34 €) und 2011 (59 .030,9 €) 
larrierefreiheit) 

;chülerfahrtkosten 

;onstige Sachkosten 

z .B .  Mobil iar, Lehr- und 
Jnterrichtsmaterial ien, aber auch 
:osten für den laufenden Betrieb) 

iesamt 

39.138,96 € 
8.298,27 € 

Höhe der Ausgaben in € 

Ist 2013 Ist 2014 

22.000 13 .000 

15.000 7.000 

37.000,00 € 20.000,00 € 

Plan 2015 

22. 188,64 

6.000 

19.000 

47.188,64 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

6 I ntegrationshelfer in 2013, 9 Integrationshelfer in 2014 in den 
26900 73000 90000 verschiedenstens Schulformen 

, 

Beratendes und unterstützendes 
Personal > 

(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt 26.900,OO € 73.000,OO € 90.000,OO € 
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'osten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

tadt/Gemeinde: 
insprechpartner: 
'elefonnummer: 

igenes Jugendamt (j/n): 

Stadt Schwerte 
Frau Reetz 
02304/104-602 

lähe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 
lähe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

nklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

,aumaßnahmen 
z.B. zur Schaffung von 
lifferenzierungsräumen Errichtung von Differenzierungsräumen, Errichtung eines Wickelraumes 
,der zur Herstellung der 
,arrierefreiheit) 

chülerfahrtkosten Taxifahrten, Behindertentransporte und normale Fahrkarten 

onstige Sachkosten 

�.B. Mobil iar, Lehr- und 
lnterrichtsmateria lien, aber auch Lehr- und Unterrichtsmateria l ien, Ausstattung der Diff.-Räume etc. 
:osten für den laufenden Betrieb) 

iesamt 

70.742,89 € 
12.723,13 € 

Ist 2013 

17.693,69 

17.693,69 € 

Höhe der Ausgaben € 

Ist 2014 Plan 2015 

25.978,33 33 .000,00 

14.346,35 22.815,85 

9 .163,19 30.000,00 

49.487,87 € 85.815,85 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
575.000,00 ( 613.500,00 ( 642.300,00 ( Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 51.112,16 ( 54.012,66 ( 44. 125,50 ( 

(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt 626.112,16 ( 667.512,66 ( 686.425,50 ( 
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osten der schulischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 
�meinde: 

lsprechpartner: 
!Iefonnummer: 

genes Jugendamt (I/n): 

Simmerath 

Manfred Nellessen 

02473/607-138 

nein 

5he der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkostem 
:;he der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

1kluslonsbedlngte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

mmaßnahmen 
Herstellung Barrierefreiheit: Einbau eines Aufzuges in der Sekundarschule 

Nordeifel am Standort in Simmerath 

!.B. zur Schaffung von 
Herstellung Barrierefreiheit: Baustatische Kontrolle für diesen Aufzug 

ifferenzierungsräumen 

Jer zur Herstellung der Herstellung Barrierefreiheit: Einbau eines Plattform liftes in der Grundschule 

"'ierefreiheit) Simmerath 

Herstellung Barrierefreiheit: Ausbau von Behindertentoiletten in der 

Grundschule Simmerath 

Schulwegbegleiter 

:hülerfahrtkosten 

)nstige Sachkosten 

.B. Mobiliar, Lehr- und 

nterrichtsmaterialien, aber auch 

osten für den laufenden Betrieb) 

esamt 

19.316,10 € 
€ 

Höhe der Ausgaben In ( 

Ist 2013 Ist 2014 

45.489,62 

3.618,99 

800 

45.489,62 € 4.418,99 € 

Plan 2015 

15.000 

6.000 

800 

21.800,00 € 



Erhebungsbogen Inklusion 

Zusätzliche Maßnahmen 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 

Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 

Personal 

(z.B. Schulpsychologen und 

Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 

Offenen Ganztag 

Gesamt 

Inklusionsbedingte personalaufwendungen 

Art der Integratlonshllfe/Maßnahme und zahlenmäßIger Aufwuchs Ist 2013 

Seite 2 von 2 

Höhe der Ausgaben 

Ist 2014 

Mangels eigenem Jugendamt müsste eine diesbezügliche A�skunft über die StädteRegion Aachen erfolgen. 

. ( • € 

Plan 2015 

. € 



rhebungsbogen Inklusion Seite 1 von 2 

(osten der schul ischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

,tadt/Gemeinde: 
�nsprechpartner: 
'elefonnummer: 

:igenes Jugendamt (j/n): 

Steinfurt 
Herr Borowiak 
02552/925 -104 

Inein 
lähe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 
föhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

laumaßnahmen Behindertengerechter Ausbau Gymnasium Arnoldium (WC, Türöffner in 
:z.B. zur Schaffung von F luren) 
)ifferenzierungsräumen oder zur Sicherung eines Teils der Grundschule Regenbogenschule vor UV-Strah lung 
lerstel lung der Barrierefreiheit) (Unterrichtsräume, Flure, Beleuchtung) 

Miete von Geräten für die Beschulung eines blinden Schülers an der 
Hauptschule Bagno 
Schallschutzmaßnahmen für einen Schüler mit Förderschwerpunkt Hören 
(Teppich, Vorhä nge) an der Grundschule Marienschule 

,chülerfahrtkosten Individualbeförderung und spezielle Schulwegtickets für"SuS mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf 

,onstige Sachkosten Spezielle Lehr- und Unterrichtsmaterialien für SuS mit 

z .B.  Mobil iar, Lehr- und sonderpädagogischem Förderbedarf (durchn. 10 SuS an Grundschule und 

Jnterrichtsmateria l ien, aber auch 20 SuS an weiterführenden Schulen - pauschal 300,00 ( pro SuS) 

:osten für den laufenden Betrieb) 

iesamt 

69.148,42 ( 

Höhe der Ausgaben in ( 
. 

Ist 2013 Ist 2014 

45.000,00 ( 5.000,00 ( 

3 .680,00 ( 3 .680,00 ( 

29.900,00 ( 29.900,00 ( 

9.000,00 ( 9.000,00 ( 

87.580,00 ( 47.580,00 ( 

Plan 2015 

-

15.000,00 ( 

3 .680,00 ( 

2 .200,00 ( 

29.500,00 ( 

9.000,00 ( 

59.380,00 ( 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

- - -
I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes - - -
Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 
Zusätzliche Personalkosten im - - -
Offenen Ganztag 
Gesamt - - -
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(osten der schulischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

itadt/Gemeinde: 
'nsprechpartner: 
ielefonnummer: 

:igenes Jugendamt (j/n): 

Gemeinde Steinhagen 
Jens Hahn 
05204 / 997- 201 

INein 
iöhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 
iöhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

�aumaßnahmen 
(z.B. zur Schaffung von 

Einbau eines Fahrstuhles am Schulzentrum der Gemeinde Steinhagen (Real-)ifferenzierungsräumen 
und Hauptschule), um Barrierefreiheit zu gewährleisten 

>der zur Herstel lung der 
�arrierefreiheit) 

ichü lerfahrtkosten Taxibeförderung 

Grundschule Amshausen 
ionstige Sachkosten (z.B. Grundschule Brockhagen 
Vlobil iar, Lehr- und Grundschule Laukshof 
Jnterrichtsmaterialien, aber auch Grundschule Steinhagen 
(osten für den laufenden Betrieb) Realschule 

Gymnasium 
iesamt 

31 .404,32 € 
€ 

Höhe der Ausgaben in € 

Ist 2013 Ist 2014 

148464,26 

40000 34000 

1045 875 

2700 1255 

9000 9200 

1985 1415 

6300 7600 

6610 8345 
67.640,00 € 211 . 154,26 € 

Plan 2015 

32449,95 

35000 

2000 

1300 

10100 

1300 

8500 

8300 
98.949 95 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlen mäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Realschule Steinhagen:  Stelle Bundesfreiwilligendienst 7500 
. 

Beratendes und unterstützendes Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der Sekretärin an der Grundschule 
Personal (z .B. Schulpsychologen Laukshof 1150 2277,85 

und Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt - { 1. 150;00 { 9.777,85 { 
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(osten der schul ischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

itadt/Gemeinde: 
�nsprechpartner: 
relefonnummer: 

:igenes Jugendamt (j/n): 

Unna 
Herr Sprenger/Frau Hackbarth 
02303/103 -138/141 

�öhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 
-föhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

3aumaßnahmen Renovierung von Klassen und Nebenräumen ( Inklusion) 
(z.B. zur Schaffung von z.B. Funktechnik, Wänder, Türen, Fenster, Lichschächte, Santitär 
)ifferenzierungsräumen oder zur Umbaumaßnahmen zur Herstellung der Ba rrierefreiheit 
.. erstellung der Barrierefreiheit) z.B. Rampen, höhenverstel lbare wes, automatische Türen 

Elektroarbeiten, Fl iesenarbeiten, Fenstererneuerungen, Beleuchtung 
weitere Maßnahmen, z.B. behindertengerechte Aufzüge 
weitere automatische Türen etc. sind für die Folgejahre geplant 

;chülerfahrtkosten ÖPNV und Schülerspezia lverkehr 
;onstige Sachkosten Pädagogisches Material/Lehrmittel 

Klassenmobil iar z.B. Mobil iar, Lehr- u nd sonstige Sachinvestitionen Jnterrichtsmateria lien, aber auch 
<osten für den laufenden Betrieb) 

:iesamt 

108.617,69 € 
16.662,98 € 

Höhe der Ausgaben in € 

Ist 2013 Ist 2014 

17.700,00 € 24.500,00 € 
- -

- -

- -

unter 1.000 € 72.000,00 € 
unter 1.000 € 4.400 € 
unter 1 .000 € 3 .300,00 

80.700,00 € 102.400,00 € 

Plan 2015 

stehen z.Z. nicht fest 

70000 € 

stehen z.Z. n icht fest 

stehen z.Z. nicht fest 
stehen z.Z. nicht fest 

63.000,00 € 
stehen z.Z. nicht fest 
stehen z.Z. nicht fest 
stehen z.Z. nicht fest 

63.000,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, Schulbegleiter im Rahmen der Jugendhilfe gern. § 35 a 5GB VI I I  220.000,00 € 245.000,00 € 500.000,00 € 

Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes Personalkosten für städtisches Personal sind hier nicht erfasst - - -

Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 
Zusätzliche Personalkosten im Im offenen Ganztag entstehen keine zusätzlichen Personalkosten - - -

Offenen Ganztag 
Gesamt 220.000,00 € 245.000,00 € 500.000,00 € 
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(osten der schul ischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

;tadt/Gemeinde: 
�nsprech pa rtne r: 
"elefonnummer: 

:igenes Jugendamt (j/n): 

Stadt Vlotho 
Frau Susanne Klaus 
05733/924-154 

In 
�öhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 
föhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

28.843 € 
€ 

Höhe der Ausgaben in € 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) Ist 2013 Ist 2014 

�aumaßnahmen Bau einer behindertengerechten Toi lette an der Schwerpunktgrundschule 
(z.B. zur Schaffung von Uffeln .  Kostenermittlung für den Bau eines Personenaufzugs in der 
)ifferenzierungsräumen Schwerpunktgrundschule Uffeln  = 143.000 €, Bau einer 
,der zur Herstel lung der behindertgerechten Toilette und eines Personenaufzugs in der Weser- 17000 �arrierefreiheit) Sekundarschule Vlotho = 219.000 € 

;chülerfahrtkosten Schülerspezialverkehr 10.000 

ionstige Sachkosten 

z.B. Mobil iar, Lehr- und Mobi l iar (Therapietische und -stühle), Hardware, Unterrichtsmaterialien, Jnterrichtsmateria lien, aber auch 
:osten für den laufenden Betrieb) Wickelauflage, Treppenraupe 

iesamt - € 27.000,00 € 

Plan 2015 

10.000 

15.000 

25.000,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B .  Schulpsychologen u nd 
Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt - € - € - € .  
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Kosten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

>tadt/Gemeinde: 
�nsprechpartner: 
relefonnummer: 

:igenes Jugendamt HIn): 

Stadt Voerde (N iederrhein)  
Herr Marhofen 
02855/80-315 

-Iöhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten:  
-Iöhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

Einbau von Aufzügen 
3aumaßnahmen (z.B. zur Schaffung von Behinderten-Wes 
ichaffung von elektrisch zu öffnende Haupteingangstüren 
)ifferenzierungsräumen oder zur Schaffung von Wickel bereichen 
-Ierstellung der Barrierefreiheit) Stah lpodest zur ba rrierefre ien Verbindung zweier Gebäudetei le 

Planungskosten 

ichülerfahrtkosten Kosten für spezie l le Beförderungen zu Regelschulen 

Bücher 
;onstige Sachkosten (z.B. E inrichtung für zusätzliche Räume Tafeln und Raumtrenner 
Vlobil iar, Lehr- und E inrichtung für zusätzliche Räume Schränke, andere Stühle 
Jnterrichtsmaterialien, aber auch Einrichtung für zusätzliche Räume Lehrerstuhl, bis 8h nutzbar 
(osten für den laufenden Betrieb) Sitzkissen, Vorlesestift (geschätzt) 

Werkbank (neu, Umbau auf höhenverste l lbar) 
:iesamt 

49.047,00 ( 
10.497,41 ( 

Ist 2013 

3.465,80 { 

974,61 { 
3 .446,36 { 

203,36 { 

8.090,13 { 

Höhe der Ausgaben in € 

Ist 2014 Plan 2015 

72.296,74 { 
3.529,85 ( 3 .529,85 ( 
8.387,70 { 8.387,70 € 

7.000,00 ( 
9.846,85 ( 

18.812,23 ( 3 .783,51 ( 

2 .817,00 ( 8.891,01 { 

158,90 { 
292,26 { 

3.152,19 { 
173,72 { 
393,10 { 
843,71 { 

115.690,37 ( 36.605,95 ( 
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I nklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzli<;he Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlen mäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 212 .715,00 ( 284.741,00 ( 231.178,00 ( Dolmetscher etc. 

I ntegrationshi lfen gem. § 35a SGB X I I I  
(2013: 10 Fä lle, 2014: 13  Fäl le, 2015: 12  Fälle) 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 

. Schulsozialarbeiter) 

Zusätzliche Personalkosten im 
Offenen Ganztag 

Gesamt 212.715,00 ( 284.741,00 ( 231.178,00 ( 
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(osten der schulischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

itadt/Gemeinde: 
'nsprechpartner: 
"elefonnummer: 

:igenes Jugendamt (j/n): 

Wermelskirchen 
Herr Voß 
02196 / 710 516 

�öhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 
iöhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten:  

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

\kkustikmaßnahmen für 
;chüler/innen mit Kosten konnten bis 2014 durch Inklusionspauschale des LVR zu 100% 

: inschränkungen beim Hören gedeckt werden .  Aktuel l  (2015) wird diese Pauschale wegen des hohen 
Antragsaufkommens nicht mehr zu 100% ausgezah lt. Bewi l l igungsquote 
liegt derzeit bei 55%. Mit ständig steigendem Antragsaufkommen, wird sich 
der kommunale Eigenanteil weiter erhöhen und der Zuschuss vermindern. 

;chülerfahrtkosten Sonderbeförderungen für 2 Schüler/innen 

Kosten konnten bis 2014 durch Inklusionspauschale des LVRzu 100% 
gedeckt werden. Aktuel l  (2015) wird diese Pauscha le wegen des hohen 

;ca la Mobil Antragsaufkommens nicht mehr zu 100% ausgezah lt. Bewi l l igungsquote 
liegt derzeit bei 55%. Mit ständig steigendem Antragsaufkommen, wird sich 
der kommunale Eigenanteil weiter erhöhen und der Zuschuss vermindern. 

iesamt · 

10.003,54 € 
46.008,66 € 

Höhe der Ausgaben in € 

Ist 2013 Ist 2014 

4000 0 

8680 12270 

0 0 

12.680,00 € 12.270,00 € 

Plan 2015 

4000 

13000 

2000 

19.000,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlen mäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Schulbegleiter § 35 a SGB VI I I  394727 394727 511 .000,00 

Schulbegleitung d urch zusätzliches Personal für Schülerinnen und Schüle, 
die keine Förderung im Rahmen des § 35a SG B VI I I  erha lten, aber dennoch 

Schulbegleitung gem. Konzept einen Betreuungsbedarf haben (Anforderung durch Schulen).  Derzeit 0 0 56.012,20 
werden nur die bewil l igten Mittel eingesetzt. Der realistische Jahresbedarf 
liegt bei rd . 200.000 {. 

Zusätzliche Personalkosten im Noch nicht bezifferbar, wird aber aus dem OGS-Bereich stark nachgefragt 
Offenen Ganztag 

0 0 0 

Gesamt 394.727,00 { 394.727,00 € 567.012,20 € 
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(osten der schulischen Inklusion I Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

itadt/Gemeinde: 
�nsprechpartner: 
relefonnummer: 

:igenes Jugendamt (j/n): 

Stadt Willebadessen 
Herr Münstermann 
05644-8832 

Inein 
�öhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten: 
iöhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten:  

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

3aumaßnahmen 
(z.B. zur Schaffung von 
)ifferenzierungsräumen Akustikarbeiten in Klassenrä umen 
>der zur Herstellung der 
3arrierefreiheit) 

;chülerfahrtkosten Beförderung von Inklusionsschülern 

;onstige Sachkosten 

z.B.  Mobil iar, Lehr- und 
Jnterrichtsmaterial ien, aber auch Mobil iar und Kosten für den Ifd. Betrieb 
(osten für den laufenden Betrieb) 

:iesamt 

16.367,51 ( 
( 

Höhe der Ausgaben in Tausend € 

Ist 2013 Ist 2014 

19.600 10.600 

1.500 1 .500 

21 .106,50 ( 12.109,00 ( 

Plan 2015 

3.000 

11.000 

2 .000 

16.000,00 ( 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlen mäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

Integrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

0 
0 0 

0 

Beratendes und u nterstützendes 
Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeiter) 

Schulsozialarbeit in Kooperation mit einem Verband der Freien 4.500 4.500 
4.500 

Wohlfahrtspflege 

Zusätzliche Personalkosten im Personalmehrkosten des Verbandes der Freien Wohlfahrtspflege Offenen Ganztag 14.900 15.000 16.000 

Gesamt 19.400,00 € 19.500,00 € 20.500,00 € 
. 
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(osten der schulischen Inklusion / Vorbereitung einer evt. Kommunalverfassungsbeschwerde 

itadtlGemeinde: 
'nsprechpartner: 
relefonnummer: 

:igenes Jugendamt (j/n): 

Stadt Willebadessen 
Herr M ünstermann 
05644-8832 

Inein 
�öhe der in 2015 erhaltenen Pauschale für inklusionsbedingte Sachkosten:  
-föhe der in 2015 erhaltenen Inklusionspauschale für Personalkosten: 

Inklusionsbedingte Sachaufwendungen 

Inklusionsbedingte Maßnahmen Art der Maßnahme(n) 

�aumaßnahmen 
(z.B. zur Schaffung von 
)ifferenzierungsräumen Akustikarbeiten in Klassenräumen 
>der zur Herstellung der 
�arrierefreiheit) 

ichülerfahrtkosten Beförderung von I nklusionsschü lern 

ionstige Sachkosten 

z.B. Mobil iar, Lehr- und 
Jnterrichtsmaterial ien, aber auch Mobil iar und Kosten für den Ifd .  Betrieb 
(osten für den laufenden Betrieb) 

iesamt 

16.367,51 € 
€ 

Höhe der Ausgaben in Tausend € 

Ist 2013 Ist 2014 

19.600 10.600 

1.500 1.500 

21 .106,50 € 12. 109,00 € 

Plan 2015 

3 .000 

11.000 

2 .000 

16.000,00 € 
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Inklusionsbedingte Personalaufwendungen 

Höhe der Ausgaben 

Zusätzliche Maßnahmen Art der IntegrationshilfelMaßnahme und zahlenmäßiger Aufwuchs Ist 2013 Ist 2014 Plan 2015 

I ntegrationshelfer, Schulbegleiter, 
Dolmetscher etc. 

0 0 
0 0 

Beratendes und unterstützendes 
Personal 
(z.B. Schulpsychologen und 
Schulsozialarbeit�r) 

Schulsozialarbeit in Kooperation mit einem Verband der Freien 4.500 4.500 
4.500 Wohlfahrtspflege 

Zusätzliche Personalkosten im Personalmehrkosten des Verbandes der Freien Wohlfahrtspflege Offenen Ganztag 14.900 15.000 16.000 

Gesamt 19.400,00 € 19.500,00 € 20.500,00 € 


